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Zusammenfassung

1 SieheLeitfadenderFachgesprächeinAnhang1.

Können Windenergieanlagen an Land in Deutschland
ohne Typenfestlegung genehmigt werden? Diese Fra-
gestelltesichindenletztenJahrennichtzuletztdeshalb,
weil die verfahrensrechtliche Einordnung einer Typenän-
derung nach Genehmigungserteilung durch Behörden
und Gerichte unterschiedlich ausfällt. Gegenstand einer
typenunabhängigen Genehmigung wäre kein konkre-
terAnlagentyp, sonderneineWindenergieanlage,deren
Konfiguration bestimmte Parameter einhalten muss. Es
entsteht eine SpannbreitemöglicherAnlagen, innerhalb
derer der Genehmigungsinhaber den zu bauenden An-
lagentypzueinemspäterenZeitpunktwählenundfestle-
genkönnte.AnhandverschiedenerMethodenwurdenim
Rahmen des Projekts sowohl rechtswissenschaftliche als
auchfachlicheAspekteeinersolchentypenunabhängigen
Genehmigunguntersucht.MittelsAuswertungeinschlägi-
gerLiteratur,veröffentlichterGenehmigungensowieGe-
nehmigungsentwürfen und relevanter Rechtsprechung
wurdenrechtlichesowiefachlicheHerausforderungenei-
nertypenunabhängigenGenehmigungzusammengestellt
underörtert.NebenlaufendenGesprächenundInterviews
zufachlichenFragen,wurdenabJanuar2020insgesamt
18leitfadengestützte1FachgesprächemitGenehmigungs-
behörden,ProjektierernundAnwältengeführt,umbisher
erarbeiteteErkenntnissezudiskutierenunddurchErfah-
rungenausderPraxiszubereichern.

Die rechtliche Untersuchung geht vom derzeit gelten-
denRechtsrahmenaus.DieÄnderungetwaiger relevan-
terRechtsänderungenwurdenicht inBetrachtgezogen.
AufdieserGrundlage istzunächstklarzustellen,dassdie
Loslösung von einer konkreten Anlagenkonfiguration
nicht dazu führendarf, dass vonder Prüfunggenehmi-
gungsrelevanterAspektevorErteilungderGenehmigung
abgesehen wird; auch eine Verlagerung durch Neben-
bestimmungenistnichtmöglich(Kapitel3.1).DemGebot
hinreichender Bestimmtheit kann eine typenunabhängi-
geGenehmigung entsprechen (Kapitel 3.3.1).Die Erfül-
lungmateriell-rechtlicherGenehmigungsvoraussetzungen
hängtinbesonderemMaßevonfachlichenÜberprüfungen
ab, sodass es insoweit auf deren Durchführbarkeit
und Aussagekraft ankommt. Ohne typenspezifische

Angaben ergeben sich hierbei insbesondere im Bereich
Schall sowie Standorteignung (Turbulenzen) Schwierig-
keiten, da entsprechendeGutachten nach heute gängi-
gerMethodetechnischeDatenzumAnlagentyperfordern
(siehehierzudieKapitel3.3.2und3.3.4).Umhiereinsinn-
vollesVerfahrenfüreineTypenoffenheitzufinden,müss-
tenweitereUntersuchungenangestelltwerden.Generell
müsstenGutachtenfürtypenunabhängigeGenehmigun-
gen aufgrund der nicht vorliegenden typenspezifischen
DatenmitselbsterarbeitetenDatenbzw.Wertenarbeiten.
DaindiesenGutachtenjeweilseinWorstCasezugrunde
gelegtwerdenmüsste,ziehensieBetriebseinschränkungen
nachsich,umaufdersicherenSeitezuseinundumeine
Genehmigungsfähigkeit zu erreichen. Dieses Vorgehen
könntewiederumzueinerUnwirtschaftlichkeitdeszuge-
nehmigendenWindenergievorhabens führen. Eine Beur-
teilungaufGrundlagedesWorstCasekannzudemdazu
führen,dassbei einemZurückbleibenhinterdemWorst
Case z.B. Kontingente im Bereich Schall und Schatten
blockiertwerdenundesdamit zueinernichtoptimalen
Flächennutzungkommt.Derartige,alsFolgeproblemeder
Typenunabhängigkeit eingestufte Konsequenzen, haben
aber keineAuswirkungen auf die rechtliche Beurteilung
derGenehmigungsfähigkeit(siehehierzuKapitel3.4).

Ob eine typenunabhängige Genehmigung von Wind-
energieanlagentatsächlichdieerhoffteFlexibilitätfürein
Windenergieprojektbringt,konnteindiesemProjektnicht
einheitlichbeantwortetwerden.SolltedieserAnsatzwei-
terverfolgtwerden,erscheinteszurweiterenKlärungund
zumSammelnwertvollerErfahrungensinnvoll,dieüber-
wiegendtheoretischgeführteDiskussiondurchpraktische
Elementeanzureichern(z.B.Testlaufeinestypenunabhän-
gigenGenehmigungsverfahrens).

Das Projekt hatte eine Laufzeit von 12 Monaten und
startete im Juli 2019. Mit einer Förderquote von 63%
wurdedasProjektvonderDeutschenBundesstiftungUm-
welt (DBU)mitAktenzeichen 34338/01 unterstützt. Zu-
demhabendieLänderBaden-Württemberg,Hessenund
Rheinland-PfalzdasProjektfinanziellgefördert.
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1Einleitung

Ausgangssituation

2 DieWortetypenunabhängigundtypenoffenwerdenimFolgendensynonymundalsGegenteilvon»typengebunden«verwendet.

3 ParametermeintdiezurBeurteilungderGenehmigungsfähigkeiterforderlichenWerte,d.h.zumeinensolche,diedieDimensioneinerAnlage 
(z.B.Nabenhöhe,Rotordurchmesser)undzumanderensolche,diedasMaßhervorrufbarerBeeinträchtigungenbeschreiben(z.B.Schallleistungspegel).

4 Hinzukommt,dassespraktischwohlkaumAnlagenunterschiedlichenTypsgibt,diediegleicheKonfigurationaufweisen.

5 KeinFalleinerRahmengenehmigunggem.§6Abs.2BImSchG.

Einleitend istzunächstzuklären,wasmitdenBegriffen
»typenunabhängige Genehmigung« oder »typenoffene
Genehmigung«2gemeintist.Momentanbeziehtsichder
AntragaufErteilungeinerGenehmigungnachdemBun-
desimmissionsschutzgesetz(BImSchG)fürErrichtungund
BetriebeinerWindenergieanlageaufeinenkonkretenAn-
lagentyp, der auch im späterenGenehmigungsbescheid
bezeichnetwird.DiesenstarkenBezugderGenehmigung
zueinemkonkretenAnlagentypsuchtdietypenunabhän-
gigeGenehmigungaufzulösen.Denkbaristdaszunächst
dadurch,dass–ausgehendvoneinertypengebundenen
Genehmigung– lediglichdieTypenbezeichnungwegge-
strichenunddiezuvordurchsiekonkretisierteAnlagenun
durchBeschreibungdereinzelnen,sichhinterderTypenbe-
zeichnungversteckendenParameter3definiertwird.Eine
solcheGenehmigungwäreinsofernbereitsweitgehender,
daihrGegenstandjedeWindenergieanlagewäre,dieder
konkretenKonfigurationentsprächeundnichtmehrbloß
einedieserkonkretenKonfigurationentsprechendeAnla-
geeinesbestimmtenTyps.Denmiteinertypenunabhän-
gigenGenehmigungverfolgtenZielen (s. sogleich)wäre
aufGrunddesFesthaltenseinerderartigenGenehmigung
aneinerkonkretenAnlagenkonfigurationallerdingskaum
gedient.4Hierzuistesvielmehrerforderlich,sichnichtnur
voneinemAnlagentyp,sondernauchvoneinerkonkre-
tenAnlagenkonfiguration zu lösen.Daskönnteerreicht
werden,indemderGegenstandderGenehmigungderart
umschriebenwird,dassereineWindenergieanlagedar-
stellt,derenParametersich innerhalbfestgelegterGren-
zenbewegenmüssen.UmvonderGenehmigungerfasst
zu sein,müssten sich die einzelnen Parameter der spä-
ter zu errichtendenWindenergieanlage innerhalbdieser
festgelegtenGrenzenhalten.AufdieseWeisewürdege-
wissermaßeneineSpannbreite(bzw.eineHülleoderein
Rahmen5)möglicherAnlagenkonfigurationenentstehen.
DieseaufdieAnlagenkonfigurationbezogeneSpannbrei-
teergibtsichwiederumausmehreren,aufdieeinzelnen

Parameter bezogenen Spannbreiten bzw. Bandbreiten.
WennimFolgendenvonSpannbreitedieRedeist,meint
dasaberstetsdie»Gesamt-Spannbreite«möglicherAn-
lagenkonfigurationen, deren Parameter sich innerhalb
der festgelegtenGrenzenbewegen.DieFestlegungdie-
serGrenzenkönnteentwederdurchDefinitionvonOber-
und Untergrenzen erfolgen, z.B.: Genehmigung von
ErrichtungundBetrieb einerWindenergieanlagemit ei-
nerGesamthöhevonx mbisx+10m,einemRotorradius
von ymbisy+5m,usw.JeweiterdieGrenzenhierbeiaus-
einanderliegen,destohöherdürftewohlauchdieAnzahl
möglicherAnlagenvariantensein.Besondersweitgehend
wäredaherdieFestlegungvonGrenzenfürAnlagenpa-
rameterlediglichdurchDefinitionvonObergrenzen(Ma-
ximalwerte), z.B.: Genehmigung von Errichtung und
Betrieb einerWindenergieanlagemit einerGesamthöhe
vonmax.250m,einemRotorradiusvonmax.85musw.
Auch indiesemFallbesteht theoretischeineUntergren-
ze(Null),dieallerdingsnichtausdrücklichfestgelegtwer-
denwürde.DieFestlegungderGrenzenfürdieeinzelnen
ParameterwürdederAntragstellerbereitsinseinemAn-
tragvornehmen.AuchwenndiesogebildeteSpannbreite
möglicherAnlagentheoretischbeliebiggroßseinkönnte,
wäresie inderPraxismöglicherweisevonüberschauba-
remUmfang.DiesberuhtaufderAnnahme,dassVorha-
benträgerunterBerücksichtigungderGegebenheitenvor
Ort und gegebenefalls absehbarer Marktentwicklungen
eine relativ konkrete Vorstellung davon haben dürften,
welcheKonfigurationeinebeabsichtigteAnlageaneinem
anvisiertenStandortinetwahabenwird.Gegebenenfalls
könntedieAnlagezumindesteinerAnlagenklassezuge-
ordnetwerden,d.h.einerGruppeunterschiedlicherAnla-
gen,derenDimensionen–typischerweisehinsichtlichdes
Rotordurchmessers,derNabenhöheund/oderderNenn-
leistung–vergleichbarsind.
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KeinetypenunabhängigeGenehmigungstellendagegen
Konstruktionendar,diealsAlternativen-oderVarianten-
genehmigung bezeichnet werden.6 Eine Alternativen-
genehmigung genehmigt Errichtung und Betrieb einer
WindenergieanlageeinesbestimmtenTypsundalternativ
einesanderen,ebenfallsbestimmtenTyps.BeideAlterna-
tivenstellenhierbeidurcheineTypenbezeichnungkonkre-
tisierteAnlagenkonfigurationendar. Entsprechendesgilt
für eine Variantengenehmigung, mit dem Unterschied,
dassGegenstandderGenehmigungeinevonmindestens
dreiverschiedenenAnlagentypenseinkann.

Von einer typenunabhängigen Genehmigung werden
mehrFlexibilitätundeventuellauchZeitersparnisseaufSei-
tenderAntragstellererwartet.DerZeitraumzwischenAn-
tragstellungundBaubeginnhatsichindenletztenJahren
erheblich verlängert. Ursachen hierfür sind u.a. erhöhte
Genehmigungsanforderungen und vermehrte Klagever-
fahren.7Stattdemursprünglichbeantragtenundgeneh-
migtenAnlagentyp,gibteszumZeitpunktdesBaubeginns
möglicherweisebereitseinenneueren,effektiveren;imun-
günstigstenFallistdergenehmigteTypgarnichtmehrauf
demMarkterhältlichbzw.eskommtzuLieferschwierig-
keiten.Durch die zeitige Festlegung auf einenAnlagen-
typ imGenehmigungsverfahren haben Projektentwickler
wenigSpielraum,flexibelaufsichimLaufedesGenehmi-
gungsverfahrens abzeichnende Fortschritte und techni-
scheÄnderungensowieherstellerseitigeInsolvenzenund
Lieferengpässezureagieren.Zwaristesmöglich,denAn-
lagentypwährend des Verfahrens oder auch nach einer
bereitserteiltenGenehmigungzuändern.Damitwerden
aber in der Regel weitere finanzielle und zeitliche Res-
sourcenerforderlich.DieÄnderungdesAnlagentypsnach
ErteilungeinerGenehmigungkanngrundsätzlichalsÄn-
derungsanzeige(§15BImSchG),Änderungsgenehmigung
(§16 BImSchG) oder Neugenehmigung (§4 BImSchG)

6 Vgl.Agatz,WindenergieHandbuch,S.68.

7 SiehehierzuBWE,AktionsplanfürmehrGenehmigungenvonWindenergieanlagenanLand,S.4f.

8 SiehezumGanzenBT-Drs.18/8860,S.212;Endell/Quentin,in:B/G/G,EEG,2020,§36fRn.6ff.;ClearingstelleEEG,Hinweis2017/6;Operhalsky/Fechler,NVwZ2017,13,16f.

9 Abdem1.1.2017genehmigteWindenergieanlagenkönneneineFörderungnachEEG2017nurnacherfolgreicherTeilnahmeamAusschreibungssystemerhalten,siehehierzu
u.a.FAWind,EEG2017–AusschreibungsspezifischeRegelungenfürWindenergieanlagenanLand;BWE,AusschreibungenfürWindenergieanLand.

10 FAWind,AusbausituationderWindenergieanLandimHerbst2019,S.10.

eingeordnetwerden.Da insoweitweder in behördlicher
nochgerichtlicherPraxiseinheitlicheLinienerkennbarsind,
istdieTypenänderungmiteinemhohenMaßanUnsicher-
heitverbunden.Außerdemistzubedenken,dasszwarbei
einerspäterenÄnderungdesAnlagentypsderimRahmen
einer EEG-Ausschreibung erteilte Zuschlag nachMaßga-
bevon§36fAbs.2EEG2017nichtentfällt.Diessollaber
keineTypenänderungenbetreffen,dieeinerNeugenehmi-
gungbedürfen.8HierentfälltderZuschlag.DurchAussa-
genvonBehördenvertreternundProjektierernistbekannt,
dassdieVerfahrenzurTypenänderungbereitsheuteeinen
erheblichenZeit-unddamitKostenfaktordarstellen.

BeikommunalerBeteiligunganWindparkprojektenbzw.
beiWindenergieprojekten von Stadtwerken besteht die
Notwendigkeit EU-konformer Ausschreibungen bzw.
Vergabeverfahren fürdenEinkaufderAnlagen.Derarti-
geVerfahrenmüssenzwangsläufigohneFestlegungauf
einen Anlagentyp stattfinden. Erst mit dem Ausschrei-
bungsergebnisstehtdergenaueAnlagentypfest,sodass
erstabdiesemZeitpunkteinAntragauf–nachheutigem
Verfahrentypengebundene–Genehmigunggestelltwer-
den kann. Bei einer typenunabhängigen Genehmigung
könnte bereits vor oder parallel zum Vergabeverfahren
ein Genehmigungsverfahren betrieben werden, wenn
sich das Vergabeverfahren dann auf die jeweiligeAnla-
genklassebezieht,diegenehmigtwerdensollbzw.wur-
de.Die hierdurch erreichbare Zeitersparnis könnte auch
dieEinhaltungderBindungsfristenerleichtern.

VordemHintergrundderEEG-Ausschreibungen,9diefür
WindenergieanlagenmitdemEEG2017eingeführtwur-
den,hat sichdieRealisierungsdauer (Zeitraumzwischen
Genehmigungund InbetriebnahmederWindenergiean-
lagen)nochmals verlängert10undderBedarfnachFlexi-
bilitätinBezugaufdenAnlagentypweiterzugenommen.

https://www.wind-energie.de/fileadmin/redaktion/dokumente/publikationen-oeffentlich/themen/01-mensch-und-umwelt/02-planung/BWE-Positionspapier_-_Aktionsplan_fuer_mehr_Genehmigungen_-_20190828.pdf
https://dipbt.bundestag.de/doc/btd/18/088/1808860.pdf
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/sites/default/files/Hinweis_2017_6_0.pdf
https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/FA_Wind_EEG-2017_Ausschreibungen_4Aufl_2019.pdf
https://www.wind-energie.de/fileadmin/redaktion/dokumente/publikationen-oeffentlich/themen/04-politische-arbeit/01-gesetzgebung/20151021_ausschreibungsflyer_auflage2_final_hyperlinks.pdf
https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/Analysen/FA_Wind_Zubauanalyse_Wind-an-Land_Herbst_2019.pdf
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EsstelltsichsomitdieFrage,obesmöglichist,eineGe-
nehmigungfürErrichtungundBetriebeinerWindenergie-
anlageohneFestlegungaufeinedurcheinenAnlagentyp
konkretisierte Anlagenkonfiguration zu erteilen und ob

11 Vgl.etwaOVGKoblenz,Urt.v.03.08.2016–8A10377/16,dasdieÄnderungdesAnlagentypsvonWindenergieanlagealswesentlicheÄnderungi.S.d.§16BImSchG 
einordnete,insb.wegenzuerwartenderTurbulenzeffekte;VGHMünchen,Beschl.v.11.08.2016–Az.22CS16.1052,dereineTypenänderungmitgeringeren
UmweltauswirkungenalsanzeigepflichtigeÄnderungi.S.d§15BImSchGansah.

hiermitmehrFlexibilitätimRahmendesGenehmigungs-
regimesunddamitgegebenenfallsauchfürEU-konforme
Vergabeverfahren erreicht werden könnte. Zudem stellt
sichdieFrage,obdadurchZeitgewonnenwürde.

Zielsetzung

Ziel desVorhabenswar zumeineneine ersteBestands-
aufnahmebeiGenehmigungsbehördenundAnlagenbe-
treibern/-projektierernüberdenbisherigenUmgangmit
typenunabhängigen Aspekten in Genehmigungsverfah-
renbzw.mitAspekten,diezumZeitpunktderGenehmi-
gungserteilungnochnichtfeststehen.Zumanderensollte
einBeitragzurKlärungeinzelner rechtlicherAspekteei-
nertypenunabhängigenGenehmigunggeleistetwerden.
HierzuwurdeneinzelnerechtlicheAspekteeinertypenun-
abhängigenGenehmigung vertieft untersucht, z.B. An-
forderungen an die Bestimmtheit einer Genehmigung
oderMinimierungspflichten aus demNatur- undArten-
schutzrechtunddieFrage,obsichdiesemiteinerWorst-
Case-Betrachtung in Einklang bringen lassen. Zusätzlich

wurde zur Problemeinordnung der Rechtsrahmen für
eineTypenänderungbeidenbisherigentypenabhängigen
Genehmigungenuntersuchtundaufgezeigt.Hierzugibt
esdivergierendeWertungeninderRechtsprechung.11

Ferner war aus rechtswissenschaftlicher Sicht eine Klä-
rungzufindenwieundwannAnzeigepflichtenvordem
BeginndesBauseinerWindenergieanlagezuerfolgenha-
benundwieeinePrüfungderEinhaltungderGenehmi-
gungsvoraussetzungenerfolgenkann.

AufdieseWeisewurdeninnerhalbdesProjektsVor-und
NachteileeinertypenunabhängigenGenehmigungaufge-
arbeitet.

Aufgabenstellung

EssolltensowohlrechtlichealsauchfachlicheHindernisse
füreinetypenunabhängigeGenehmigungvonWindener-
gieanlagenzusammengestelltwerden.Hierbeigingesin
ersterLinieumeinakteursneutralesAufzeigenvonMach-
barkeitsowieVor-undNachteileneinertypenunabhängi-
genGenehmigung.BereitsandieserStelle istallerdings
darauf hinzuweisen, dass es aufgrund der Komplexität
derThematikunddesbegrenztenBearbeitungszeitraums
nichtmöglichwar,innerhalbdesProjektseineumfassen-
de Klärung sämtlicher Aspekte (rechtlicher, technischer
undfachlicherNatur)zuerarbeiten.DieserAbschlussbe-
richtverstehtsichdaheralseinweitererFachbeitragzur
DiskussionumeinetypenunabhängigeGenehmigungbei
Windenergieanlagen.

ImEinzelnensolltendieverwaltungs-undfachrechtlichen
Anforderungen an die Genehmigung einer Windener-
gieanlage aufgearbeitet und mögliche Schwierigkei-
ten bei der Prüfung dieser Anforderungen aufgezeigt
werden. Vorgaben des Fachrechts begründenmeist ein
ErfordernisfachlicherUntersuchungen.IndieserHinsicht
sollten die relevanten Fachbelange für eine typenunab-
hängigeGenehmigungzusammengestelltwerden sowie
Probleme und etwaige Lösungsansätze aufgezeigt wer-
den. Basierend auf ersten Erkenntnissender rechtlichen
und fachlichen Untersuchungen, sollte ein Leitfaden
entwickelt werden, auf dessen Grundlage ca. 20 Inter-
views/Fachgesprächemit ausgewählten Fachleuten (Ge-
nehmigungsbehörden, Projektierern und gegebenenfalls
weiterenAkteuren)geführtwerden sollten.Zudemsoll-
te der allgemeine genehmigungsrechtliche Rahmen für
eine Typenänderung zusammengestellt und aufgearbei-
tetwerden.
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2Zusammenstellungallgemeiner
RechtsrahmenfürTypenänderung

12 SiehehierzuerläuterndeÜbersichtbeiFühr,in:F,GK-BImSchG,§15Rn.43.

13 Soweitvorhanden,könnenauchweitere,i.R.v.§4BImSchGrechtlichrelevanteVorgängeBedeutungfürdieGenehmigungssituationhaben,z.B.fortgeltendegewerbe- 
rechtlicheGenehmigungennach§67Abs.1BImSchG,nachträglicheAnordnungennach§17BImSchG(siehehierzumitweiterenBeispielenFühr,in:F,GK-BImSchG,§15Rn.73).

14 InderLiteraturistumstritten,obdieserBezugsmaßstabumÄnderungenzuergänzenist,diekeinerGenehmigungbedürfen,sondernlediglichnach§15Abs.1BImSchG 
anzeigepflichtigsind(diesbejahendFühr,in:F,GK-BImSchG,§15Rn.74ff.;a.A.Jarass,BImSchG,§15Rn.14;Schiller,in:L/R,Umweltrecht,65.EL2012,§15BImSchGRn.44).

15 Jarass,BImSchG,§15Rn.14;Schiller,in:L/R,Umweltrecht,65.EL2012,§15BImSchGRn.36.

16 Zu§15Abs.1BImSchGsiehez.B.Schiller,in:L/R,Umweltrecht,65.EL2012,§15BImSchGRn.34(geringe,nichtzuvernachlässigendeWahrscheinlichkeit);zu§16Abs.1
BImSchGsiehez.B.OVGMünster,Beschl.v.08.11.2016–8B1395/15,jurisRn.39;Reidt/Schiller,in:L/R,Umweltrecht,61.EL2011,§16Rn.86(Möglichkeitnachdem
MaßstabpraktischerVernunft).

17 Agatz,WindenergieHandbuch,S.14f.

18 KannsichdieÄnderungdagegenoffensichtlichnichtaufSchutzgüterdes§1BImSchGauswirken,liegteineunbedeutende,nichteinmalanzeigepflichtigeÄnderungvor
(Schiller,in:L/R,Umweltrecht,65.EL2012,§15BImSchGRn.35;Führ,in:F,GK-BImSchG,§15Rn.115).

MitTypenänderungistderWechselvoneinembeantrag-
tenbzw.genehmigtenaufeinenanderenWindenergie-
anlagentypgemeint.EinentsprechendesBedürfnishierfür
kann sich aus unterschiedlichen Gründen ergeben. In
rechtlicherHinsicht istdabeizwischenTypenänderungen
vorGenehmigungserteilungundsolchennachGenehmi-
gungserteilung zuunterscheiden. Im Folgenden soll der
FokusaufletztererKonstellationliegen.

Im Mittelpunkt steht hierbei das immissionsschutz-
rechtliche Änderungsregime mit der Änderungsanzeige

(§15 BImSchG) und der Änderungsgenehmigung (§16
BImSchG).BeiweitreichendenÄnderungenkannauchdie
Einholung einer Neugenehmigung (§4Abs.1 BImSchG)
erforderlichsein.DieTypenänderungvonWindenergiean-
lagenwirddabeinichteinheitlicheinerdieserKategorien
zugeordnet;behördlicheundgerichtlichePraxismachen
beiderenEinordnungvielmehrvonderganzenBandbrei-
teGebrauch. Daher kommt esmaßgeblich auf die Ab-
grenzungzwischengenehmigungsbedürftigerÄnderung
und Neuerrichtung sowie zwischen anzeigepflichtiger
undgenehmigungsbedürftigerÄnderungan.

2.1 Änderungs-undNeuerrichtungsregimeimBImSchG

Das Änderungsregime der §§15, 16 BImSchG unter-
scheidet zwischen unbedeutenden und damit nicht
anzeigepflichtigenÄnderungen,anzeigepflichtigenÄnde-
rungen(§15Abs.1BImSchG)undgenehmigungspflichti-
gen Änderungen (§16Abs.1BImSchG).12 Erstere spielen
beiderTypenänderungeinerWindenergieanlage–soweit
ersichtlich – keine Rolle; einen Schwerpunkt bildet aber
die Abgrenzung zwischen anzeigepflichtiger (§15 Abs.1
BImSchG) und genehmigungspflichtiger Änderung (§16
Abs.1 BImSchG). Ausgangspunkt beider Alternativen ist
gemäß§§15,16BImSchGdie» Änderung der Lage, der 
Beschaffenheit oder des Betriebs einer genehmigungsbe-
dürftigen Anlage «.BezugsmaßstabeinerÄnderungistdie
Anlage in ihrergestattetenForm,die insbesonderedurch
diebetreffendeAusgangsgenehmigungundetwaigeÄn-
derungsgenehmigungen(§16BImSchG)13definiertwird,14 
aufdentatsächlichenZustandkommtesdagegengrund-

sätzlichnichtan.15DieAbgrenzungzwischen§15Abs.1
BImSchGund§16Abs.1BImSchGvollzieht sichanhand
der möglichen16 immissionsschutzrechtlichen Auswirkun-
genderÄnderung.17WährendeszurBejahungeinerAnzei-
gepflichtgemäß§15Abs.1S.1BImSchGausreicht,dass
» sich die Änderung auf in § 1 [BImSchG ] genannte Schutz-
güter auswirken kann«,18 bedarf es einer Änderungsge-
nehmigunggemäß§16Abs.1BImSchGnurdann » (…), 
wenn durch die Änderung nachteilige Auswirkungen her-
vorgerufen werden können und diese für die Prüfung nach 
§ 6 Absatz 1 Nummer 1 erheblich sein können (wesentli-
che Änderung) «. 

Eine Typenänderung von Windenergieanlagen ist in
allerRegelwegenmöglicherWirkungenaufdieSchutz-
güter des §1 BImSchG zumindest anzuzeigen. Ob eine
Änderungsgenehmigungerforderlich ist,entscheidetdie
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Behördeunverzüglich,spätestensinnerhalbeinesMonats
nachdemdieAnzeigebeiihreingegangenist(§15Abs.2
S.1 BImSchG). Teilt sie dem Vorhabenträger mit, dass
sie die Voraussetzungen einer genehmigungsbedürfti-
genÄnderungnichtalsgegebenansieht,oderäußertsie
sichnichtrechtzeitig,darfderVorhabenträgerdieÄnde-
runggrundsätzlichvornehmen(§15Abs.2S.2BImSchG).
BleibtesbeieinerÄnderungsanzeige,sagtdiesabernoch
nichtsdarüberaus,obsichmöglicherweiseausanderen
Rechtsvorschriften (insbesondere Baurecht) ein Geneh-
migungsbedürfnisergibt.19Nichtseltenkommtesdaher
inderPraxisvor,dassfreiwilligeineÄnderungsgenehmi-
gung beantragt wird (§16 Abs.4 BImSchG). Gesetzlich
gefordertistdieÄnderungsgenehmigungdagegennurim
FalleeinerwesentlichenÄnderungi.S.d.§16Abs.1S.1
BImSchG.DiehiermaßgeblichenMerkmalederNachtei-
ligkeitundderErheblichkeitmöglicherimmissionsschutz-
rechtlicher Auswirkungen machen aus einer lediglich
anzeigepflichtigeneinewesentlicheundsomitgenehmi-
gungsbedürftigeÄnderung.20MaßstabfürdieBeurteilung
derNachteiligkeitbildet–wiebeiderFeststellungderÄn-
derungansich–dergestatteteZustandderAnlage.21 Die 
SchwellederErheblichkeitfürdiePrüfungnach§6Abs.1
Nr.1 BImSchG22 ist erreicht, wenn sich die möglichen
AuswirkungenderÄnderungaufdieErfüllungderimmis-
sionsschutzrechtlichen Pflichten beziehen.23 Liegen zwar
nachteiligeAuswirkungenvor,sinddieseaberoffensicht-
lichgeringunddieErfüllungderAnforderungennach§6
Abs.1Nr.1BImSchGsichergestellt,isteineÄnderungsge-
nehmigungnichterforderlich(§16Abs.1S.2BImSchG).

Vorgaben zum materiellen Maßstab und zum Gegen-
stand der Prüfung der Genehmigungsfähigkeit finden
sich in§16BImSchGnichtausdrücklich.Ausdem Inei-
nandergreifen von Erst- und Änderungsgenehmigung

19 Vgl.OVGSaarlouis,Beschl.v.05.06.2019–2B326/18,jurisRn.29;Agatz,WindenergieHandbuch,S.15f.

20 AuchhiergehtesumAuswirkungenaufdieSchutzgüterdes§1BImSchG(Jarass,BImSchG,§16Rn.10).

21 Führ,in:F,GK-BImSchG,§16Rn.46;Jarass,BImSchG,§16Rn.6.

22 Etwaige,fürdiePrüfungnach§6Abs.1Nr.2BImSchGrelevanteAuswirkungenspielenfürdieFragederGenehmigungsbedürftigkeitdagegenkeineRolle 
(Jarass,BImSchG,§16Rn.10;vgl.BVerwG,Urt.v.15.11.1991–4C17/88,jurisRn.10).

23 BVerwG,Urt.v.06.07.1984–7C71/82,jurisRn.14(Genehmigungsfragemusserneutaufgeworfenwerden);Reidt/Schiller,in:L/R,Umweltrecht,61.EL2011,§16Rn.80.

24 Führ,in:F.,GK-BImSchG,§16Rn.103.

25 Reidt/Schiller,in:L/R,Umweltrecht,61.EL2011,§16BImSchGRn.157;Reidt,NVwZ2017,356,360.

26 Reidt/Schiller,in:L/R,Umweltrecht,61.EL2011,§16BImSchGRn.158;Führ,in:F,GK-BImSchG,§16Rn.106;Jarass,BImSchG,§16Rn.35.

27 BVerwG,Urt.v.21.08.1996–11C9/95,jurisRn.34;Reidt,NVwZ2017,356,360.

28 Jarass,BImSchG,§16Rn.31;Reidt/Schiller,in:L/R,Umweltrecht,61.EL2011,§16BImSchGRn.165.

29 BVerwG,Urt.v.21.08.1996–11C9/95,jurisRn.34;BVerwG,Urt.v.24.10.2013–7C36/11,jurisRn.38;Jarass,BImSchG,§16Rn.31f.;Führ,in:F,GK-BImSchG,§16Rn.87.

30 Agatz,WindenergieHandbuch,S.15.

31 Führ,in:F,GK-BImSchG,§16Rn.56.

32 Reidt/Schiller,in:L/R,Umweltrecht,61.EL2011,§16BImSchGRn.32.

folgtaber,dassdiePrüfungs-bzw.Genehmigungsmaß-
stäbe identisch sind, sodass es insoweit auf die Vorga-
bendes §6Abs.1 BImSchG ankommt.24 ImGegensatz
zur Frage der Genehmigungsbedürftigkeit erlangen
nunauchsonstigeöffentlich-rechtlicheVorschriften(§6
Abs.1Nr.2BImSchG)Bedeutung.25MaßgeblicherSach-
undRechtstand isthierbeiderjenigezumZeitpunktder
Entscheidung über denÄnderungsantrag.26 Ausgehend
vonSinnundZweckeinerÄnderungsgenehmigung–Er-
füllung der Genehmigungsvoraussetzungen durch die
geänderteAnlage27 – sindnur solcheAnlagenteile Prü-
fungsgegenstand, bezüglich derer infolge der Ände-
rung die Genehmigungsfrage neu aufgeworfen wird.28 
DasumfasstzunächstdieTeilederAnlage,diegeändert
werden sollen, aber auch etwaige unveränderte Teile,
sofernsichdieÄnderungaufsieauswirkt.29 ImFalleei-
nerTypenänderungeinerWindenergieanlagesindsomit
nurdieUnterschiedezwischendembisherigenunddem
neuenAnlagentypGegenstandderPrüfung,mithinsol-
cheBelange,dieunmittelbarerstmalsoderstärkerdurch
dieÄnderungbetroffensind.30EinevollumfänglichePrü-
fungderGenehmigungsvoraussetzungenbezüglich der
gesamtenAnlageistdagegennurimFalleeinerNeuge-
nehmigungi.S.d.§4BImSchGerforderlich.KeineÄnde-
rungmehr,sonderneinesolcheNeugenehmigungnach
§4 BImSchG auslösendeNeuerrichtung liegt vor,wenn
keineIdentitätmehrzwischengeänderterundbisheriger
Anlagebesteht31oderderKernbestandderAnlagederart
grundlegendgeändertwird,dasssichderCharakterder
(Gesamt-)Anlage verändert.32 Ob eine Typenänderung
von Windenergieanlagen eine genehmigungspflichti-
ge Änderung (§16 BImSchG) oder Neuerrichtung (§4
BImSchG)darstellt,hängtsomitdavonab,wiesehrsich
derneuevombisherigenTypunterscheidet.WirddieTy-
penänderung als Neuerrichtung eingestuft, folgt aus
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demErfordernisdererneutenvollumfänglichenPrüfung
einhoherAufwandfüralleBeteiligten;zudemgewährt
eineNeugenehmigungDritteneinvollumfänglichesund
grundlegendesKlagerecht.33Hinzukommt,dassdieEr-

33 Agatz,WindenergieHandbuch,S.15;gegeneineÄnderungsgenehmigungkönnenDrittedagegennurentsprechendderBeschränkungdesPrüfungsgegenstandesvorgehen
(Jarass,BImSchG,§16Rn.70).

34  BT-Drs.18/8860,S.212;FAWind,AusschreibungenfürWindenergieanlagenanLand,S.14.

35 Agatz,WindenergieHandbuch,S.12;FAWind,AusschreibungenfürWindenergieanlagenanLand,S.15ff.

36 VGHMünchen,Beschl.v.11.08.2016–22CS16.1052u.a.,jurisRn.40ff.;VGHMünchen,Beschl.v.15.10.2012–22CS12.2110u.a.,jurisRn.9.

37 VGHMünchen,Beschl.v.05.04.2019–22CS18.2572u.a.,jurisRn.65;OVGKoblenz,Urt.v.03.08.2016–8A10377/16,jurisRn.55;OVGWeimar,Beschl.v.01.06.2011–
1EO69/11,jurisRn.45.

38 Agatz,WindenergieHandbuch,S.15.

39 SieheeinerseitsVGHMünchen,Beschl.v.11.08.2016–22CS16.1052,jurisRn.42undandererseitsOVGKoblenz,Urt.v.03.08.2016–8A10377/16,jurisRn.55.

40 Agatz,WindenergieHandbuch,S.12.

41 VGHMünchen,Beschl.v.05.04.2019–22CS19.281u.a.,jurisRn.48undBeschl.v.03.04.2019–22CS19.345u.a.,jurisRn.30ff.;Varga,KommPBY2019,213,214;
das kanninBayerndazuführen,dassdiesog.10-H-Regel(Art.82Abs.1BayBO)nun–imGegensatzzumursprünglichenGenehmigungsverfahren–zuprüfenist.

42 Z.B.VGHMünchen,Beschl.v.08.06.2015–22CS15.686,jurisRn.35;a.A.VGKöln,Urt.v.19.05.2016–13K4121/14,jurisRn.94;OVGLüneburg,Beschl.v.24.07.2013–
12ME37/13,jurisRn.14(Repowering-Vorhaben);vgl.MWIDE/MULNV/MHKBGNRW,Windenergie-Erlass,Nr5.1.1.

43 Vgl.VGHMünchen,Beschl.v.05.04.2019–22CS19.281u.a.,jurisRn.33.

44 Vgl.VGHMünchen,Beschl.v.11.08.2016–22CS16.1052,jurisRn.41.

45 Agatz,WindenergieHandbuch,S.12f.

teilung einer Neugenehmigung im Gegensatz zu einer
Änderungsgenehmigung dazu führt, dass ein etwaiger
bereits erteilter Zuschlag auf EEG-Förderung entfällt
(siehe§36fEEG2017).34

2.2 EinordnungderTypenänderungbeiWindenergieanlagendurchdie
Rechtsprechung

Sowohl die rechtliche Einordnung einer Typenände-
rungeinergenehmigtenWindenergieanlageansich,als
auchdieBestimmungdesmateriellenPrüfungsumfangs
beiAnnahmeeinerÄnderungsgenehmigungspflicht fal-
leninderRechtsprechungsehrunterschiedlichaus.35So
wird in einigen Fällenmangels nachteiliger Auswirkun-
genaufimmissionsschutzrechtlichgeschützteGütereine
Änderungsanzeigenach§15Abs.1BImSchGalsausrei-
chendangesehen.36InanderenEntscheidungenwirddie
TypenänderungdagegenalswesentlicheÄnderungein-
gestuftunddementsprechendeineÄnderungsgenehmi-
gungspflichtnach§16Abs.1BImSchGangenommen.37 
VoneinerGenehmigungkannnämlichnurdannabge-
sehenwerden,wenn sicher und ohneweitere Prüfung
»offensichtlich«feststeht,dassdieTypenänderungkeine
odernurgeringenegativeAuswirkungenaufdieSchutz-
güter des BImSchG hat. Sofern diese Beurteilung eine
näherePrüfungerfordert(weitereGutachten,schalltech-
nischeTypvermessungetc.)bzw.ZweifelanderGering-
fügigkeitbestehen,fehltesandieserOffensichtlichkeit.38 
Auchdieswirdaberuneinheitlichgehandhabt.39Unter-
schiedebestehenebensobeimmaßgeblichenPrüfungs-
umfang der Genehmigungsfähigkeit der Änderung.40 
Sehr weitgehend sind insoweit aktuelle Entscheidun-

gen des VGH München, nach denen eine Typenände-
rungdazuführe,dasseinneuesVorhabeni.S.d.§§29ff.
BauGB vorliege, mit der Folge einer erneuten vollum-
fänglichenPrüfungder§§29ff.BauGB imRahmender
Änderungsgenehmigung.41EineNeugenehmigungnach
§4BImSchGwirdinderRechtsprechungeherseltenge-
fordert,daeineTypenänderungmeistnichtalshierfürer-
forderliche Änderung des Kernbestandes einer Anlage
angesehenwird.42

Dassnicht jeder Fall einer Typenänderunggleichbehan-
deltwird, liegtdaran,dassdie rechtlichenVorgaben in
hohemMaße auf den Einzelfall bezogen sind und sich
unbestimmter,ausfüllungsbedürftigerRechtsbegriffebe-
dienen(z.B.nachteilig,erheblich,offensichtlich).Esgibt
nichtdie»eineTypenänderung«,sondernesiststetsein
Vergleich der Auswirkungen zwischen bisheriger und
neuer Anlage anzustellen.43 Daten zu Ausmaßen und
LeistungeinerAnlagekannhierbeieineIndizwirkungzu-
kommen.44Die formaleEinordnungderTypenänderung
istallerdingseinezentraleWeichenstellungfürdenPrü-
fungsumfang,dieExistenzunddenUmfangderKlage-
rechteDritterunddenBestandderEEG-Förderung.45Ein
einheitliches Vorgehen wäre äußerst wünschenswert,

https://dipbt.bundestag.de/doc/btd/18/088/1808860.pdf
https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/FA_Wind_Wissenswertes_fuer_Behoerden_Ausschreibungen_WindanLand_04-2018.pdf
https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/FA_Wind_Wissenswertes_fuer_Behoerden_Ausschreibungen_WindanLand_04-2018.pdf
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=1&gld_nr=2&ugl_nr=2310&bes_id=38805&val=38805&ver=7&sg=0&aufgehoben=N&menu=1
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istderzeitabernichtabsehbar;dieEntwicklungderBe-
handlungderThematikinderRechtsprechunglässteher
Gegenteiliges befürchten.46 Die Typenänderung ist für
einen Vorhabenträger daher aktuell mit einem hohen
Maß an Planungsunsicherheit verbunden. Bereits des-
halb erscheint es sinnvoll, sich zur Vermeidung einer
späteren Typenänderung und eines hierzu erforderli-

46 Agatz,WindenergieHandbuch,S.13.

chenÄnderungs-odergarNeugenehmigungsverfahrens
zuüberlegen,wiederBezugeinerGenehmigungi.S.d.
§4 BImSchG von der durch einen Typ konkretisierten
Anlagenkonfiguration gelöst oder zumindest gelockert
werdenkönnte.
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3Herausforderungeneiner
 typenunabhängigen Genehmigung

47 AbschließendeAufzählungimmissionsschutzrechtlichgenehmigungsbedürftigerAnlageninAnlage1der4.BImSchV(§4Abs.1S.1BImSchGi.V.m.§1der4.BImSchV).

48 Agatz,WindenergieHandbuch,S.68.

49 Vgl.Agatz,WindenergieHandbuch,S.68.

Einleitendistzunächstfestzuhalten,dasskeineimRahmen
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfah-
rens zu beachtende Rechtsvorschrift ausdrücklich die
AngabeeinesAnlagentypsfordert.Einerentsprechenden
Anforderungwärezumeistauchnurschwerlichnachzu-
kommen,daesfürdieMehrzahlvonAnlagen,derenEr-
richtung und Betrieb einer immissionsschutzrechtlichen
Genehmigung bedürfen,47 gar keine festgelegten Typen
gibt.DerartigeAnlagensindinallerRegelindividuellePla-
nungen,dienichtinSerieproduziertwerden.48Hiergibt
esallenfalls füreinzelne ihrerBestand-undBauteilebe-
stimmte Typen. Der Gedanke, Windenergieanlagen ty-
penunabhängigzugenehmigenentsprichtfolglichdem,
was im Immissionsschutzrecht ansonsten durchaus üb-
lichist.BeiWindenergieanlagenhabenvermutlichderen
SerienproduktionunddasdamiteinhergehendeVorhan-
densein von Typen dazu geführt, dass in derGenehmi-
gungspraxis bereits im Genehmigungsantrag und in
einemdarauffolgendenGenehmigungsbescheidderbe-
treffendeAnlagentyp konkret benanntwird. Für die im
Rahmen der Genehmigung anzustellenden Prüfungen
kommtesabernichtaufdenTypalssolchenan,sondern
auf die hinter dem Typ stehenden konkreten Ausmaße
und Werte (z.B. Anlagenhöhe, Rotorblattdurchmesser,
maximaler Schallleistungspegel).49DerRückgriff aufden
Anlagentypstellt sichsomit letztlichalseineArtVerein-
fachungdar,daaufdieseWeisebereitssämtlichefürdie
Genehmigung relevantenParameterkonkret feststehen.
Bei der Genehmigung einer Windenergieanlage, deren
Ausmaße und sonstige Parameter nicht über einen be-
stimmtenAnlagentypfeststehen,sondernsichinnerhalb
festgelegter Grenzen bewegen (z.B. Anlagenhöhe zwi-
schen230mund250modermax.Anlagenhöhe250m),
steht während des Genehmigungsverfahrens also noch
nichtfest,wiedieamEndezuerrichtendeWindenergie-
anlagetatsächlichbeschaffenseinwird.GenaudieseFle-
xibilität ist esgerade,diedurcheine typenunabhängige
Genehmigungerreichtwerdensoll.DieseLoslösungvon

einer konkreten Anlagenkonfiguration an sich und die
damit verbundenenUnsicherheitenwerden insbesonde-
rebeisolchenrechtlichenAnforderungenalsProbleman-
gesehen,dieandieAusmaßeoderdieAuswirkungdeszu
genehmigendenVorhabensanknüpfen.

Im Folgenden sollen zunächst grundsätzliche Anforde-
rungen an die Erteilung einer immissionsschutzrecht-
lichen Genehmigung dargestellt werden (Kapitel 3.1),
bevordaraufeingegangenwird,obdie imEinzelnenzu
beachtendenGenehmigungsvoraussetzungenauchohne
Festlegung auf eine konkrete Anlagenkonfiguration er-
fülltwerdenkönnen(Kapitel3.3).Zudemwirderläutert,
welchegrundsätzlicheBesonderheitsichergibt,wennGe-
genstandderGenehmigungnichtmehreinedurcheine
Typenbezeichnung konkretisierte Anlagekonfiguration,
sonderneineAnlageseinsoll,derenKonfigurationsichin
einernäherbestimmtenSpannbreitebewegtundwiemit
ihr umgegangenwerden kann (Kapitel 3.2). Neben der
ÜberprüfungderGenehmigungsvoraussetzungenhatdie
DurchführungeinestypenunabhängigenGenehmigungs-
verfahrens bzw. der Erlass einer typenunabhängigen
Genehmigung weitere Konsequenzen, die für eine Ge-
samtbetrachtungderThematikebenfallsbedeutsamsind
(Kapitel 3.4). Abschließend werden einzelne weiterfüh-
rende Ansätze grundlegend dargelegt, bezüglich derer
allerdings keine vertiefte Untersuchungen im Rahmen
diesesProjektsdurchgeführtwurden(Kapitel3.5).
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3.1 GrundsätzlicheszurbehördlichenPrüfungderGenehmigungsfähigkeit

50 HierzuzählenWindenergieanlagenmiteinerGesamthöhevonmehrals50m(Nr.1.6Anhang1der4.BImSchV).

51 BT-Drs.7/179,S.31;BVerwG,Urt.v.24.11.1994–7C25/93,jurisRn.17;Jarass,BImSchG,§6Rn.1,45;Wasielewski,in:F,GK-BImSchG,§6Rn.2.

52 DieskannentwederdieGenehmigungs-oderWiderspruchsentscheidungbilden,vgl.Jarass,BImSchG,§6Rn.5;Dietlein,in:L/R,Umweltrecht,73.EL2014,§6BImSchGRn.1.

53 Jarass,BImSchG,§6Rn.25;Dietlein,in:L/R,Umweltrecht,73.EL2014,§6BImSchGRn.28;Wasielewski,in:F,GK-BImSchG,§6Rn.28;a.A.Kotulla,in:Ders.,BImSchG,1.
Lfg.2004,§12Rn.20.

54 Jarass,BImSchG,§6Rn.11,25.

55 BVerwG,Urt.v.17.02.1978–IC102/76,jurisRn.33;OVGMünster,Urt.v.01.06.2015–8A1487/14,jurisRn.76;Jarass,BImSchG,§6Rn.11;Wasielewski,in: 
F,GK-BImSchG,§6Rn.19.

56 VGHMünchen,Beschl.v.02.06.2014–22CS14.739,jurisRn.33;Jarass,BImSchG,§6Rn.12,m.w.N.

57 Bringewat,ZNER2014,441.

58 Storost,in:U/L/R,Bundes-Immissionsschutzgesetz,184.EL2012,§12BImSchGRn.D10;Mann,in:L/R,Umweltrecht,71.EL2014,§12BImSchGRn.157.

3.1.1 Vorgabendes§6Abs.1BImSchG

GesetzlicheGrundlage für die behördlicheÜberprüfung
derGenehmigungsfähigkeit von Errichtung und Betrieb
einer immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürfti-
genAnlage50bildet§6Abs.1BImSchG:

»Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn

1.  sichergestellt ist, dass die sich aus § 5 und einer auf 
Grund des § 7 erlassenen Rechtsverordnung ergeben-
den Pflichten erfüllt werden, und

2.  andere öffentlich-rechtliche Vorschriften und Belange 
des Arbeitsschutzes der Errichtung und dem Betrieb 
der Anlage nicht entgegenstehen.«

Liegen die genannten Voraussetzungen vor, muss die
Genehmigung erteilt werden; es handelt sich um eine
gebundene Entscheidung.51 Maßgeblicher Zeitpunkt
für das Vorliegen der Voraussetzungen ist insoweit die
letzte behördliche Entscheidung.52 Die Beurteilung, ob
die Erfüllung der immissionsschutzrechtlichen Pflichten
»sichergestellt«ist(§6Abs.1Nr.1BImSchG)undöffent-
lich-rechtlicheVorschriftenundBelangedesArbeitsschut-
zes »nicht entgegenstehen« (§6 Abs.1 Nr.2 BImSchG),
erfolgtanhanddesgleichenMaßstabes.53Esdarfkeinver-
nünftiger Zweifel an der Einhaltung derGrundpflichten
undder sonstigenVorschriftenbestehen; notwendig ist
eine hoheWahrscheinlichkeit hinsichtlich dieser Einhal-
tung.54InsbesondereimmissionsschutzrechtlichePflichten
fordern allerdings regelmäßig nur hinreichende Wahr-
scheinlichkeiten,sodassRisikeninsoweitnichtmithoher,
sondernmit hinreichender, derVerhältnismäßigkeit ent-

sprechenderWahrscheinlichkeitausgeschlossenseinmüs-
sen.55VerbleibendeZweifelgehengrundsätzlichzuLasten
des Antragstellers.56 Auch ein typenunabhängiger Ge-
nehmigungsantragmussderBehördefolglichGewissheit
überdieEinhaltungderGenehmigungsvoraussetzungen
indargestelltemUmfangbieten.AndernfallsdarfdieGe-
nehmigungnichterteiltwerden.DerAntragstellermuss
insoferneinenprüffähigenAntragstellen.

3.1.2 MöglichkeitenundGrenzendes
GebrauchsvonNebenbestimmungen

Im Zusammenhang mit der Einhaltung der Genehmi-
gungsvoraussetzungenspieleninderBehördenpraxisNe-
benbestimmungen eine bedeutende Rolle.57 Gem. §12
Abs.1S.1BImSchGkann»Die Genehmigung (…) unter 
Bedingungen erteilt und mit Auflagen verbunden werden, 
soweit dies erforderlich ist, um die Erfüllung der in § 6 ge-
nannten Genehmigungsvoraussetzungen sicherzustel-
len«. InVerbindungmitdemgebundenenAnspruchauf
Genehmigungserteilungergibtsichhierausfolgendes:Die
BehördedarfdenGenehmigungsantragnurdannableh-
nen,wenndieErfüllungderGenehmigungsvoraussetzun-
genauchnichtüberNebenbestimmungen sichergestellt
werdenkann.58HierinwirdzugleichdieZulässigkeitvon
Nebenbestimmungen in Form von Bedingungen und
Auflagengeregelt. Siemüssenerforderlich sein,umdie
Erfüllung der Genehmigungsvoraussetzungen sicher-
zustellen (§12 Abs.1 S.1 BImSchG). Die Behördemuss
im Zeitpunkt der Genehmigungserteilung hinreichend
geprüft haben, ob die Genehmigungsvoraussetzungen
erfülltwerdenundobeszurSicherstellung–undgera-
denichtzurHerstellung–dieserErfüllungderBeifügung

http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/07/001/0700179.pdf
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vonNebenbestimmungenbedarf.59Nebenbestimmungen
dürfen dagegen gerade nicht dazu eingesetzt werden,
zunächstvonderPrüfungbestimmterGenehmigungsvo-
raussetzungenabzusehenunderst später (nachGeneh-
migungserteilung)zuuntersuchen,obsiedurchErfüllung
einerBedingungoderAuflageeingehaltenwerden.60Mit
anderenWorten:DiePrüfungderGenehmigungsvoraus-
setzungendarfnichtinNebenbestimmungenverschoben
werden.61 Die Loslösung von einer konkreten Anlagen-
konfiguration durch eine typenunabhängige Genehmi-
gungunddieUnsicherheitüberkonkreteAuswirkungen
der später zu errichtendenWindenergieanlagen dürfen
folglichnichtzumAnlassgenommenwerden,dasVorle-
gengenehmigungsrelevanterNachweise imWegeeiner
Auflage auf einen Zeitpunkt nach Genehmigungsertei-
lungzuverlegen.IstinsoweitkeineverlässlichePrognose
imZeitpunktderGenehmigungserteilungmöglich,istdie
Genehmigungzuversagen.62

Nebenbestimmungenmüssenzudem,wiederGenehmi-
gungsbescheidselbst,hinreichendbestimmtsein.63Hieran
scheiternNebenbestimmungen,diedemGenehmigungs-
inhaber allgemein aufgeben, die relevanten rechtlichen
Anforderungenzubeachten,z.B.keineschädlichenUm-
welteinwirkungenhervorzurufenoderdieVorgabender
TALärmeinzuhalten.ZwarkanneineNebenbestimmung
ein Ziel vorgeben; dieses muss allerdings präzise be-
nannt werden.64 BloßeWiederholungen von im Gesetz
enthaltenen Rechtsbegriffen oder Hinweise auf öffent-
lich-rechtliche Vorschriften reichen für die Erfüllung des
Bestimmtheitsgebotesnichtaus.65

Zum Teil wird Nebenbestimmungen in Form eines Vor-
behalts nachträglicher Auflagen gem. §12 Abs.2a S.1
BImSchG eine wichtige Rolle im Zusammenhang mit
einer typenunabhängigenGenehmigungbeigemessen.66 
Allerdings darf auchdieses Instrument nicht zurUmge-
hungderbereitsgenanntenAnforderungen führen.Die

59 Albrecht/Zschiegner,UPR2019,90,100;Mann,in:L/R,Umweltrecht,71.EL2014,§12BImSchGRn.155.

60 Mann,in:L/R,Umweltrecht,71.EL2014,§12BImSchGRn.150.

61 Vgl.Mann,in:L/R,Umweltrecht,71.EL2014,§12BImSchGRn.153.

62 Mann,in:L/R,Umweltrecht,71.EL2014,§12BImSchGRn.152.

63 Jarass,BImSchG,§12Rn.9;Wasielewski,in:F,GK-BImSchG,§12Rn.23.

64 Jarass,BImSchG,§12Rn.10;vgl.OVGLüneburg,Beschl.v.06.11.2012–12ME189/12,jurisRn.10.

65 Wasielewski,in:F,GK-BImSchG,§12Rn.23;Mann,in:L/R,Umweltrecht,71.EL2014,§12BImSchGRn.163.

66 Vgl.FAWind,TypenunabhängigeGenehmigungvonWindenergieanlagenanLand,S.2f.;Luther,Die typenunabhängige BImSchG-Genehmigung,F.11.

67 Jarass,BImSchG,§12Rn.47;Mann,in:L/R,Umweltrecht,71.EL2014,§12BImSchGRn.102;Wasielewski,in:F,GK-BImSchG,§12Rn.49.

68 Jarass,BImSchG,§12Rn.47;Mann,in:L/R,Umweltrecht,71.EL2014,§12BImSchGRn.102;BT-Drs.13/3996,S.8.

69 Jarass,BImSchG,§12Rn.47;vgl.BT-Drs.13/3996,S.8.

Norm ermöglicht der Behörde, die Genehmigung – im
Einverständnismit demAntragsteller –mit demVorbe-
halt nachträglicher Auflagen zu erteilen, » soweit hier-
durch hinreichend bestimmte, in der Genehmigung 
bereits allgemein festgelegte Anforderungen an die Er-
richtung oder den Betrieb der Anlage in einem Zeit-
punkt nach Erteilung der Genehmigung näher festgelegt 
 werden sollen.«EsgehtlediglichumdieBeifügungeines
Detaillierungsvorbehalts für den Fall, dass im Zeitpunkt
der Genehmigungserteilung die Einhaltung bestimm-
ter Genehmigungsvoraussetzungen mit hinreichender
Sicherheit angenommen werden kann, obgleich deren
nähereAusgestaltung–meistwegenfehlenderUnterla-
gen–nochoffenist.67AuchderRückgriffaufdasMittel
desAuflagenvorbehalts erfordert somit,dassdieBehör-
de keine vernünftigen Zweifel bezüglich der Erfüllung
der betreffenden Genehmigungsvoraussetzung hat. Bei
bestehenden relevanten Restzweifeln an der Genehmi-
gungsfähigkeitisteinsolcherAuflagenvorbehaltdagegen
nichtmöglich.68 Zu beachten ist, dass durch das späte-
reGebrauchmachenvoneinemAuflagenvorbehaltdurch
dieBehörde(BeifügungeinernachträglichenAuflage),ein
derGenehmigungserteilungnachgelagertesElementent-
steht,welchesvonbetroffenenDrittenrechtlichangegrif-
fenwerdenkönnte.

EineergänzendeFunktion zu§12Abs.2aBImSchG hat 
dasNachreichenvonUnterlagengem.§7Abs.1S.5der
9. BImSchV.69 »Die Behörde kann zulassen, dass solche 
Unterlagen, deren Einzelheiten für die Beurteilung der 
Genehmigungsvoraussetzungen der Anlage als solcher 
nicht unmittelbar von Bedeutung sind (…) bis zum Be-
ginn der Errichtung oder der Inbetriebnahme der Anla-
ge nachgereicht werden können.«Nichtunmittelbarfür
die Beurteilung der Genehmigungsvoraussetzungen be-
deutsame Unterlagen in diesem Sinne sind dabei sol-
che,diekeinefürdieZulassungderAnlagewesentlichen
Punktebetreffen,odersolche,durchdiebestimmteAn-

https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Veranstaltungen/Workshop_Typenunabh._Genehm._18.10.2016/FA_Wind_Dokumentation_Workshop_typenfreie_Genehmigung_18-10-2016.pdf
https://stiftung-umweltenergierecht.de/wp-content/uploads/2017/11/Stiftung_Umweltenergierecht_2017_11_14_Luther_Die-typenoffene-Genehmigung_Luther.pdf
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gaben lediglich nachweisbar abgesichertwerden sollen,
ohnedasssievonderBehördegrundsätzlichangezweifelt
werden.70AlsBeispielnenntdieNormselbstdenBericht
überdenAusgangszustandnach§10Abs.1aBImSchG.
InderLiteraturwirdzudemderNachweisüberdieStand-
sicherheit der zu genehmigenden Anlage angeführt71 
(siehehierzuauchKapitel3.3.4).SeineGrenzefindetein

70 Czajka,in:Fe,Bundesimmissionsschutzrecht,178.EL2013,§7der9.BImSchVRn.16.

71 Albrecht/Zschiegner,UPR2019,90,101;Agatz,WindenergieHandbuch,S.67;Czajka,in:Fe,Bundesimmissionsschutzrecht,178.EL2013,§7der9.BImSchVRn.16.

72 Roßnagel/Hentschel,in:F,GK-BImSchG,§10Rn.211.

73 FAWind,TypenunabhängigeGenehmigungvonWindenergieanlagenanLand.

74 SieheAgatz,WindenergieHandbuch,S.143ff.

75 DahingehendauchAgatz,WindenergieHandbuch,S.63.

solchesNachreichenvonUnterlagenzudemin§10Abs.1
der9.BImSchV,derdieöffentlicheAuslegungsämtlicher
Unterlagenfordert,dieAngabenüberdieAuswirkungen
derAnlageaufdieNachbarschaftunddieAllgemeinheit
enthalten.72 DerartigeUnterlagen können nicht erst vor
Baubeginnnachgereichtwerden.

3.2 PrüfungderGenehmigungsfähigkeitfüreineSpannbreite

ImGegensatzzueinertypengebundenen,sollsicheinety-
penunabhängige Genehmigung nicht lediglich auf eine
konkrete Anlagenkonfiguration beschränken, sondern
aufeineSpannbreitebeziehen(sieheEinleitung).Diehier-
miterstrebteFlexibilitätführtzwangsläufigdazu,dassim
GenehmigungsverfahreningewissemMaßeUnsicherheit
überdiekonkreteKonfigurationderspäterzuerrichten-
den Windenergieanlage besteht. Es steht lediglich fest,
dasssiesich innerhalbdernäherbestimmtenSpannbrei-
tebewegenmuss,umvonderGenehmigungumfasstzu
sein.GrundsätzlicherAnsatzzurÜberprüfungderGeneh-
migungsfähigkeit bezogen auf eine solche Spannbreite
stellteineWorst-Case-Betrachtungdar.73DerWorstCase
beschreibtinBezugaufdasjeweilszuprüfendeSchutzgut
diegrößtmöglicheBeeinträchtigung.Gehtdiebeeinträch-
tigendeWirkungz.B.vonderHöheeinerWindenergiean-
lageaus,sobildetinsoweitdiehöchsteAnlagedenWorst
Case. InAbhängigkeitder fürdieBestimmungeinerBe-
einträchtigungmaßgeblichen Faktoren des betreffenden
Schutzguts, kann die Definition des Worst Case durch-
ausschwierigsein(siehehierzudieAusführungenzuden
einzelnen Genehmigungsvoraussetzungen). Ein solcher
WorstCase kannals konkrete SpezifikationGegenstand
einer Genehmigung und erforderlicher Prüfungen sein
und istdiesauchbei typengebundenenGenehmigungs-
verfahren (z.B. beim Thema Schattenwurf74). Sinn und
ZweckeinertypenunabhängigenGenehmigungistesaber
nicht, eine Genehmigung ausschließlich für eineWorst-
Case-Anlage zu erhalten. Die genehmigende Wirkung
solldanebenauchallesumfassen,washinterdenjeweils
angenommenen und zu Grunde gelegten Worst Cases

zurückbleibt. Bezogen auf die Überprüfung fachrecht-
licher Belange setzt das voraus, dass einer Überprüfung
des entsprechenden Worst Case die Aussage entnom-
menwerdenkann,dassbeieinemZurückbleiben(hinter
demWorstCase) auch tatsächlichkeinehöherenBeein-
trächtigungen auftreten.Die Beantwortungdieser Frage
hängtvondemjeweiligenfachrechtlichenAspektabund
kannnichtpauschalbeantwortetwerden (s.hierzuAus-
führungeninnerhalbdereinzelnenGenehmigungsvoraus-
setzungen).EinederartigeAussageistgrundsätzlichaber
geradeSinnundZweckdesWorst-Case-Ansatzes.Festzu-
haltenistFolgendes:DieAusfüllunginsbesonderemateri-
ell-rechtlicherGenehmigungsvoraussetzungenerfordertin
derRegelfachlichenSachverstand.Könnendieerforderli-
chen FachprüfungenundGutachten aufGrundlage von
Worst-Case-Szenariendurchgeführtbzw.erstelltwerden,
kanndieBehördeaufdieserGrundlageeineEntscheidung
überdasVorliegender jeweiligenGenehmigungsvoraus-
setzung treffen.DieMachbarkeit einer typenunabhängi-
genGenehmigunghängtinsoweitdahermehrdavonab,
was fachlich und nicht was rechtlich möglich ist.75 Ge-
nehmigt wäre am Ende die Errichtung und der Betrieb
einerAnlage,derenKonfigurationsichinnerhalbderfest-
gelegten Parameter hält und die zu Grunde gelegten
Worst-Case-Annahmen einhält. Bleibt der Inhaber einer
typenunabhängigenGenehmigungamEndedannhinter
demzurück,waseraufGrundlagederGenehmigungre-
alisierenkönnte,ändertdasnichtsanderursprünglichen
Genehmigungsfähigkeit.AufGrundlageeinerstrengge-
nehmigungsrechtlichenSichtweiseerscheintineinemsol-
chenFalldaherauchkeinenachträglicheAnzeigedurch

https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Veranstaltungen/Workshop_Typenunabh._Genehm._18.10.2016/FA_Wind_Dokumentation_Workshop_typenfreie_Genehmigung_18-10-2016.pdf
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denGenehmigungsinhaberüberdieKonfigurationderam
Ende errichtetenWindenergieanlage oder gar eine ent-
sprechendeKonkretisierungderzunächstfüreineSpann-
breite erteilten Genehmigung erforderlich zu sein.76 In 
jedemFallgibtesaberandere–nichtgenehmigungsbe-
zogene–Gründedafür,eingewissesMaßanKlarheitüber
dieKonfigurationderamEndeerrichtetenAnlagezuha-
ben.SokanndieDurchführungeinestypenunabhängigen

76 SieheausführlichhierzuunterKapitel3.4.

77 Ramsauer,in:K/R,VwVfG,§37Rn.5

78 VGPotsdam,Urt.v.09.10.2013–4K336/12,Rn24;OVGMünster,Beschl.v.20.09.2007–10A4372,jurisRn.3;Stelkens,in:S/B/S,VwVfG,§37Rn.28.

79 BVerwG,Urt.v.20.04.2005–4C18/03,jurisRn.53;BVerwG,Urt.V.15.02.1990–4C41/87,jurisRn.29;Ramsauer,in:K/R,VwVfG,§37Rn.5.

80 Nichtigkeiterforderteinenschweren,offensichtlichenVerstoß;imFallevonRechtswidrigkeitbestehtdieMöglichkeitdernachträglichenHeilung,siehehierzuRamsauer, 
in:K/R,VwVfG,§37Rn.17ff.

81 Dietlein,in:L/R,Umweltrecht,89.EL2019,§21der9.BImSchVRn.1;Czajka,in:Fe,Bundesimmissionsschutzrecht178.EL2013,§21der9.BImSchVRn.8.

82 AnderenVorgabendes§21der9.BImSchVwirdvorliegendkeinerelevanteBedeutungzugemessen.

83  BR-Drs.526/76,S.11f.,zitiertnachLaubinger,in:U/L/R,Bundes-Immissionsschutzgesetz,59.EL1992,§21der9.BImSchVRn.B310.

Genehmigungsverfahrensbzw.der Erlass einer typenun-
abhängigenGenehmigungKonsequenzenu.a.praktischer
undwirtschaftlicherArthaben.ImRahmendesProjektes
wurdeallerdingsversucht,diese,alsFolgewirkungender
Typenunabhängigkeit betrachteten Konsequenzen (Kapi-
tel3.4)vonderMöglichkeitderÜberprüfungderGeneh-
migungsvoraussetzungen(Kapitel 3.1,3.2,3.3)möglichst
zutrennen.

3.3 ErfüllungeinzelnerGenehmigungsvoraussetzungen

Im Folgenden soll untersuchtwerden, ob die einzelnen
genehmigungsrechtlichen Anforderungen der Erteilung
einer typenunabhängigen Genehmigung von Wind-
energieanlagenentgegenstehen.Hierbei liegtder Fokus
zunächst auf solchenAspektenundRechtsgebieten, in-
nerhalb derer in der Diskussion um typenunabhängige
GenehmigungenProblemebzw.Schwierigkeitengesehen
werden.EinerknappenDarstellungderjeweiligenGrund-
lagen folgt dieAuseinandersetzungmitmöglichenHin-
dernissensowieLösungsansätzen.Anschließendwerden
weitererechtlicheAnforderungenbetrachtet,diefürdie
Genehmigung einerWindenergieanlage Bedeutung ha-
ben,derenErfüllung imRahmeneiner typenunabhängi-
gen Genehmigung aber – soweit ersichtlich – weniger
problematisch sein dürfte (Kapitel 3.3.5); eine vertiefte
Auseinandersetzungfindetinsoweitnichtstatt.

3.3.1 GebothinreichenderBestimmtheit

AlsVerwaltungsakt i.S.d.§35S.1VwVfGmussdie im-
missionsschutzrechtlicheGenehmigunggem.§37Abs.1
VwVfG inhaltlich hinreichend bestimmt sein. Das erfor-
dert, dassderen Inhalt fürdieBeteiligten so vollständig
undunzweideutigerkennbarseinmuss,dasssieihrVer-
halten danach richten können.77 Zum einen muss dem
InhaberderGenehmigungklar sein,wasgenaugeneh-
migtwirdundwelchenUmfangdiegestattendeWirkung

hat, zum anderenmüssen Dritte erkennen können, ob
und inwieweit sie vondemgenehmigtenVorhabenbe-
troffen sind.78 Im Einzelnen hängen die Anforderungen
an die notwendige Bestimmtheit von den Besonderhei-
tendesjeweilsanzuwendendenmateriellenRechtsab.79 
EinVerstoßgegendasGebothinreichenderBestimmtheit
kanndieRechtswidrigkeitodergardieNichtigkeiteiner
GenehmigungzurFolgehaben.80Dasallgemeineverwal-
tungsrechtlicheErfordernisderhinreichendenBestimmt-
heitwirdimImmissionsschutzrechtnochvon§21Abs.1
der 9. BImSchV konkretisiert (besondereAusprägung),81 
dessenNummer3diegenaueBezeichnungdesGeneh-
migungsgegenstandes einschließlich des Standortes der
Anlage im Genehmigungsbescheid fordert.82 Der Ver-
ordnungsentwurfbegründetdieVorgabedes§21Abs.1
Nr.3der9.BImSchVwiefolgt:

»Ein Genehmigungsbescheid, der den Gegenstand 
der Genehmigung nur allgemein nach der Art und der 
 örtlichen Lage der Anlage bestimmt, ohne näher – ins-
besondere durch Bezugnahme auf bestimmte Unterlagen 
des Antrags – festzulegen, für welche konkrete Anlage 
die Genehmigung gilt, erfüllt nicht die Erfordernisse der 
Genehmigung.«83
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Demistzunächstzuentnehmen,dassaucheinetypenun-
abhängige Genehmigung den genauen Anlagenstand-
ort festlegenmuss. ImHinblickaufdieAnlageselbst ist
jedochnäherzudifferenzieren.EineBezeichnungentspre-
chenddenendesKatalogsdergenehmigungsbedürftigen
Anlagen der 4. BImSchV (beiWindenergieanlagen also:
» Anlagen zur Nutzung von Windenergie mit einer Ge-
samthöhe von mehr als 50 Metern«)erscheinthiernachals
zuallgemeinundnichtausreichend.84Dagegenerfülltdie
BezeichnungeineskonkretenAnlagentypsohneweiteres
dieseAnforderung,dasichhinterdieserBezeichnungeine
ganzkonkreteAnlageverbirgt.EineGenehmigungeiner
bestimmtenSpannbreitekönntebei strengerAuslegung
daheralsunzureichenderscheinen,daihreinAnlagenbe-
zugnicht indemMaßewiebeieinertypengebundenen
Genehmigung bzw. einer dahinter stehenden konkre-
tenAnlagenkonfigurationzukommt.85Gegenstanddieser
Genehmigungwärenichteineeinzigekonkrete,sondern
einevonmehrerenmöglichenAnlagen.

Fraglich ist, ob ein derart strenges Verständnis im Hin-
blickaufdieBestimmtheiteinerGenehmigungzwingend
ist. Zunächst ist dem BImSchG die Genehmigung eines
Rahmens imGrunde nicht fremd. So kennt das Immis-
sionsschutzrecht etwa die Figur der Mehrzweck- bzw.
Vielstoffgenehmigung und regelt hierzu in §6 Abs.2
BImSchG:

» Bei Anlagen, die unterschiedlichen Betriebszwecken 
dienen oder in denen unterschiedliche Stoffe einge-
setzt werden (Mehrzweck- oder Vielstoffanlagen), ist 
die Genehmigung auf Antrag auf die unterschiedlichen 
Betriebsweisen und Stoffe zu erstrecken, wenn die Vor-
aussetzungen nach Abs. 1 [Genehmigungsvoraussetzun-
gen] für alle erfassten Betriebsweisen und Stoffe erfüllt 
sind.« 

NachErteilungeinersolchensog.Rahmengenehmigung86 
nach§6Abs.2BImSchGistderAnlagenbetreiberberech-
tigt,vonderprimärgenehmigtenBetriebsweise/denpri-
märgenehmigtenStoffenaufdieanderengenehmigten

84 SoauchCzajka,in:Fe,Bundesimmissionsschutzrecht,178.EL2013,§21der9.BImSchVRn.10;a.A.UnterarbeitsgruppeRecht(Hessen), 
WindenergieanlagentypoffenesGenehmigungsverfahren,S.35.

85 SomitkönntewohlbereitsderGenehmigungsantragdieAnforderungendes§4aAbs.1der9.BImSchVnichteinhalten,daernichtdieInformationenböte, 
diefürdieabschließendebehördlicheEntscheidungnach§§20,21der9.BImSchVerforderlichwären.

86 Begriff:Dietlein,in:L/R,Umweltrecht,73.EL2014,§6BImSchGRn.6;Wasielewski,in:F,GK-BImSchG,§6Rn.3.

87 Müggenborg,NVwZ2008,848,850;Ohms,PraxishandbuchImmissionsschutzrecht,Rn.484.

88 Jarass,BImSchG,§6Rn.6;Dietlein,in:L/R,Umweltrecht,73.EL2014,§6BImSchGRn.59;Hansmann,NVwZ1997,105,106.

89 Vgl.Agatz,WindenergieHandbuch,S.67.

Betriebsweisen/Stoffezuwechseln,ohneeineÄnderungs-
anzeigeerstatten(§15BImSchG)odereineÄnderungsge-
nehmigungeinholenzumüssen(§16BImSchG).87InForm
einer Auflage soll der Antragsteller gem. §12 Abs.2b
BImSchG lediglich verpflichtet werden, der zuständigen
Behörde den erstmaligen derartigen Wechsel mitzutei-
len.InderLiteraturistallenfallsanerkannt,dasssichdie
MöglichkeiteinerRahmengenehmigungüberdenWort-
laut des §6 Abs.2 BImSchG (Betriebszwecke und Stof-
fe) hinaus auch auf andere Alternativenentscheidungen
bezieht,wiez.B.VariantenderBeschaffenheitderAnla-
ge.88InnerhalbdesAnwendungsbereichsdieserRegelung
bestehtfolglichdieMöglichkeitderGenehmigungeines
Rahmens,waszuweilenalsdahingehende(Genehmigung
eines Rahmens) grundsätzliche Offenheit des BImSchG 
aufgefasstwird.89UmaberdergenehmigendenWirkung
des§6Abs.2BImSchGzuunterfallen,mussjedeVarian-
tejeweilsfürsichkonkretbenanntwerden.Esergibtsich
somitkeinzusammenhängenderRahmenimSinneeiner
Spannbreite,sondernnurdieMöglichkeitmehrererpunk-
tuellerVarianten.DasähnelteherderKonstellationeiner
Variantengenehmigung, bei der mehrere Windenergie-
anlagen-VariantenimSinneunterschiedlicherTypenkon-
kret benannt, überprüft und genehmigt werden. Die
ÜberprüfungrechtlicherAnforderungenbezogenaufeine
SpannbreiteanhandvonWorst-Case-Betrachtungenstellt
dagegen die Überprüfung einer konkreten Konfigurati-
ondar,dieBedeutungfürweitereKonfigurationenhaben
soll.DieKonstellationdes§6Abs.2BImSchGstütztdie
Bestimmtheit einer typenunabhängigen Genehmigung 
somitnurbedingt.

Vielversprechendererscheintdagegeneinewenigerstren-
geAuslegungdes§21Abs.1Nr.3der9.BImSchV, ins-
besondere ein weiteres Verständnis des hierin zum
Ausdruck kommenden Anlagenbezugs einer Genehmi-
gung. BasishierbeibildenSinnundZweckdesErforder-
nissesderhinreichendenBestimmtheit.DemAdressaten
derGenehmigungmussklarsein,waserdarf;etwaigen
Drittenmussklarsein,wasaufsiezukommt.Daserfor-
dert im Allgemeinen Angaben über die Beschaffenheit,
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den Betrieb, die Produkte und die Umweltauswirkun-
gen der Anlage, gegebenenfalls unter ergänzender Be-
zugnahme auf Antragsunterlagen.90 Entsprechende
Informationen kann aber auch ein typenunabhängiger
Genehmigungsantrag in Form festgelegter Anlagenpa-
rameterundWorst-Case-Annahmenbieten.Sofernauch
einemtypenunabhängigenGenehmigungsantragzuent-
nehmen ist, was inmaximaler Hinsicht beantragt wird,
wüsstenDritteinhinreichenderArtundWeise,mitwel-
chenmaximalenAuswirkungensiezu rechnenhätten.91 
DieseAnnahmekönntezudemdadurchgestütztwerden,
dass§37Abs.1VwVfGdemErlasssolcherVerwaltungs-
akte,diezunächstnureinZielfestlegen,demAdressaten
hinsichtlichderhierfüreinzusetzendenMittelaberWahl-
freiheit lassen, nicht entgegensteht.92 Eine unzulässige
Unbestimmtheit könne sich allerdings aus einer zu gro-
ßenSpannbreiteergeben,wenneinerAnlagederkleins-
tenVarianteeingänzlichandererCharakterzukommeals
einerAnlagedergrößtenVariante.93Dasleuchtetbereits
deshalbein,daderAnlagenbezugmitzunehmenderGrö-
ßederSpannbreiteundsomitauchzunehmenderAnzahl
möglicherAnlagenkonfigurationenabnimmt;derGeneh-
migungsgegenstand»Spannbreite«wirdgewissermaßen
unpräziser. Je geringer die SpannbreitemöglicherAnla-
genkonfigurationen, destoweniger kann einer entspre-
chenden typenunabhängigenGenehmigungmangelnde
Bestimmtheit entgegengehalten werden. Da die Größe
derSpannbreitewiederumdavonabhängt,wiedieGren-
zenfürdieeinzelnenAnlagenparamater festgelegtwer-
den, kommt es insoweit auf diese Festlegungen an. Je
enger die jeweiligeOber- und Untergrenze beieinander
liegen, desto eher erscheint eine Beantragung undGe-
nehmigung einer sich hieraus ergebenden Spannbreite
hinreichendbestimmt.DieNennungbloßerMaximalwer-
tekönntedaherproblematischwerden.EinesolcheAusle-
gungdesBestimmtheitserfordernissesstündeauchnicht
imWiderspruch zu einer Entscheidung des VG Düssel-
dorfausdemJahre2009,wonachdieBaugenehmigung
zweierWindenergieanlagenohneAngabederengenau-
enTypszuunbestimmtundsomitrechtswidrigsei.94Seine
Rechtsansichtmachte das Gericht nämlich nicht isoliert

90 Czajka,in:Fe,Bundesimmissionsschutzrecht,178.EL2013,§21der9.BImSchVRn.10.

91 Kerkmann/Schröter,ZNER2018,118,122.

92 Kerkmann/Schröter,ZNER2018,118,122;allg.Ramsauer,in:K/R,VwVfG,§37Rn.16.

93 Kerkmann/Schröter,ZNER2018,118,122.

94 VGDüsseldorf,Urt.v.26.03.2009–11K1794/07,jurisRn.45.

95 VGDüsseldorf,Urt.v.26.03.2009–11K1794/07,jurisRn.45.

96 DerFokusderfolgendenDarstellungliegt–wieauchbeiderinsoweitgeführtenDiskussion–aufAusführungenzurSchutzpflicht.

an der fehlenden Typbezeichnung, sondern zudem ku-
mulativdaranfest,dassdieGenehmigungwederdieAn-
lagenstandorte festlegte nochAngaben zum zulässigen
Anlagenbetriebenthielt.95 

Nochweitergehenderwird teils angenommen, dass die
in Ermangelung einer konkreten Anlagenkonfiguration
entstehendeUnsicherheitüberdieBeurteilung etwaiger
Betroffenheiten überhaupt kein Problem für die hin-
reichende Bestimmtheit einer typenunabhängigen Ge-
nehmigung darstelle. So seien einzelne, einen Dritten
beeinträchtigendeBereichealsTeilderSpannbreiteeben-
somitgenehmigt,wiediesennichtbeeinträchtigendeBe-
reiche.DennauchsonststündeesderBestimmtheiteines
Verwaltungsaktes nicht entgegen, wenn der Genehmi-
gungsinhaber hinter dem Genehmigten zurückbleibt
(z.B.keinevollkommeneAusschöpfungzugelassenerIm-
missionen);esbestündekeinAnspruchaufAusschöpfung
einesgenehmigtenRahmens.

EslassensichsomitdurchausguteGründedafüranfüh-
ren, dass eine typenunabhängige Genehmigung derart
gestaltetwerdenkann,dasssiedemGebothinreichender
Bestimmtheitgenügt.Dieskonnteauch imRahmender
geführtenFachgesprächegrößtenteilsbestätigtwerden.

3.3.2 Immissionsschutzrecht

Das Immissionsschutzrecht fordert in erster Linie, dass
durch Errichtung und Betrieb genehmigungsbedürftiger
AnlagenkeineschädlichenUmwelteinwirkungen fürdie
AllgemeinheitunddieNachbarschafthervorgerufenwer-
den(§5Abs.1Nr.1BImSchG,Schutzpflicht)undVorsor-
gegegenschädlicheUmwelteinwirkungengetroffenwird
(§5Abs.1Nr.2BImSchG,Vorsorgepflicht).96 Dabei steht 
derBegriffderschädlichenUmwelteinwirkungenimMit-
telpunkt.DasBImSchGverstehtdarunter» Immissionen, 
die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefah-
ren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen 
für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizu-
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führen «(§3Abs.1BImSchG).RelevanteImmissionenim
ZusammenhangmitderErrichtungunddemBetriebvon
WindenergieanlagensindinsbesondereSchall,Schatten-
wurfundReflektionen. ImRahmendesGenehmigungs-
verfahrenshatdieBehördezuprüfen,obdurchErrichtung
undBetriebderbeantragtenWindenergieanlageschädli-
cheUmwelteinwirkungenhervorgerufenwerdenundwie
gegebenenfallsVorsorgegegenüberschädlichenUmwelt-
einwirkungen getroffen werdenmuss. Das Hervorrufen
schädlicherUmwelteinwirkungenwirdstetsbezogenauf
einen oder mehrere konkrete Immissionsorte beurteilt,
wobeiesaufdiedortauftretendeGesamtbelastungan-
kommt.97 

Schall
Der von einerWindenergieanlage ausgehende und auf
Schutzgüter des BImSchG einwirkende Lärm stellt eine
Immission in Form von Geräuschen im Sinne des §3
Abs.2BImSchGdar.98RechtlicheGrundlagederBeurtei-
lungdieserFormvonImmissionendurchdieBehördeist
dieTALärm,diealsnormkonkretisierendeVerwaltungs-
vorschriftdenBegriffderschädlichenUmwelteinwirkun-
gen bezüglich Schallimmissionen konkretisiert.99 Hierzu
gibtsienebendemzubeachtendenErmittlungsverfahren
insbesonderegebietsabhängige,nachTages-undNacht-
zeit differenzierende Immissionsrichtwerte vor, ab deren
ÜberschreitunggrundsätzlichdieSchwellederSchädlich-
keiterreicht ist (Nr.3.2.1Abs.1TALärm).NebenderTA
LärmsindbeiderBeurteilungderSchallimmissionenvon
Windenergieanlagen in denmeisten Bundesländern zu-
dem die Vorgaben der LAI-Hinweise von Bedeutung.100 
Die Einschätzung und Überprüfung der Schallimmissi-
onen einer zu errichtendenWindenergieanlage wird in
der Regel anhand einer vom Antragsteller vorzulegen-
den, gutachterlich erstellten Schallprognose vorgenom-
men (Nr.3.2.1Abs.6TALärm). Ihrkommtdie Funktion
zu,anhandderkonkretenGegebenheitenvorOrtundder
technischenSpezifikationdergeplantenAnlageeinezu-
verlässigeAussagedarüberzuermöglichen,obbetroffe-

97 Jarass,BImSchG,§5Rn.15,19;Krohn,in:F,GK-BImSchG,§3Rn.25.

98 Vgl.Gatz,WindenergieanlageninderVerwaltungs-undGerichtspraxis,Rn.212ff.

99 Hinsch,ZUR2008,567,570.

100 SieheausführlichhierzuSchmidt/Sailer,ZNER2018,124ff.,ZNER2019,204ff.

101 OVGMünster,Beschl.v.28.04.2004–21B573/03,jurisRn.13.

102 Feldhaus/Tegeder,TALärm,Nr.A2Rn.6,11;vgl.Agatz,Windenergie-Handbuch,S.99.

103 Hinsch,ZUR2008,567,572.

104 Agatz,WindenergieHandbuch,S.67.

105 NichtinallenBundesländernwirdeinOktavspektrumimBescheidfestgelegt,sojedochz.B.inSchleswig-Holstein,Nordrhein-Westfalenu.a. 
(vergleicheauchNr.4.1derLAI-Hinweise).

neNachbarnunzumutbarenLärmimmissionenausgesetzt
seinwerden.101DiesePrognosewird–vereinfachtgesagt
–anhandeinerAusbreitungsrechnungaufGrundlagema-
ximalzuerwartenderEmissionswertederzugenehmigen-
denAnlagedurchgeführt.102DiefürdieDurchführungder
Prognose emissionsseitig erforderlichen Daten entstam-
men in der Regel Vermessungen Sachverständiger, die
von Windenergieanlagenherstellern für jeden Anlagen-
typinAuftraggegebenwerden(sog.Typvermessung).103 
Bei fehlender Typvermessung (z.B. bei neuen Anlagen-
typen/Prototypen) kann auf berechnete Herstellerdaten
überdiemaximalerwarteteSchallemissionzurückgegrif-
fen werden; das Vorliegen einer Typvermessung ist so-
mitkeineGenehmigungsvoraussetzung.104Unterschreiten
diehierbeierrechnetenWerteunterBerücksichtigungder
bereitsvorhandenenVorbelastungdiemaßgeblichenIm-
missionsrichtwertederTALärm,liegenkeineschädlichen
Umwelteinwirkungen hervor; die Genehmigung kann  –
zumindestausdiesemGrund–nichtversagtwerden.Um
die Erfüllung der Genehmigungsvoraussetzungen inso-
weit sicherzustellen (§12 Abs.1 S.1 BImSchG), werden
nach gängiger Behördenpraxis in Genehmigungen von
Windenergieanlagen die Einhaltung der Immissonsricht-
werteandenmaßgeblichensensiblenImmissionsortenim
EinwirkbereichderAnlage (Immissionsaufpunkte)vorge-
gebensowieeinmaximalerSchallleistungspegel (Emissi-
on) und – zumindest in einigenBundesländern105 – das
zugehörige Oktavspektrum in Form von Nebenbestim-
mungensowieBetriebsmodifestgelegt.

Beim typenoffenenGenehmigungsverfahren liegen auf-
grund des Nichtvorliegens eines Anlagentyps weder
Schallvermessungsdaten (Typvermessung), noch Herstel-
lerdatenvor.DashatzurFolge,dassdieimGenehmigungs-
verfahrenzuerbringendeSchallprognosenichtnachder
bisher üblichen, auf entsprechenden Eingangsdatenba-
sierendenMethodeerfolgenkann.MitanderenWorten:
DieSchallprognosekanngrundsätzlichnichtsoerbracht
werden,wie es sich in der Praxis etabliert hat. Um die
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erforderlichenPrüfungenimRahmeneinestypenunabhän-
gigenGenehmigungsantragesüberhauptdurchführenzu
können,müsstedurchGutachter,BehördenundProjek-
tierermethodischeinandererWeggewähltwerden,die-
sePrognosenzuerstellensowieGenehmigungsbescheide
zu formulieren. In zahlreichen Gesprächen mit Akusti-
kern, LärmgutachternundBehörden stellte sichheraus,
dass hier fachlich große Herausforderungen und sogar
Bedenken bestehen, die durch verschiedene Faktoren
bedingt werden und sich teilweise gegenseitig beein-
flussen (Interimsverfahren106, stark anlagenabhängige
Frequenzspektren, momentane Flächenkulisse mit jetzt
schon engstehenden Anlagen, die genaue Berechnun-
gen erfordern, was konservativen Berechnungen bei
AnnahmeeinesWorstCaseentgegenstehtusw.). Inner-
halbdesVorhabenswurdeversucht,mitdenGesprächs-
partnern verschiedene Möglichkeiten zu erörtern, wie
typenunabhängige Schallgutachten aussehen könn-
ten,umderGenehmigungsbehördeeineGrundlage für
eine rechtssichere Entscheidung zu liefern.107 Allen die-
senMöglichkeitenliegteinederWindenergiespezifische
SchwierigkeitzuGrunde:dieSchallausbreitungsrechnung
anhand des sogenannten Interimsverfahrens.108 Dieses 
Verfahren erfordert, dass das zum Schallleistungspegel
zugehörige Oktavspektrum, welches große Auswirkung
auf die Schallausbreitungsrechnung hat, mitbetrachtet
wird.109JedochistdasSpektrumnachAussagevonAkus-
tikern stark anlagenabhängig110 und umfasst zudem im
Falle einerWindenergieanlage achtOktaven. Lässtman
denAnlagentypoffen,istandieserStelleeinegroßeUn-
gewissheitgegeben.Fraglichist,obessinnvollwäreein
Referenzspektrum (Mittelwertspektrum) fürgrößereAn-
lagen(bisca.6MWNennleistung)111zuberechnen.Um
einsolchesReferenzspektrumfestzulegen,müssten–so
dieAussage von Schallgutachtern – in Zusammenarbeit
mit Herstellern für verschiedene Schallreduktionsstufen

106 DasInterimsverfahrenisteinPrognoseverfahrenzurErmittlungvonLärmausbreitungbeiWindenergieanlagen.SiehehierzuweitereDetailsinBWE,LAI–Hinweise
(Interimsverfahren)SchallimmissionsschutzbeiWindkraftanlagen.

107 Wirmöchtenhierausdrücklichdaraufhinweisen,dasswirnichtdenAnscheinerweckenwollen,dassdiehierdargestelltenMöglichkeitenauchinjedemFalldurchführbarund
fürjedenStandortrichtigsind.DiehiervorgestelltenWegedesUmgangsmitdemimGenehmigungsverfahrenzubewertendenSchallsindIdeen,dieimLaufedesProjekts
entstandensind,unddietheoretischeMöglichkeitendarstellen.ImRahmendesProjektskonntenkeinepraktischenUntersuchungen/Modellierungendurchgeführtwerden.

108 InzwölfBundesländernwurdedurchdiejeweilszuständigenLandesbehördenaufgrundderLAI-HinweisemittelsverwaltungsinternerErlasseundSchreibendieAnwendung
desInterimsverfahrensvorgeschrieben.NähereshierzubeiSchmidt/Sailer,ZNER2019,204ff.

109 Ausführlicher:BWE,LAI–Hinweise(Interimsverfahren)SchallimmissionsschutzbeiWindkraftanlagen;LANUV,FaktenpapierSchallprognosenfürWindenergieanlagennachdem
»Interimsverfahren«.

110 Diesbedeutet,dassverschiedeneAnlagentypenverschiedeneOktavspektrenaufweisen.SiehehierzuKötterConsultingEngineers: 
SchalltechnischerBerichtNr.:217413-01.01.Spektrenvarianz–AuswirkungspektralerUnterschiedeaufSchallemissionenundSchallemissionen.

111 DasinPunkt6derLAIHinweisezugrundegelegteReferenzspektrumerscheintungeeignet,daesalsMittelwertspektrumfürWindenergieanlagenmitmaximal2MW
Nennleistungnormiertwurde.DienächsteGenerationvonWindenergieanlagen,umwelcheessichbeieinertypenoffenenGenehmigungnachderzeitigemStandder
Technikjedochhandelnwird,hateineNennleistungvonbiszu6MW–prognostiziertwirdvonHerstellernsogareinenochhöhereNennleistung.Esmüsstealsofürdiese
AnlagenklasseeinReferenzspektrumfestgelegtwerden,welchesdannfürdieSchallprognoseherangezogenwerdenkönnte.

https://www.wind-energie.de/fileadmin/redaktion/dokumente/publikationen-oeffentlich/themen/01-mensch-und-umwelt/05-schall/20180718_Informationspapier_LAI-Hinweise-Schall_Rev._4_01.pdf
https://www.wind-energie.de/fileadmin/redaktion/dokumente/publikationen-oeffentlich/themen/01-mensch-und-umwelt/05-schall/20180718_Informationspapier_LAI-Hinweise-Schall_Rev._4_01.pdf
https://www.wind-energie.de/fileadmin/redaktion/dokumente/publikationen-oeffentlich/themen/01-mensch-und-umwelt/05-schall/20180718_Informationspapier_LAI-Hinweise-Schall_Rev._4_01.pdf
https://www.lanuv.nrw.de/fileadmin/lanuv/geraeusche/pdf/4a_Faktenpapier_Schallprognose_28.03.2018.pdf
https://www.lanuv.nrw.de/fileadmin/lanuv/geraeusche/pdf/4a_Faktenpapier_Schallprognose_28.03.2018.pdf
https://www.lanuv.nrw.de/fileadmin/lanuv/geraeusche/pdf/Spektrenvarianz.pdf
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(Betriebsmodi) verschiedener Hersteller und Typen eine
repräsentativeAnzahl von Spektren zusammengetragen
und normierte Mittelwerte gebildet werden. Alterna-
tivkönnteauchvoneinemanerkanntenGremium112 re-
gelmäßig ein Referenzspektrum zur Verfügung gestellt
werden.UnterAkustikerngibtesjedochauchBedenken
gegen einMittelwertspektrum, da es insgesamt zu vie-
leUnsicherheitenenthalte.EineandereOptionwäreein
Worst-Case-Spektrum,dasfürjedeseinzelneOktavband
einenWorst-Case-Wertfestlegenmüsste.

AlseineMöglichkeit,umdieGenehmigungsfähigkeitei-
nestypenunabhängigenAntrags inBezugaufdenPrüf-
gegenstand Lärmnachzuweisen,wurde dasModell der
Rückrechnung inBetrachtgezogen.Hierbeiwürde statt
einer gewöhnlichen Schallausbreitungsrechnung eine
Rückrechnunggetätigt,d.h.eswürdevomeinzuhalten-
denImmissionsrichtwertzummaximalzulässigenEmissi-
onswert rückgerechnet.DieRechenreihenfolge ist somit
umgekehrt im Vergleich zu einer auf emissionsbezo-
genen Daten basierenden Ausbreitungsrechnung. Das
bedeutet,dass–wieauchheute schonüblich– Immis-
sionsaufpunkte festlegtwerden, anwelchen eineÜber-
schreitungder ImmissionsrichtwertenachNr.6.1derTA
Lärmamehestenzuerwartenist.113Anhanddieserfest-
gelegtenImmissionswerte(fürdenTagundfürdieNacht)
undnatürlichunterBeachtungderVorbelastungmussdie
Schallprognose dann in der angesprochenen Rückrech-
nungveranschaulichen,welchenSchallleistungspegeldie
Windenergieanlage(n) emittieren darf bzw. dürfen, um
dieImmissionsrichtwerteandenfestgelegtenImmissions-
aufpunkteneinzuhalten.GrundsätzlichistdiesesVerfah-
renderRückrechnung,nachAussagevonverschiedenen
Gutachtern und Behördenvertretern, für andere Groß-
projekte, die nach dem BImSchG genehmigt werden,
anerkanntundwirdalssolchesdortauchpraktiziert.114 

AlsweitereMöglichkeit,umdieGenehmigungsfähigkeit
einestypenunabhängigenAntragsinBezugaufdenPrüf-
gegenstandLärmnachzuweisen,wurdeeinModellinEr-
wägunggezogen,beiwelchemverschiedene,jedochfür
die Windenergieanlagenklasse des betreffenden Stand-
orts realistische Schallleistungspegel115 gewähltwerden,
die jeweils wieder mit Oktavspektren unterschiedlicher

112 Wiez.B.derFördergesellschaftWindenergieundandereDezentraleEnergiene.V.(FGWe.V.).

113 SieheauchNr.2.3derTALärm.

114 Fraglichist,obessichjedochauchfürWindenergieprojekteeignet;dieswurdevonverschiedenenGesprächspartnerausunterschiedlichenGründenbezweifelt.

115 FüreinenrealistischenSchallleistungspegelistbeiderErmittlungundFestlegungimmerderStandderTechnikentscheidend,umnichtvölligabwegigeGrößenfestzulegen.

Anlagentypen belegt werden, um Schallausbreitungs-
rechnungen durchzuführen. Alle Berechnungen zielen
darauf ab, der Behörde nachzuweisen, dass die Einhal-
tungder relevanten Immissionswertegewährleistetwer-
den kann. In einem Genehmigungsbescheid würde die
BehördedanneinenmaximalenSchalleistungspegelund
ein Worst-Case-Oktavspektrum bzw. ein der für diese
Windenergieanlagenklasse beispielhaftes Referenzspekt-
rumfestlegen.

Wieobenangedeutet,sinddieBerechnungennachdem
Interimsverfahren inbeidenAnsätzen jedochkompliziert
undesistfraglich,obundwiedamitimDetailumgegan-
genwerdenkönnte.AufgrunddesUmfangsdesvorliegen-
denProjektskonntedieseUnklarheitnichtgelöstwerden
undmüsstez.B.ineinemseparatenForschungsprojekter-
örtertundweitergeklärtwerden.Außerdemistinbeiden
AnsätzeneineHerausforderungfürdenAnlagenbetreiber
gegeben.DennsolltedasOktavspektrumder tatsächlich
gewählten Anlage stark von dem im Genehmigungs-
bescheidfestgelegtenSpektrumabweichen,dannkönnen
dieImmissionswerteeventuellnichteingehaltenwerden.

MöglicheFolgebeiderAnsätzeistferner,dassdurcheine
entsprechendeGenehmigung,inwelcherMaximal-bzw.
Worst-Case-Werte bezüglich der Schallemissionen fest-
gelegt werden, ein Schallkontingent blockiert werden
könnte, wenn die tatsächlich errichtete Anlage hinter
demzuGrundegelegtenWorstCasebzw.denfestgeleg-
ten Maximalwertenzurückbleibt (siehehierzuunterKa-
pitel3.4).

AufgrundderSchwierigkeitenundUnsicherheitenbeider
BestimmungfestzulegendermaximalerSchallleistungspe-
gelstelltsichdieFrage,obesausreichendist,dassinei-
nemtypenoffenenGenehmigungsbescheidinFormeiner
Nebenbestimmung lediglich festgelegt wird, die Richt-
werte der TA Lärm (für den Tag und für die Nacht) an
denfestgelegtenImmissionsaufpunkteneinzuhalten.Dies
wäreeinAbweichenvondergängigenPraxis,beideres
sich–wieobendargestellt–etablierthat,denmaxima-
len Schalleistungspegel der Emissionsquelle sowie das
Oktavspektrum festzulegen. Ob eine Vorgabe lediglich
immissionsbezogener Werte im Genehmigungsbescheid
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ausreicht, um sicherzustellen, dass keine schädlichen
Umwelteinwirkungen in Form von Schall hervorgeru-
fen werden (§§6 Abs.1 Nr.1, 5 Abs.1 Nr.1 BImSchG),
scheint allerdings nicht abschließend geklärt. Zunächst
ist eine Auflage, die ein konkretes Ziel formuliert, die
Verwirklichung dieses Ziels im Einzelnen aber dem Be-
treiberüberlässt,zumindestausdiesemGrundnichtun-
bestimmt.116 Die Vorgabe der Einhaltung eindeutiger
Immissionsrichtwerte unter Angabe des zu Grunde lie-
gendenErmittlungsverfahrensundderMesspunktewird
insoweitalsausreichendpräziseangesehen.117Zudemsei
fürdenAnlagenbetreiberanhandderAusgangswerteder
durchgeführten Schallprognose erkennbar, wie er seine
Anlagezubetreibenhabe.118DiebloßeBestimmungvon
Zielwertenwirderstdannalsnichtmehrausreichendan-
gesehen,wenndiebei regelmäßigemBetriebderAnla-
geentstehenden Immissionendie fürdieNachbarschaft
maßgebliche Zumutbarkeitsgrenze mit hinreichender
Wahrscheinlichkeit zuüberschreitendrohen.119Als nicht
ausreichend in diesem Sinne wurde in der oberverwal-
tungsgerichtlichen Rechtsprechung bereits die bloße
Festlegung maximaler Immissionswerte in der Geneh-
migung vonWindenergieanlagen angesehen.120 Abhilfe
schaffe die Festlegung des der Immissionsprognose zu-
grunde gelegten Schallleistungspegels.121 Das BVerwG
äußerte sichhierzu insofern,alses Immissionswertezu-
mindestalsKontrollwertefüruntauglichunddieVorgabe
von Emissionswerten als erforderlich ansah.122 Das setzt
abervoraus,dassfürdieFestlegungvonKontrollwerten
überhaupteinrechtlichesBedürfnisbesteht,welchessich
imEinzelfallausderVorsorgepflichtergebenkann.123

Unabhängig von der rechtlichen Beurteilung, wür-
de eine Vorgabe lediglich immissionsbezogener Werte
Folgeprobleme praktischer Art mit sich bringen. Man-
gels behördlicher Festlegung eines emissionsbezoge-
nen Höchstwertes wäre es sowohl für nachkommende

116 Hinsch,ZUR2008,567,574;Mann,in:L/R,Umweltrecht,71.EL2014,§12BImSchGRn.162f.

117 Jarass,BImSchG,§12Rn.10;Hinsch,ZUR2008,567,574;vgl.OVGGreifswald,Urt.v.23.6.1998,3L209/96–jurisRn.77ff.

118 Hinsch,ZUR2008,567,574f.

119 OVGMünster,Beschl.v.12.02.2013–2B1336/12,jurisRn.20.

120 OVGKoblenz,Urt.v.21.01.2005–8A11488/04,jurisRn.25;OVGMünster,Beschl.v.28.04.2004–21B573/03,jurisRn.10;Urt.v.18.11.2002–7A2127/00,juris Rn.75;
Beschl.v.13.07.1998–7B956/98,jurisRn.14.

121 OVGKoblenz,Urt.v.21.01.2005–8A11488/04,jurisRn.25;OVGMünster,Urt.v.18.11.2002–7A2127/00,jurisRn.70ff.

122 BVerwG,Urt.V.21.02.2013–7C22/11,jurisRn.26f.

123 DasÜberschreitenvonKontrollwertenkanneinIndizfüreinennichtgenehmiugngskonformenBetriebsein(BVerwG,Urt.v.21.02.2013–7C22/11,jurisRn.20;BVerwG,
Urt. v.26.04.2007–7C15/06,jurisRn.18;Jarass,BImSchG,§12Rn.18).

124 Vgl.OVGMünster,Beschl.v.29.11.2017–8B663/17;Schulz,DEWIMagazin,02/2016,24,26;Hinsch,ZUR2008,567,574.

125 WiemittieffrequentenGeräuschanteileneinerWindenergieanlageimtypenoffenenVerfahrenumgegangenwerdenkönnte,konnteimRahmendesProjektsnicht
abschließendgeklärtwerden.EsgabhierzuunterschiedlicheAussagen.

Antragsteller bzw. auch für Antragsteller, die gleichzei-
tigGenehmigungsverfahrenführen,alsauchfürdiezu-
ständigenGenehmigungsbehörden,nichtohneWeiteres
klar, was als Vorbelastung anzusetzen wäre. Ebenso
wären Überwachungsmaßnahmen bezüglich der Ein-
haltung der zulässigen Immissionswerte erschwert. Im-
missionsmessungen bei Windenergieanlagen können
großeSchwierigkeitenbereiten.124Diesesindaufdiegro-
ßen Entfernungen zwischen Windenergieanlage und
Immissionsort,dernicht immergegebenenMitwindsitu-
ation sowie derWindenergieanlage nicht zuzurechnen-
derStörgeräuschezurückzuführen.DieBedeutungdieser
praktischen Schwierigkeiten scheint stark vom konkre-
tenStandortabzuhängen.Handeltessichz.B.umeinen
Standort,beiwelchemderAntragstellerentwedernach-
weisen kann, dass er Eigentümer oder anderweitig Be-
rechtigter(z.BPächter)allerrelevantenFlächenimUmfeld
ist, oder aber keinweitererWindenergiezubaumöglich
ist,dürftensichdiegenanntengrundsätzlichenProbleme
nichtoderzumindestingeringeremAusmaßauswirken.

UmTonhaltigkeitvonAnlagenvorzubeugen,könntedie
Genehmigung ein generelles Verbot dafür an den fest-
gelegten Immissionsaufpunkten aussprechen. Zudem
könntedieGenehmigunginFormvonAuflagenfesthal-
ten,dassbei EintretenvonTonhaltigkeitdergenehmig-
tenAnlagenandenImmissionsorten,dieseTonhaltigkeit
durch technische Maßnahmen reduziert werden muss.
DadieTonhaltigkeiteinerAnlagenichtunbedingtdurch
höhereDrehzahl(alsoimVolllastmodus)zustandekommt,
sondernoftdurchGetriebebzw.durchMechanikander
Anlagehervorgerufenwird,kannsiegutdurchverschie-
deneMaßnahmenvermindertwerden.125 



26 | TypenunabhängigeGenehmigungfürWindenergieanlagen–Abschlussbericht

Schattenwurf
Der immissionsschutzrechtlich relevante Schattenwurf
beiWindenergieanlagen istderbeiSonnenscheinverur-
sachteWechsel von Schatten und Licht, der durch sich
drehendeRotorblätterentsteht.126Dieinsoweitmaßgeb-
licheSchwellederSchädlichkeitistwedergesetzlichnoch
untergesetzlich festgelegt, sondern wertend zu bestim-
men.127 In der Praxis wird meist auf die Vorgaben der
WKA-Schattenwurfhinweisezurückgegriffen,128derersich
auch viele verwaltungsinterneVorgabenderBundeslän-
der129unddieRechtsprechung130bedienen.DieEinhaltung
derimEinzelfallrelevantenWertemussderAntragsteller
derBehördenachweisen,wasinderRegelanhandeiner
gutachterlichenSchattenwurfprognoseerfolgt.131ImRah-
men typengebundenerVerfahrenwerdendiese Progno-
senanhanddeskonkretbeantragtenAnlagentypserstellt.
WennkeinAnlagentyp feststeht, könnennachAussage
von verschiedenen Gutachtern Schattenwurfgutachten
grundsätzlich auchmit Parametern zu Nabenhöhe, Ro-
tordurchmesserundBlattgeometrieerstelltwerden.Hier-
zukanneinWorst-Case-Szenarioangenommenwerden,
sodassdasGutachtenbeiallennötigenParameternmit
Maximalwertenrechnet.ErgibtsichhierausdieEinhaltung
dero.g.Grenzen,kanndieGenehmigungsbehördeimty-
penoffenen Genehmigungsbescheid für die sensiblen
Immissionsaufpunkte festlegen, dass eine tatsächliche
(reale) Beschattungsdauer von acht Stunden pro Kalen-
derjahrundnichtmehrals30MinutenproKalendertag
eingehaltenwerdenmuss.ZusätzlichkanndieGenehmi-
gungsbehörde fordern,dass ihrbeiKonkretisierungdes
AnlagentypseinAbschaltkalendervorgelegtwird.

126 Ohms,DVBl.2003,958,962;Gatz,WindenergieanlageninderVerwaltungs-undGerichtspraxis,Rn.224.

127 Gatz,WindenergieanlageninderVerwaltungs-undGerichtspraxis,Rn.225;Ohms,PraxishandbuchImmissionsschutzrecht,Rn.407.

128 ZentralistinsbesonderefolgendeFaustformelinZiffer1.3:»Eine Einwirkung durch zu erwartenden periodischen Schattenwurf wird als nicht erheblich belästigend angesehen, 
wenn die astronomisch maximal mögliche Beschattungsdauer (…) unter kumulativer Berücksichtigung aller WKA-Beiträge am jeweiligen Immissionsort in einer Bezugshöhe 
von 2 m über Erdboden nicht mehr als 30 Stunden pro Kalenderjahr und darüber hinaus nicht mehr als 30 Minuten pro Kalendertag beträgt.«

129 Z.B.MWIDE/MULNV/MHKBGNRW,Windenergie-Erlass,Nr.5.2.1.3;MUNds.,Windenergieerlass,Nr.3.4.1.8.

130 SobereitsOVGGreifswald,Beschl.v.08.03.1999–3M85/98,jurisRn.35;ausderneuerenRechtsprechungz.B.VGHMannheim,Beschl.v.06.06.2015–8S534/15,
juris Rn.51ff.

131 Vgl.Agatz,WindenergieHandbuch,S.144.

132 Vgl.Ohms,DVBl.2003,958,963;Agatz,WindenergieHandbuch,S.148.

133 OVGMünster,Beschl.v.22.10.1996–10B2385/96,jurisRn.14;Agatz,WindenergieHandbuch,S.148.

134 OVGLüneburg,Urt.v.18.05.2007–12LB8/07,jurisRn.61;Agatz,WindenergieHandbuch,S.148;vgl.VGHMünchen,Urt.v.10.07.2019–22B17.124,jurisRn.30; 
Ohms,DVBl.2003,958,963.

Reflektionen
BeiWindenergieanlagen kam es in früheren Jahren zu-
weilenzuperiodischenReflexionendesSonnenlichtesan
den Rotorblättern (auch Disco-Effekt genannt).132 Die-
se optischen Wirkungen stellen Immissionen i.S.d. §3
Abs.2 BImSchG dar und können als belästigend emp-
funden werden.133 In der Praxis werden sie mittlerwei-
ledurchVerwendungspeziellerFarbenfürdenAnstrich
der Rotorblätterentscheidendverringertundstellenda-
her kein Problemmehr dar.134Umdennoch ausreichen-
denSchutzvorReflektionenzugewährleisten,kanndie
Behörde im typenoffenen Genehmigungsbescheid  –
ebenso wie auch im Falle eines typengebundenen Be-
scheides – festlegen, dass ein spezieller, einheitlicher
und nicht reflektierender Farbanstrich (RAL-Farben) an
der Windenergieanlage verwendet werden muss. Die
Farbverwendung richtet sich dabei nach der Allgemei-
nenVerwaltungsvorschrift zurKennzeichnung von Luft-
fahrthindernissen(AVVKennzeichnung).

3.3.3 Naturschutzrecht

Das Naturschutzrecht spielt im Rahmen des Genehmi-
gungsverfahrenseinerWindenergieanlageinunterschied-
lichenAusprägungeneineRolle.Sosindinsbesonderedie
VorgabenderEingriffsregelung(§§13ff.BNatSchG),des
Artenschutzrechts (§§44f. BNatSchG), sowie des Ge-
bietsschutzrechts (§§34ff. BNatSchG) zu beachten. Bei
derAbarbeitungdieserBereicheistesentscheidendund
wichtig, dass sich der Antragsteller mit Behörden und
Gutachterngezieltabstimmt,insbesonderebezüglichder
FormundderArtvorzulegenderGutachtenundsonstiger
Unterlagen.

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=1&gld_nr=2&ugl_nr=2310&bes_id=38805&val=38805&ver=7&sg=0&aufgehoben=N&menu=1
https://www.umwelt.niedersachsen.de/windenergieerlass/windenergieerlass-133444.html
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Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung
Die §§13ff. BNatSchG enthalten den Regelungskom-
plex der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung. Zent-
ralerBegriffistderEingriffinNaturundLandschaft,den
§14Abs.1BNatSchGlegaldefiniertals»(…) Veränderun-
gen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen (…),135 
die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaus-
halts oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen 
 können«.DerVerursachereinesEingriffsistzunächstgem.
§15Abs.1S.1BNatSchGverpflichtet,solchemitdemEin-
griffverbundeneBeeinträchtigungenzuunterlassen,die
vermeidbar sind (Vermeidungsgebot).136 Unvermeidbare
Beeinträchtigungen sind durch Ausgleichs- oder Ersatz-
maßnahmenzukompensieren(realeKompensation,§15
Abs.2BNatSchG). SinddieBeeinträchtigungennicht zu
vermeidenodernichtrealkompensierbarundergibteine
behördlicheAbwägung,dassdieBelangedesNatur-und
Landschaftsschutzesdie InteressenanderDurchführung
desVorhabensüberwiegen,darfderEingriffnichtzuge-
lassenoderdurchgeführtwerden(§15Abs.5BNatSchG).
FälltdieAbwägungzuGunstendesVorhabensaus,lässt
dieBehördedenEingriffzuundverbleibende(d.h.nicht
vermeidbareoderrealkompensierbare)Beeinträchtigun-
gensindvomVerursacherdesEingriffsdurcheineGeld-
zahlung auszugleichen (finanzielle Kompensation, §15
Abs.6S.1BNatSchG).DieErrichtungundderBetriebvon
WindenergieanlagenstellteinenEingriffi.S.d.§14Abs.1
BNatSchGdar,dasiemitbeeinträchtigendenAuswirkun-
genaufNaturundLandschaftverbundensind.137Inaller
RegelkönnenaberinsbesonderediemiteinerWindener-
gieanlage verbundenen Beeinträchtigungen des Land-
schaftsbildes nicht (vollständig) durch Ausgleichs- oder
Ersatzmaßnahmenkompensiertwerden,138 sodass–vor-
behaltlicheinerZulassungdesEingriffsnach§15Abs.5
BNatSchG – Ersatz inGeld zu leisten ist. Die Höhe der
Ersatzzahlung bemisst sich nach den durchschnittlichen
KostendernichtdurchführbarenAusgleichs-undErsatz-
maßnahmen, subsidiär an Dauer und Schwere des Ein-
griffs unter Berücksichtigung der dem Verursacher aus
dem Eingriff erwachsenden Vorteile (§15 Abs.6 S.2,3

135 DanebenkönnenauchVeränderungendesmitderbelebtenBodenschichtinVerbindungstehendenGrundwasserspiegelsmitentsprechendenBeeinträchtigungen
Eingriffshandlungensein.

136 Lütkes,in:L/E,BNatSchG,§15Rn.5;Guckelberger,in:F/M,BNatSchG,§15Rn.19ff.

137 Fülbier,NuR2017,804,805f.;Operhalsky/Fechler,ZUR2016,649,650.

138 Fülbier,NuR2017,804,807;Operhalsky/Fechler,ZUR2016,649,651.

139 SiehedetaillierthierzuOperhalsky/Fechler,ZUR2016,649.

140 SinddiebetreffendenParameterdagegenjeweilsnurdurcheinenMaximalwertdefiniert,wäreeineBeurteilungwohlproblematischer.

141 Lütkes,in:L/E,BNatSchG,§14Rn.17.

142 Kerkmann/Schröter,ZNER2018,118,120.

BNatSchG).DieDetailsderKompensationszahlungsindin
denBundesländernunterschiedlichgeregelt.139

DieAbarbeitungdes Eingriffes inNaturund Landschaft
im Genehmigungsverfahren wird von der Genehmi-
gungsbehörde durch ein Fachgutachten – zumeist als
Landschaftspflegerischer Begleitplan bzw. Eingriffs- und
Ausgleichsplanungbezeichnet–gewährleistet. Indiesen
Fachgutachten kommt es nach Aussagen von Gutach-
ternundBehördennichtaufdenAnlagentypderWind-
energieanlagean,sondernvielmehraufdieDimensionen
undden Standort der geplantenWindenergieanlage(n).
DieDimensionenmöglicherWindenergieanlagenkönnen
festgestelltundeingeordnetwerden,wennzumeinendie
beantragtenParameterzuNabenhöhesowieRotordurch-
messerdurchOber-undUntergrenzenfestgelegtsind140 
und der Standort feststeht. Die Beeinträchtigung der
LandschaftunddesLandschaftsbildeskannanschließend
anhandeinesWorst-Case-Szenarios zurgrößtenAnlage
bestimmtwerden.AufdieserGrundlagekannaucheine
spätereErmittlungderErsatzgeldhöhefürdenEingriffin
dasLandschaftsbilderfolgen.

Problematischer erscheint die Überprüfung des Eingrif-
fes indenNaturhaushalt i.S.dFlächenverbrauchs.Denn
bei einerWindenergieanlagekommtes fürdie Feststel-
lungdesAusmaßesderBeeinträchtigungdesNaturhaus-
haltsauchaufdenFlächenverbrauchfürZuwegungund
FundamentsowiedieGrößederAnlageunddievonden
Rotorblättern überstrichene Fläche an.141 Bezüglich der
tatsächlichenEingriffsflächebesteheimRahmeneinesty-
penunabhängigen Genehmigungsverfahrens die größte
Unsicherheit,dainsbesonderedieFlächedeszumBauder
WindenergieanlageerforderlichenKranauslegers jenach
Hersteller unterschiedlich zu platzieren sei.142 Auch der
Eingriff indenNaturhaushalt,kannaber imWegeeiner
Worst-Case-Betrachtungfestgestelltundbehandeltwer-
den.AusgleichsmaßnahmenmüsstenzudemfürdenMa-
ximaleingriffvorgeschlagenwerden,dadieserBestandteil
dertypenoffenenGenehmigungwäre.



28 | TypenunabhängigeGenehmigungfürWindenergieanlagen–Abschlussbericht

Entspricht die am Ende errichtete Windenergieanlage
nicht den in Bezug auf die Schutzgüter Landschaftsbild
undNaturhaushalt zuGrundegelegtenWorst-Case-An-
nahmen, kann das geforderte Maß an Kompensation
möglicherweise das tatsächlich erforderlicheMaß über-
steigen. Das kann sich auf die Wirtschaftlichkeit des
Projektsauswirken,stelltaberkeinHindernisfürdieGe-
nehmigungserteilung,sondernvielmehreinFolgeproblem
der Typenunabhängigkeit bzw. des durch sie beding-
ten Worst-Case-Ansatzes dar (Siehe dazu unter Kapi-
tel3.4).EineWorst-Case-BestimmungdesEingriffswird
aber auchmit Blick auf dasVermeidungsgebot als pro-
blematisch erachtet. Im Falle eines typenunabhängigen
Genehmigungsantrags seien Beeinträchtigungen stets
dadurchvermeidbar,dassdiejenige,innerhalbderSpann-
breite liegende Anlagenvariante zu realisieren sei, die
mitdemgeringstenMaßanBeeinträchtigungenverbun-
densei.DieseAlternativesehederAntragstellerschließ-
lich durch die Festlegung der Spannbreite selbst als für
ihnnochzumutbaran.143EinederartigeWirkungkommt
dem Vermeidungsgebot allerdings nicht zu. Es fordert
eine Unterlassung solcher, mit dem Eingriff verbunde-
nererheblicherBeeinträchtigungen,dievermeidbarsind.
VermeidbarsindBeeinträchtigungendann,wennzumut-
bareAlternativengegebensind,diedenmitdemEingriff
verfolgtenZweckamgleichenOrtohneodermitgerin-
gerenBeeinträchtigungenvonNaturundLandschafter-
reichen(§15Abs.1S.2BNatSchG).DasgeplanteProjekt
sollamgewähltenStandortmöglichstnaturschutzfreund-
lichausgeführtwerden.144Gefordert istdagegenweder,
denEingriffgänzlichzuunterlassen,nochdieökologisch
günstigste Planungsalternative des Vorhabens zu wäh-
len.145DasVermeidungsgebotgiltnurinnerhalbdeskon-
kretbeantragtenVorhabens.BeantragtwirdimFalleeiner
typenunabhängigen Genehmigung aber die gesamte
Spannbreite, eingeschlossen eines Worst-Case-Eingriffs.
Das beantragte, durch das Worst-Case-Szenario reprä-
sentierte Vorhaben muss somit mit möglichst wenigen
Beeinträchtigungen verwirklicht werden. Wäre nur der

143 Kerkmann/Schröter,ZNER2018,118,120.

144 Kerkmann/Koch,in:S,GK-BNatSchG,§15Rn.5.

145 BVerwG,Urt.v.07.03.1997–4C10/96,jurisRn.17;Guckelberger,in:F/M,BNatSchG,§15Rn.25.

146 Vgl.Kerkmann/Schröter,ZNER2018,118,120f.

147 InsbesondereandieserStellezeigtesichdieSchwierigkeitderÜberprüfungderMachbarkeiteinertypenunabhängigenGenehmigungvonWindenergieanlagenlediglich
anhandtheoretischerÜberlegungen.

148 ZurUmgehungetwaigerProblemedernaturschutzrechtlichenEingriffsregelungimRahmeneinertypenunabhängigenGenehmigungvonWindenergieanlagenwirdzuweilen
aufdieWirkungderAufstellungeinesqualifiziertenBebauungsplans(§30BauGB)hingewiesen.Die§§14ff.BNatSchGfindengem.§18Abs.2S.1BNatSchGaufVorhaben
inderartbeplantenGebietenkeineAnwendung.

WorstCasebeantragt, sowäreeindeutig,dassdasVer-
meidungsgebotkeineVerwirklichungeineranderenAnla-
genvariantefordernwürde.Eserscheintwidersprüchlich,
demVermeidungsgebotnuraufgrundderTatsache,dass
der Worst-Case-Eingriff im Falle einer typenunabhängi-
genGenehmigungeineSpannbreitemöglicherAnlagen-
konfigurationenrepräsentiert,einederartigeWirkungzu
entnehmen.

Fraglich istaber,obes imSinneeinereffektivenDurch-
setzungdesVermeidungsgebotserforderlichist,selbiges
nichtnuraufdenWorst-Case-Eingriff,sondernimNach-
hinein noch auf den tatsächlichen Eingriff zu beziehen.
Andernfallskönnte(theoretisch)einVorhabenträger,des-
senamEnderealisiertesVorhabenmiteinemgeringeren
Maß an Beeinträchtigungen verwirklicht werden könn-
te, keinem rechtlichen Zwang unterliegen, möglichst
»umweltschonend« zu arbeiten, solange er sich inner-
halb dessen hält, was auf Grundlage des Worst Case-
Eingriffsgenehmigtwurde.Umdemzubegegnenwird
vorgeschlagen, die Genehmigung zum einen mit einer
Nebenbestimmung zu versehen, die deren Inhaber auf-
gebe,denEingriffbeiFestlegungdesAnlagentypsaufein
möglichst geringesMaß zu reduzieren, und zum ande-
renunterderBedingungdernachträglichenbehördlichen
GenehmigungdiesesEingriffszuerteilen.146ObdasVer-
meidungsgebotallerdingsderartigesfordertundentspre-
chendeNebenbestimmungenrechtmäßigsind,dasiezur
Sicherstellung dessen Einhaltung erforderlich wären, ist
zweifelhaftundkonnteauch imRahmendergeführten
Fachgesprächenichtabschließendundeinheitlichgeklärt
werden.147 Von einem streng genehmigungsrechtlichen
Standpunktaus,scheintdemVermeidungsgeboteineder-
artigeWirkungabernichtzuzukommen.WirdimRahmen
der Eingriffsregelung also insbesondere bei der Beurtei-
lungdesEingriffsundderFestlegungvonKompensatio-
neneinWorst-Case-SzenariozuGrundegelegt,kannund
musskonsequenterweiseauchnurdiesesGegenstanddes
Vermeidungsgebotssein.148 
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Artenschutzrecht

149 DesWeiterenkanndasVerbotderEntnahme,BeschädigungoderZerstörungvonFortpflanzungs-oderRuhestätten(§44Abs.1Nr.3BNatSchG)relevantwerden.

150 WindenergieanlagengefährdeninsbesondereVögelundFledermäuse(Gellermann,NdsVBl.2016,13,14);v.Marschall,NaturschutzrechtlicheProblemebeiderZulassungund
PlanungvonWindenergieanlagenaufdemLand,S.124;Hinsch,ZUR2011,191,192).

151 Vgl.VGHMünchen,Urt.v.29.03.2016–22B14.1875,22B14.1876,jurisRn.44.

152 Z.B.BVerfG,Beschl.v.23.10.2018–1BvR2523/13,1BvR595/14,jurisRn.34=NuR2019,33,36;BVerwG,Urt.v.28.04.2016–9A9/15,jurisRn.128;BVerwG, 
Urt.v.09.07.2008–9A14/07,jurisRn.65=NuR2009,112,115;vgl.Agatz,WindenergieHandbuch,S.194.

153 IndiesemSinnebereitsBVerwG,Urt.v.09.07.2008–9A14/07,jurisRn.64.

154 BVerwG,Beschl.v.08.03.2018–9B25/17,jurisRn.11=NuR2018,625,626;BVerwG,Urt.v.10.11.2016–9A18/15,jurisRn.84=NuR2017,331,340;BVerwG,
Beschl. v.23.01.2015–7VR6/14,jurisRn.30=NuR2015,257,260;BVerwG,Urt.v.14.07.2011–9A12/10,jurisRn.99=NuR2011,866,875;Bick/Wulfert,NVwZ2017,
346,347;Lau,in:F/M,BNatSchG,§44Rn.14.

DieErrichtungundderBetriebeinerWindenergieanlage
dürfen nicht zu einer Verletzung der artenschutzrechtli-
chen Zugriffsverbote des §44 Abs.1 BNatSchG führen.
Relevant sind hierbei insbesondere das Tötungsverbot
(§44Abs.1Nr.1BNatSchG)unddasStörungsverbot(§44
Abs.1 Nr.2 BNatSchG)149, deren Verletzung eine signifi-
kanteErhöhungdesTötungsrisikosbesondersgeschützter
Arten(§44Abs.5S.2Nr.1BNatSchG)bzw.einedenEr-
haltungszustand der lokalen Population einer Art ver-
schlechternde erhebliche Störung erfordert. Ist das der
Fall,kanndasVorhaben–vorbehaltlicheinermöglichen
Ausnahmeerteilung gem. §45 Abs.7 BNatSchG – nicht
realisiertwerden. ImRahmendesGenehmigungsverfah-
rens ist eine Prognose dahingehend anzustellen, ob die
geplanteWindenergieanlageeinesignifikanteErhöhung
desTötungsrisikos150odereineerheblicheStörungbeson-
ders geschützter Arten begründet.151 Das erfordert so-
wohleineErfassungdesBestandesmöglicherbetroffener

Tierarten im inFragekommendenNaturraumsowiedie
eigentliche Bewertung des Tötungs-152 bzw. Störungsri-
sikos.DiehierbeimaßgeblichenKriteriensindnichtnor-
mativ festgelegt, sondern den naturschutzfachlichen
Wissenschaften zu entnehmen.153 Insbesondere für die
Beurteilung der Signifikanz des Tötungsrisikos sieht die
Rechtsprechung regelmäßig folgende Aspekte als rele-
vantan:ArtspezifischeVerhaltensweisen(z.B.Flugverhal-
ten, Flughöhen, Aktionsradien), häufige Frequentierung
des durchschnittenen Raums, Wirksamkeit vorgesehe-
ner Schutzmaßnahmen (Vermeidungsmaßnahmen) und
weitereKriterienimZusammenhangmitderBiologieder
betroffenenArt.154 

Entsprechende Informationen muss der Antragsteller
der entscheidendenBehörde in Formdetailierter, natur-
schutzfachlicher Untersuchungen vorlegen. Diese Gut-
achten umfassen regelmäßig langfristige Kartierungen,
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Beurteilungen über die Erfüllung von Zugriffsverboten
undKonzeptezumSchutzbetroffenerTierarten.Ausrei-
chendegutachterlicheUntersuchungenerscheinennach
AussageverschiedenerGutachter,Behördenvertreterund
Projektierer auch im Falle eines typenoffenenGenehmi-
gungsverfahrensalsunproblematischmöglich.Wenndie
Parameter(insbesonderezuNabenhöheundRotordurch-
messer) vom Antragsteller durch Ober- und Untergren-
zen definiert seien und der Standort feststehe, sei eine
Worst-Case-Betrachtung durchführbar.155 Im Einzelfall
könntediekonkreteFestlegungdieserGrenzenallerdings
AuswirkungenaufdiepotenzielleBetroffenheit relevan-
terArtenhaben.156SowurdeineinemgeführtenFachge-
sprächdeutlichgemacht,dasz.B.RotmilaneinderRegel
bisca.80müberFlurflögen.VonWindenergieanlagen,
derenRotorblätter indiesenBereichhineinragten,ginge
somiteineerhöhteGefährdungfürdieseVögelaus.Dem
könneentgegengewirktwerden,indemderAntragsteller
dieOber-undUntergrenzenderrelevantenParameter(in
ersterLinieWertezuNabenhöheundRotordurchmesser)
bereitsinseinemGenehmigungsantragderartbestimmt,
dass eine Gefährdung ausgeschlossen bzw. minimiert
wird.DieSpannbreitehiernachmöglicherAnlagenkonfi-
gurationenkönnteaufdieseWeisebereitsvorabaufsol-
cheKonfigurationenbeschränktwerden, bei denender
AbstandzwischenuntererRotorblattspitzeundFlurmehr
als80mbetragenwürde.DieUntergrenzewärejenach
betroffenerArtfestzulegen.SofliegtderUhunurinAus-
nahmefällenhöherals50m,157waseineandereBeurtei-
lung der Untergrenzen als beim Rotmilan erlaubt. Eine
andereMöglichkeitwäredieVorgabevonMindestabstän-
denzwischenuntererRotorblattspitzeundFlurimGeneh-
migungsbescheiddurchdieGenehmigungsbehörde.

Gebietsschutzrecht
GegenstanddesGebietsschutzrechtsistinsbesondereder
Schutz bestimmter, unter Schutz gestellterGebiete und
deren Bestandteile, d.h. der dortigen Landschaft sowie
diesealsLebensraumnutzenderTier-undPflanzenarten.
DasBNatSchGenthältin§20Abs.2BNatSchGeinenKa-

155 SoauchKerkmann/Schröter,ZNER2018,118,120.

156 Kerkmann/Schröter,ZNER2018,118,120.

157 Vgl.Grünkorn/Welcker,ErhebungvonGrundlagendatenzurAbschätzungdesKollisionsrisikosvonUhusanWindenergieanlagenimnördlichenSchleswig-Holstein,S.39ff.,
Miosga/Bäumer/Gerdes/Krämer/Ludescher/Vohwinkel,TelemetriestudienamUhu,NaturinNRW1/2019,S.38f.

158 FAWind,WindenergienutzungundGebietsschutz,S.7.

159 Ewer,in:L/E,BNatSchG,§34Rn.7;BVerwG,Beschl.v.13.08.1996–4NB4/96,jurisRn.8(bezogenaufNaturschutzgebiete).

160 Agatz,WindenergieHandbuch,S.211.

161 Gellermann,in:L/R,Umweltrecht,72.EL2014,§34BNatSchGRn.17ff.(bezogenaufNatura2000-Gebiete).

162 BezüglichderDimensionisteinWorst-Case-Ansatzunproblematischmöglich(größteAnlage).

talog an Schutzgebieten, die in den §§23ff. BNatSchG
weiterkonkretisiertwerdenundsichu.a.inihrenSchutz-
niveausunterscheiden.IneinigenSchutzgebietendürfen
ohnehinkeinegroßenbaulichenAnlagenwieWindener-
gieanlagen errichtet werden.158 Allerdings können auch
außerhalbgeschützterGebietebefindlicheWindenergie-
anlageninSchutzgebietegewissermaßenhineinwirken,159 
z.B. indemsieeineBarrierewirkunggegenüberVogelar-
tenaufbauen,dieindasSchutzgebietfliegenmöchten.160 
Vereinfachtdargestelltkommtessomitstetsdaraufan,ob
dieErrichtungundderBetriebeinerWindenergieanlage
negativeWirkungenaufeinSchutzgebiethaben,wobei
die Vorgaben des jeweiligen Schutzgebiets maßgeblich
sind. Die Ermittlung und Bewertung etwaiger Beein-
trächtigungen erfordert mangels normativer Festlegun-
gennaturschutzfachlichenSachverstand.161Der einzelne
Anlagentyp und seine Konfiguration scheinen hierbei
jedochkeinebesondereRollezuspielen.Vielmehristdies
eineallgemeineFrage,dieunabhängigvomAnlagentyp,
gegebenenfalls unter Beachtung der Dimension,162 zu
beantwortenist.

3.3.4 Baurecht

Unter dem Begriff des Baurechts werden vorliegend
sowohlbauordnungs-alsauchbauplanungsrechtlicheAs-
pektebehandelt.SchwerpunktderfolgendenDarstellung
liegt allerdings auf den bauordnungsrechtlichen Vorga-
benüberdieStandsicherheit. ImRahmenderGenehmi-
gung einer Windenergieanlage sind selbstverständlich
auch weitere bauordnungs- und bauplanungsrechtliche
Anforderungen zu beachten, die in der Diskussion um
eine typenunabhängige Genehmigung aber nicht der-
art im Vordergrund stehen. Insoweit erfolgt daher eine
verkürzteDarstellung.

https://www.bioconsult-sh.de/site/assets/files/1803/endbericht_uhutelemetrie_20191128.pdf
https://www.lanuv.nrw.de/fileadmin/lanuvpubl/5_natur_in_nrw/Natur-in-NRW_1-2019.pdf
https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/FA_Wind_Bestandsaufnahme_WE_und_Gebietsschutz_3-2017.pdf
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Standsicherheit
DieStandsicherheitisteinebauordnungsrechtlicheVorga-
be(Landesrecht),dieimRahmendesGenehmigungsver-
fahrens einerWindenergieanlage in zweifacherHinsicht
Relevanz besitzt. Zum einen muss die zu genehmigen-
de Anlage selbst standsicher errichtet werden,163 zum
anderen darf sie die Standsicherheit anderer Anlagen
nicht gefährden.164Windenergieanlagen bergen ein be-
sonderesGefährdungspotentialfürbenachbarteAnlagen
insich.ImNachlaufdersichbewegendenRotorblätterent-
stehenLuftverwirbelungen(Turbulenzen),165diezueinem
höherenVerschleißbishinzueinerEinsturzgefahrihnen
ausgesetzter Anlagen und somit zu einer Beeinträchti-
gung der Standsicherheit dieser benachbarten Anlagen
führen können.166 Turbulenzen sind Immissionen i.S.d.
§3 Abs.2 BImSchG,167 sodass deren Auswirkungen auf
benachbarte Bauwerke auch für das Immissionsschutz-
rechtund innerhalbdesbauplanungsrechtlichenGebots
derRücksichtnahmerelevantsind.168DermaterielleBeur-
teilungsmaßstabistallerdingsdemBauordnungsrechtzu
entnehmen,sodasssichausdenunterschiedlichenrecht-
lichen Anknüpfungspunkten in der Sache kein Unter-
schiedergibt.169 

Der Nachweis der Standsicherheit, bezogen auf die zu
genehmigende Anlage, umfasst die Standsicherheit
der Anlage selbst (häufig auch einfach als Statik be-
zeichnet) sowie die Standsicherheit des Baugrundes.170 
Erstere ist nach Konzeption der (meisten) Landesbau-
ordnungen durch ein Standsicherheitsgutachten in Ge-
stalt eines Einzelnachweises (Einzelstatik) nachzuweisen,
deraberdurcheineallgemeinePrüfung(sog.Typenprü-
fung)ersetztwerdenkann.171BeiWindenergieanlagenals

163 Z.B.Art.10S.1BayBO.

164 Z.B.Art.10S.3Alt.1BayBO,§12Abs.1S.2Alt.1HBO;desWeiterendarfdiezugenehmigendeAnlagedieTragfähigkeitdesBaugrunds,aufdemsieerrichtetwerdensoll,
nichtgefährden(z.B.Art.10S.3Alt.2BayBO,§12Abs.1S.2Alt.2HBO).

165 Detailliertzumsog.NachlaufeffektundweiterenluftströmungsbedingtenBeeinträchtigungenvonWindenergieanlagen,Albrecht/Zschiegner,UPR2019,90,91.

166 Albrecht/Zschiegner,UPR2019,90,91;Hinsch,in:S,HandbuchWindenergie,Kap.3Rn.171.

167 Einordnungals»Erschütterungen«(OVGKoblenz,Urt.V.26.06.2018–8A11691/17,jurisRn.36;vgl.Rolshoven,NVwZ2006,516,518).

168 Albrecht/Zschiegner,UPR2019,90,93f.

169 OVGKoblenz,Urt.v.26.06.2018–8A11691/17,jurisRn.34ff.;Albrecht/Zschiegner,UPR2019,90,93ff.

170 Vgl.Agatz,WindenergieHandbuch,S.175.

171 Diesausdrücklichregelndz.B.§68Abs.3S.3HBO.

172 Agatz,WindenergieHandbuch,S.49;Ruppel,in:M,Windenergieanlagen,Kap.2Rn.232.

173 VGHMannheim,Urt.v.19.07.2010–8S77/09,jurisRn.88;Albrecht/Zschiegner,UPR2019,90,101;Czajka,in:Fe,Bundesimmissionsschutzrecht,178.EL2013,§7der9.
BImSchVRn.16.

174 Albrecht/Zschiegner,UPR2019,90,101;Agatz,WindenergieHandbuch,S.67.

175 OVGMünster,Urt.v.18.09.2018–8A1886/16,jurisRn.87ff.;Agatz,WindenergieHandbuch,S.67.

176 Agatz,WindenergieHandbuch,S.67.

inSeriehergestelltenAnlagenerfolgtdieserNachweisin
derRegel anhandeiner solchenTypenprüfung,die vom
Hersteller für jedenAnlagentyp eingeholtwird.172Ohne
FestlegungaufeinenkonkretenAnlagentyp imRahmen
des Genehmigungsverfahrens, fällt diese Möglichkeit
zweifelsohneweg.DergesetzlicheRegelfalldesNachwei-
sesderEinzelstatikbleibtabernachwievorbestehen.

InderPraxisscheintesdurchausüblichzusein,Nachweise
überdieStandsicherheitderzugenehmigendenAnlage
(bzw.Bauwerks)erstnachGenehmigungserteilung,aber
vor Baubeginn vorzulegen. Ein solchesVorgehen ist für
ein typenunabhängiges Genehmigungsverfahren von
Vorteil, da vor Baubeginn der zu errichtende Anlagen-
typfeststehtunddieerforderlichenNachweisezudiesem
Zeitpunkttypenbezogenerstelltwerdenkönnen.Rechtli-
cheGrundlagefüreinNachreichenvonNachweisenist§7
Abs.1S.5der9.BImSchV,derdienachträglicheVorlage
solcherUnterlagenermöglicht,derenInhaltefürdieBeur-
teilungderGenehmigungsfähigkeitderAnlagealssolcher
nichtunmittelbarvonBedeutungsind.Ebendieswirdbe-
züglichderStandsicherheitderzugenehmigendenAnla-
geangenommen,173wasimÜbrigenauchdemgängigen
VorgehenbeiklassischenindustriellenBImSchG-Anlagen
entspricht. Die Standsicherheit könne mit entsprechen-
demtechnologischemAufwandgrundsätzlichimmerge-
währleistet werden.174 Einzelstatik bzw. Typenprüfung
seien zudemweder für dieVollständigkeit derAntrags-
unterlagen(§7der9.BImSchV)175nochfürdieÖffentlich-
keitsbeteiligungerforderlich.176ImRahmenLetzterersind
nursolcheUnterlagenauszulegen,dieAngabenüberdie
AuswirkungenderAnlageaufdieNachbarschaftunddie
Allgemeinheitenthalten(§10Abs.1S.1der9.BImSchV),
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wasaufEinzelstatikbzw.TypenprüfunginderRegelnicht
zutreffe.177 

Umsichabzusichern,könnteeineBehördedieGenehmi-
gungunterderaufschiebendenBedingungdesNachwei-
sesderStandsicherheiterteilenundsichzudemdurchdie
Beifügung eines Auflagenvorbehalts gem. §12 Abs.2a
BImSchG (Zustimmung des Antragstellers erforder-
lich)eineRechtsgrundlagefüretwaige Detailregelungen
schaffen,fürdiesichaufgrunddernachgereichtenNach-
weise ein Bedarf ergäbe.178 Die nachträgliche Vorlage
bautechnischerNachweisewirdalstypischerFalldes§12
Abs.2aBImSchGangesehen.179

ImHinblickaufdieStandsicherheitbenachbarterAnlagen
istfolgendeszuberücksichtigen.EinedurchTurbulenzen
bedingte Gefährdung der Standsicherheit benachbarter
Anlagen liegtnichterstdannvor,wenneineakuteEin-
sturzgefahr begründet wird, sondern bereits, wenn die
benachbarteAnlagederart zusätzlichbeanspruchtwird,
dasses zumehrVerschleißundeinerwesentlichenVer-
kürzungihrerLebensdauerkommt.180Einentsprechender
Nachweis erfolgt anhand eines Standorteignungsgut-
achtens(auchalsTurbulenzgutachtenbezeichnet).181Für
dieseBeurteilunggibteskeinegesetzlichenoderunter-
gesetzlichenMaßstäbe.182MitderDIBt-Richtliniebesteht
abereinefachlicheGrundlage,dieindeneinzelnenBun-
desländern als technische Baubestimmung eingeführt
worden ist.183 Erforderlich istdieErstellungeinesStand-
orteignungsgutachtens aber nur dann, wenn aufgrund
des Abstandes zwischen potentiell gefährdeter und zu
genehmigender Anlage eine turbulenzbedingte Beein-
trächtigunghinreichendwahrscheinlichist.184DieDIBt-RL
legt die insoweit relevanten Abstände in Abhängigkeit

177 Agatz,WindenergieHandbuch,S.67.

178 Vgl.Agatz,WindenergieHandbuch,S.67.

179 Agatz,WindenergieHandbuch,S.67;Jarass,BImSchG,§12Rn.47;vgl.VGHMünchen,Beschl.v.23.04.2018–22ZB18.627,22ZB18.628,jurisRn.34.

180 VGHMünchen,Beschl.v.04.02.2015–22ZB14/2364,jurisRn.14;Albrecht/Zschiegner,UPR2019,90,95.

181 Albrecht/Zschiegner,UPR2019,90,99;Agatz,WindenergieHandbuch,S.175;Ruppel,in:M,Windenergieanlagen,Kap.2Rn.236.

182 Vgl.Albrecht/Zschiegner,UPR2019,90,95.

183 Albrecht/Zschiegner,UPR2019,S.90,96.

184 OVGSaarlouis,Beschl.v.05.06.2019–2B326/18,jurisRn.24;Albrecht/Zschiegner,UPR2019,90,99;nebenTurbulenzenkönnenauchdieStandortwindbedingungen
EinflussaufdieEignungeinesStandortshaben.(s.hierzuAbschnitt7.3.3DIBt-RL).

185 SiehehierzuAbschnitt7.3.3DIBt-Richtlinie.

186 Albrecht/Zschiegner,UPR2019,90,101.

187 DieAuslegungswerte(wieTurbulenzintensität,mittlereJahreswindgeschwindigkeitusw.)definierendieWindbedingungen,fürdiedieWindenergieanlageausgelegtwird.

188 ErmüdungslastensinddiezyklischenBelastungeneinerWindenergieanlage,welchersiezeitlebensausgesetztistunddiesichauchaufIhreLebensdauerauswirken.
ErmüdungslastenkönnenanhandvonLastrechnungenberechnetwerden.

189 DieseszweistufigeVerfahrenergibtsichauchausKapitel16.2bund16.2.cderDIBtRLfürWindenergieanlagen.EsgiltjedochnurfürtopografischnichtkomplexeStandorte.
DieDIBtRLverweistfürtopografischkomplexeStandorteaufdieDINEN61400-1:20011-08.DierelevantenKapitelsindhier11.9»NachweisderIntegritätderKonstruktion
mitBezugaufWinddaten«und11.10»NachweisderIntegritätderKonstruktiondurchLastberechnungmitBezugaufstandortspezifischeBedingungen«.

eines Mehrfachen des Rotordurchmessers, der mittle-
ren 50-Jahres-Windgeschwindigkeit und des Standortes
fest.185 Diese Abstände zwischen benachbarten Wind-
energieanlagen sind jedoch aufgrund der derzeitigen
Flächenkulisse zumeist nicht einzuhalten. Ein Standort-
eignungsgutachtenbzw.Turbulenzgutachtenistdaherin
denhäufigstenFällenerforderlich.EinNachreichendieses
Gutachtenswird–imGegensatzzudendieStandsicher-
heitder zugenehmigendenAnlagebetreffendenNach-
weisen(s.o.)–rechtlichalsnichtmöglicherachtet,dadie
FragederGefährdungderStandsicherheitbenachbarter
AnlagenalsfürdieErteilungderGenehmigungunmittel-
barvonBedeutungangesehenwird.186 

DieBegutachtungbeitypengebundenenGenehmigungs-
verfahrenbeinhaltetimerstenSchritteinenVergleichder
standortspezifischen Windbedingungen mit den jewei-
ligen Auslegungswerten.187 Passen die Ermüdungslas-
ten188fürdiegeplanteBetriebszeitindiesemerstenSchritt
nicht, dann werden auf Basis der standortspezifischen
Windbedingungen die standortspezifischen Ermüdungs-
lasten nachgerechnet und mit der Auslegung vergli-
chen.189NurwenndiesestandortspezifischeLastrechnung
nichtmöglichodernichterfolgreichist,werdenBetriebs-
beschränkungen(z.B.sektorielleAbschaltungen)vorgese-
hen.EinsolcherVorgangistimRahmendertypenoffenen
Genehmigung aufgrund der fehlenden Typenprüfung
und fehlenderHerstellerdatennichtmöglich.Fraglich ist
also,obeinGutachtenauch typenoffengerechnetwer-
den kann. Nach Aussagen verschiedener Gutachter ist
diesgrundsätzlichmöglich.DennzurErstellungdesGut-
achtenswürdendieParameterzuRotordurchmesser,Na-
benhöhe,dieStandortdaten(Koordinaten)unddiedamit
einhergehenden Windverhältnisse am Standort (Wind-
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klasse) sowie der Schubbeiwert190 ausreichen. Letzterer
stellt im typenoffenen Verfahren eine Unbekannte und
damit eine große Unsicherheit dar. Der Schubbeiwert
müsste folglichbeieinemtypenoffenenGutachtenkon-
servativgewähltwerden.191AnhanddieserParameter,die
jeweilsmitIhrenMaximalwertenzugrundegelegtwerden
müssten,könnteeinGutachten fürdasGenehmigungs-
verfahren erstellt werden. Später, nach Konkretisierung
aufeinenAnlagentyp,könntenGutachterdannanhand
einerTypenprüfungihreErgebnissenochmalsbestätigen.

DiekonservativeAnnahmedesSchubbeiwertes imGut-
achten kann sich jedoch so auf das Projekt auswirken,
dassesunwirtschaftlicherscheint.DieseUnwirtschaftlich-
keitbezüglichderStandorteignungresultiertdaraus,dass
beiÜberschreitungenderErmüdungslasten lediglichmit
Abschaltungen reagierenwerdenkann,welche imGut-
achtenschonfestgelegtwerdenmüssen,umeinepositive
AussagehinsichtlichderStandorteignungtreffenzukön-
nen.Die konservativewirtschaftliche Bewertungder ty-
penoffenenPlanungistdamitwohlimmergegeben.Die
späteretatsächlicheWirtschaftlichkeitdesProjektskönn-
teeventuellschonquantifiziertwerden,wennderProjek-
tierer parallel Berechnungen für verschiedene konkrete
Anlagentypen durchführt. Diese Berechnungen können
auchmitvorläufigenWertenvoninEntwicklungbefindli-
cherAnlagentypengerechnetwerden.

Aufgrund der momentanen Flächenkulisse, in welcher
Windenergieanlagen häufig sehr eng stehen, geht der
TrendbeiGutachtenzurStandorteignungdahin,dassmit
anlagenabhängigen, turbulenzreduzierenden Betriebs-
weisen192soexperimentiertwird,dassinWindparksAn-
lagen ingeringerenAbständengebautwerdenkönnen.
Das oben beschriebene Verfahren zur Gutachtenerstel-
lung eines typenoffenen Verfahrens führt an Standor-

190 DerSchubbeiwertisteinWiderstandskoeffizient.DiesermultipliziertmitderFlächedesObjektsundmultipliziertmitdemStaudruckderStrömungliefertdieKraft,dieaufdas
ObjektinStrömungsrichtungwirkt.JekleinerderSchubbeiwerteinerWindenergieanlageist,umsogeringeristdieKraft,mitderderWinddenRotorinWindrichtungdrückt.

191 EsbestehtzudemdieMöglichkeit,dassdievonderDIBtRLzugelasseneStandard-KennliniefürdenSchubbeiwertangewendetwird.Dieseistabernichtkonservativundes
könntepassieren,dasssieamEndedietatsächlicheKennlinienichtabdeckt.SomitwäredasGutachteninsgesamtnichtkonservativ.Reinformalwäreesjedochmöglich,
imGutachtenzurStandorteignungdietatsächlicheKennliniezuignorierenundmitderStandard-KennlinieausderDIBtRLzurechnen.Esistaberunklar,wasdiesjuristisch
bedeutenkönnte,wennspäterdieGegenseiteeinGutachtenzurStandorteignungaufBasisdertatsächlichenKennlinievorlegt,daszueinemschlechterenErgebniskommt.

192 Z.B.Betriebmitgrößerempitch-WinkelodervollständigesAbschaltenderTurbulenzverursachendenWindenergieanlageabeinerbestimmtenWindgeschwindigkeit.

193 Z.B.Art.6BayBO;§6BauONRW.

194 Z.B.§14BauONRW;§14HBO.

195 Z.B.Art.3S.1BayBO;§3Abs.1S.1BauONRW.

196 Abfallen(zuweilenalsEisabfallbezeichnet)oderAbwerfenvonEis,dassichandenRotorblätterngebildethat.

197 Soz.B.Art.6Abs.2S.3BayBO;§6Abs.2S.3BauONRW.

198 Vgl.Agatz,WindenergieHandbuch,S.193.

199 GemeintsindandereProjektealsWindenergieprojekte,daWindenergieanlagenohnehingrößereAbständezueinandereinhalten(z.B.wegenTurbulenzeffekten).

ten,anwelchenandere, infremdenEigentumstehende
Nachbaranlagenvonderzugenehmigenden(typenoffe-
nen)Anlagebeeinträchtigtwerden,zubesonderskonser-
vativenErgebnissenunddaher inderPlanungsphasezu
derobenbeschriebenenUnwirtschaftlichkeitdesProjekts.
Jedoch erscheinen Standorte in topographisch beweg-
temGeländemitvereinzeltstehendenAnlagen,wiez.B.
Mittelgebirgsregionen,wenigerproblematisch.

Sonstige bauordnungsrechtliche Anforderungen
WeiterebauordnungsrechtlicheVorgaben,dieimRahmen
derGenehmigungeinerWindenergieanlagerelevantwer-
denkönnen, sind insbesondere solcheüberdievonan-
deren Bauwerken einzuhaltenden Abstände193 und den
Brandschutz.194GeneralklauselartigsehendieBauordnun-
genderLänderzudemvor,dassvonbaulichenAnlagen
keineGefährdungderöffentlichenSicherheit,Ordnung,
insbesondere Leben und Gesundheit ausgehen darf.195 
Eine derartige Gefahr kann von Windenergieanlagen
durchEiswurf196ausgehen.

MaßgeblicherFaktorzurBestimmungderbauordnungs-
rechtlich einzuhaltenden Abstände ist in der Regel die
Anlagenhöhe.InsoweitkönnteeineWorst-Case-Betrach-
tungangestelltwerden. InderRegelerstreckensichdie
AbstandsflächenbeiWindenergieanlagenaufbenachbar-
te Grundstücke, sodass deren Nichtüberbaubarkeit ge-
sichert werdenmuss197 (üblicherweise durch Baulast).198 
Denkbarwäreallenfalls,dassaufdieseArtundWeisesol-
cheAbstandsflächengesichertwerden,diespäter–beim
BaueinerkleinerenAnlagenvariante–garnichterforder-
lichgewesenwären.SolcheFlächenstündensomitauch
keinenanderenProjekten199zurVerfügung(Blockadepro-
blematik).Hinzukäme,dassesetwaigerBaulastenmög-
licherweise nicht (im eingetragenen Umfang) bedurft
hätte.DiesmagaufgrundderbegrenztenVerfügbarkeit
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von Flächen und dermit der Eintragung von Baulasten
verbundenen Kosten kein besonders wünschenswerter
Zustandzusein,führtabernichtdazu,dassdieGenehmi-
gungnichterteiltwerdenkönnte.Eshandeltsichauchbei
diesenAspekten»lediglich«umeinemöglicheFolgeprob-
lematikderErteilungeinertypenunabhängigenGenehmi-
gung(siehehierzuKapitel3.4).

Um die bauordnungsrechtlichen Vorgaben zum Brand-
schutzeinzuhalten,mussderAntragstellerimRahmendes
GenehmigungsverfahrensmitdenBauvorlageneinBrand-
schutzkonzeptvorlegen.DiesesKonzeptmuss insbeson-
dere Risiko- und Standortfaktoren (z.B. Nähe zu einem
Waldoder inderAnlage eingesetzte Stoffe, diebeson-
dersentzündlichsindusw.)berücksichtigenundnotwen-
digepräventiveBrandschutzmaßnahmenfestlegen.200Für

200 Vgl.§54Abs.2BauONRW.

dastypenoffeneVerfahrenwurdenbisherkeinebesonde-
renHindernisseimRahmendesBrandschutzesgesehen.
InnerhalbderFachgesprächewurdeesalsmöglichange-
sehen, für die imGenehmigungsverfahren erforderliche
Beurteilung in einem Brandschutzkonzept zunächst all-
gemeingültigeAussagenzutreffen.DerGenehmigungs-
bescheid könne dann in Form einer Nebenbestimmung
(Bedingung)vorsehen,dassvor InbetriebnahmederAn-
lageeinvollständigesundtypenspezifischesBrandschutz-
gutachten eingereichtwird sowie die darin getroffenen
Festlegungenauchumgesetztwerdenmüssen.

DerGefahrdesEiswurfskanngrundsätzlichdurchtech-
nische Vorrichtungen oderAbstände begegnetwerden.
UnabhängigvonderEisgefährdungeinesStandortesund
der Einhaltung von Abständen, hat es sich in der Ver-
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gangenheit aber etabliert, dassAnlagenmit Eisabschal-
tungenausgestattetwerden.201Aufgrunddergeführten
Fachgespräche,scheintesgrundsätzlichmöglich,imRah-
mendestypenoffenenGenehmigungsverfahrensanhand
derParameterzuNabenhöheundRotordurchmesserall-
gemeine gutachterlicheAussagen zur Risikoberechnung
undzurFunktionssicherheiteinerentsprechendentechni-
schenVorrichtungzutreffen.ImGenehmigungsbescheid
selbstkönnedieBehördeineinerNebenbestimmungals
Bedingungfestlegen,dassdasamEndeeingesetzteEis-
erkennungs-undgegebenenfallsEnteisungssystemnach
KonkretisierungdesAnlagentyps nachgereicht und um-
gesetztwerde.Generell entstand imRahmender Fach-
gespräche der Eindruck, dass genehmigungsrechtliche
Anforderungen,derenErfüllungdurchamMarkterhält-
lichetechnischeSystemeerreichtwerdenkann, imRah-
meneiner typenunabhängigenGenehmigungalswenig
problematischerachtetwerden. Esgeheumdie techni-
scheAusstattungderWindenergieanlagemitSystemen,
diefürverschiedeneAnlagentypenerhältlichundinaller
RegelfunktionsfähigseienundkeineAuswirkungenauf
derenBetriebhätten(z.B.durchBeschränkungen).

Bauplanungsrecht
Auch die Anforderungen des Bauplanungsrechts wer-
den –soweitersichtlich–mitBlickaufeinetypenunab-
hängige Genehmigung von Windenergieanlagen nicht
alsbesondersproblematischerachtet.ImZusammenhang
mitWindenergieanlagen im Einzelfall relevante Belange
(z.B.GebotderRücksichtnahme,Rückbauverpflichtung,
Störung der Funktionsfähigkeit von Funkstellen) seien
wenigervoneinemkonkretenAnlagentypabhängig.Eine
wichtigeKenngrößebildevielmehrdieDimension,bezüg-
lichderereineWorst-Case-Betrachtungangestelltwerden
könne. Eine Ausnahme könnte eine erwartete Störung
vonRadaranlagen,diemittelseines signaturtechnischen
Gutachtensermitteltwerden soll, darstellen.DieseGut-
achtensindderzeitnichtohneKenntnisdesAnlagentyps
unddessenspezifischerBauweisezuerstellen.

201 Vgl.Agatz,WindenergieHandbuch,S.178.

202 RelevanteRechtsgrundlagensinddasBundeswaldgesetz(BWaldG)unddieWaldgesetzederLänder.

203 DieseBefreiungsentscheidungwirdvonderimmissionsschutzrechtlichenGenehmigunggem.§13BImSchGeingeschlossen(vgl.Wasielewski,in:F,GK-BImSchG, 
§13Rn.36,47).

3.3.5WeitereAspekte

Forstrecht
AbhängigvomStandort,kannesimRahmendesGeneh-
migungsverfahrens für Windenergieanlagen dazu kom-
men,dassBelangedesForstrechtsabgearbeitetwerden
müssen.202DiesistvorallembeiWindenergieanlagenim
Wald durch einzelne Eingriffe z.B. durch Fundamente,
Zuwegung, Kranstellflächen oder Lagerplätze gegeben.
Die fachlichen Herausforderungen, die sich hier bei ei-
nertypenoffenenGenehmigungstellen,dürften–ähnlich
wie beim Bereich Naturschutz – anhand der Dimensio-
nen (Worst-Case-Ansatz)unddesStandortsdergeplan-
ten Windenergieanlage(n) recht gut abzuarbeiten sein.
MitdiesenDimensionenkönnenineinemGutachtenan-
schließendeinKorridorfürKurvenradien,Rotorüberstän-
de,Kranstellflächenusw.erstelltwerden.Fernerkönnte
anhand eines Worst-Case-Szenarios die Ermittlung der
Walderhaltungsabgabe bzw. Ersatzaufforstung für eine
forstrechtlicheWaldumwandlungerfolgen.

Wasserschutzrecht
DasWasserschutzrecht kann im Rahmen der Genehmi-
gung einer Windenergieanlage in unterschiedlicher Art
undWeiseBedeutungerlangen.Sokannzunächstjenach
FallgestaltungeineeigenständigewasserrechtlicheZulas-
sungsentscheidung erforderlich werden (§§8, 9WHG).
Zudem kann in sog. Wasserschutzgebieten die Errich-
tungundderBetriebeinerWindenergieanlagegänzlich
ausgeschlossen sein oder nur imWege einer Befreiung
möglichwerden (§§51,52WHG).203 Insoweitkommtes
maßgeblichaufdieimEinzelfallrelevantenVorgabender
jeweiligen Schutzgebietsverordnung an. Stets relevant
ist,dass ineinerWindenergieanlagewassergefährdende
StoffezumEinsatzkommen(z.B.Öle,Kühlmittel).Gem.
§62Abs.1S.1WHGdarfderEinsatzdieserStoffenicht
dazu führen, dass eine nachteilige Veränderung der Ei-
genschaftenvonGewässernzubesorgenist.Konkretisiert
wirddieseVorgabedurchdie»VerordnungüberAnlagen
zumUmgangmitwassergefährdendenStoffen(AwSV)«,
in der u.a. relevante Stoffe in dreiWassergefährdungs-
klassen eingestuft werden (siehe §3 Abs.1 AwSV). Die
konkrete Art,Menge und Zusammensetzung der in ei-
ner Windenergieanlage zum Einsatz kommenden was-
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sergefährdenden Stoffe variiert je nach Hersteller und
Modell.Dennochkönnteauch imRahmeneines typen-
offenenGenehmigungsverfahrensgewährleistetwerden,
dassVorgabendes§62Abs.1S.1WHGi.V.m.AwSVein-
gehaltenwerden.DieTatsache,dassderAnlagentyp im
Genehmigungsverfahrennochnicht feststeht,begründe
diesbezüglich – so die fast einstimmigeAnsicht befrag-
ter Behörden und Projektierer – keine Besonderheiten.
BeieinerTypenunabhängigkeitkönnemitWassergefähr-
dungsklassensowieMengenangabenfürdiezumEinsatz
kommenden wassergefährdenden Stoffe in der Wind-
energieanlage gearbeitet werden. Die Genehmigung
könnte folglich festlegen, welcher Wassergefährdungs-
klassedieinderWindenergieanlagegenutztenwasserge-
fährdendenStoffeangehörendürfensowiejeweilsderen
Menge bestimmen. Außerdem könnte die Behörde der
GenehmigungweitereNebenbestimmungenhinzufügen,
die z.B. eineökologischeBaubegleitung,Auffangbehäl-
terinderAnlagefürLöschmedien,Öleusw.vorschreiben.

Bodenschutzrecht
Zur Berücksichtigung der mit der Errichtung einer
Windenergieanlage bodenschutzrechtlich relevanten
Bodenveränderungen204 (Bodenversiegelung, Bodenbe-
einträchtigungdurchBautätigkeitsowieVerwendungvon
Bodenaushub)wirdüblicherweise imGenehmigungsver-
fahrenfachlichauchimRahmendesFachgutachtenszur
naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung (Landschafts-
pflegerischerBegleitplanbzw.Eingriffs-undAusgleichs-
planung)Stellunggenommen.205InmanchenFällenkann
auch ein spezielles Bodengutachten erforderlich sein.
NachAussagevonGutachtern,BehördenundProjektie-
rern bedeutet dieses Szenario, dass auch im Falle einer
typenunabhängigen Genehmigung der Bodenschutz im
Fachgutachten für einenWorst Case abgehandelt wer-
den könne. Auch den bodenbezogenen Eingriffsaus-
gleichwürdemanimGutachtenfürdenMaximaleingriff
inBetrachtziehen.

204 S.§4BBodSchG.

205 Vgl.Agatz,WindenergieHandbuch,S.49.

206 FAWind,WindenergieundDenkmalschutz,S.11.

207 Z.B.dievonZiffer21.2derAVVgeforderteAnzeigederWindenergieanlageandieFlugsicherungsorganisation.

Denkmalschutzrecht
ImRahmendesDenkmalschutzesdürfteesimtypenoffe-
nenGenehmigungsverfahrenkeinegroßenUnterschiede
imVergleichzumtypengebundenGenehmigungsverfah-
rengeben.EineWindenergieanlageiststetsraumbedeut-
samundderAntragstellermussbei derBewertungder
BeeinträchtigungeinesDenkmalsdurchWindenergiean-
lageneinevonderQualitätdes jeweiligenBaudenkmals
abhängige Einzelfallprüfung vornehmen. Die denkmal-
fachliche Beurteilung muss durch einen denkmalfach-
lichen Betrachter, also einem Gutachter, durchgeführt
werden.206 Hierzu dienen Visualisierungen in Form von
Fotomontagen, eine Inaugenscheinnahme durch einen
Ortstermin,topografischeKarten,Übersichtsplänesowie
Sichtgutachtenbzw.Sichtachsengutachten.ImFalleeines
typenunabhängigen Verfahrens müsste dieses Material
mitdenMaximalwertenderrelevantenAnlagenparame-
ter erstellt werden. So könnte eine Worst-Case-Beein-
trächtigung visualisiert und durch die Behörde beurteilt
werden.

Luftverkehrsrecht
ImBereichdesLuftverkehrsrechtssindkeineBesonderhei-
tenimRahmendestypenunabhängigenGenehmigungs-
verfahrens erkennbar. Etwaige Meldepflichten207 sind
gleichbleibend mit dem typengebundenen Verfahren.
HierkanninsbesonderesehrgutmitderMaximalhöheder
geplantentypenoffenenAnlagegearbeitetwerden.Glei-
ches gilt für die erforderliche Hinderniskennzeichnung.
ZudemsahenalleGesprächspartnerimRahmendesPro-
jektskeineBesonderheitenbeiderPrüfungeinerStörung
von Flugsicherungseinrichtungen nach §18a LuftVG.
NachAussagederPhysikalisch-TechnischenBundesanstalt
werdenfürdieFormel,mittelswelcherdieDVOR-Signal-
störungdurchWindenergieanlagenberechnetwird,ledig-
lichdiemaximaleAnlagenhöhesowiederAbstandzum
DVORbenötigt.Dasbedeutet,dassauchdieserPunktim
typenunabhängigenGenehmigungsverfahrenübereinen
Worst-Case-Ansatzabgearbeitetwerdenkönnte.

https://www.lanuv.nrw.de/fileadmin/lanuv/geraeusche/pdf/Spektrenvarianz.pdf
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Abfallrecht
DerAntragstellermussimGenehmigungsverfahrenErklä-
rungenzuinderAnlageanfallendenAbfällensowiederen
Art, voraussichtlicher Menge, Verwertung bzw. Beseiti-
gungmachen.DieseInformationenwerdenimtypenge-
bundenenVerfahrendenallgemeinenAntragsunterlagen
desHerstellerszumAnlagentypentnommen.Wiesichaus
denFachgesprächeninnerhalbdesProjektsergebenhat,
könnederAntragstellerimtypenoffenenVerfahrenallge-
meingehalteneErklärungenzuinderWindenergieanlage
undbeiderenErrichtunganfallendenAbfällenundderen
Entsorgungmachen.DiesekönntendannbeiFestlegung
aufeinenAnlagentypdurchUnterlagendesAnlagenher-
stellersergänztundvervollständigtwerden.

Straßenverkehrsrecht
ImRahmendesStraßenverkehrsrechts sindkeineUnter-
schiede zum typengebundenenVerfahren ersichtlich. Es
istdavonauszugehen,dassderAnlagentyp ineinerbe-
hördlichenBeurteilungaufdiesemGebietnichtnotwen-
dig ist. Lediglich bei der Erschließung und dem damit
verbundenen Wegeaufbau des Standorts wäre eventu-
ell ein Unterschied bezüglich des Gewichts der unter-
schiedlichen Anlagentypen zu machen. Jedoch könnte
auch dies sehr gutmit einemWorst Case (Maximalge-
wicht)eingefangenwerden.BeiderDimensionierungder
Anlagen sind in Bezug auf Standort undRotorradius in
StraßennähedieBauschutzbereichenachBundesfernstra-
ßengesetz§9Abs.1Satz1(FStrG)undderStraßen-(und
Wege-)GesetzederLänderbeachtlich.

208 ZwarwirdineinigenbehördlichenVordruckendieAngabeeinesAnlagentypsgefordert.ÜberdierechtlicheErforderlichkeiteinersolchenAngabesagtdasalleinaber
noch nichts.

209 Kerkmann/Schröter,ZNER2018,118,119;vgl.Agatz,WindenergieHandbuch,S.63ff.

Formalia
DieErfüllungformell-rechtlicherVorgaben imFalle einer
typenunabhängigenGenehmigungwird–soweitersicht-
lich – nicht als besonders problematisch angesehen.208 
AuchwennkeinederentsprechendenVorgabenausdrück-
licheineTypenbezeichnungfordert,könntensichBeden-
kengrundsätzlichdannergeben,wenneineBeschreibung
oderBestimmungvon(Umwelt-)Auswirkungenoderdes
UmfangsderzugenehmigendenWindenergieanlagever-
langt wird. Erkennbar ist bei einer typenunabhängigen
Genehmigung aber immerhin, welcher Art und Inten-
sität etwaige Auswirkungen sein können und mit wel-
chem Höchstmaß an Auswirkungen gerechnet werden
muss. Auf dieser Grundlage erscheinen z.B. die Erfül-
lung der Vorgaben zum Antragsinhalt (§10 Abs.1 S.1
BImSchG i.V.m. §3 S.1Nr.4 der 9. BImSchV) erfüllbar,
daArtundUmfangderAnlageerkennbarsind.DieAn-
tragsunterlagenmüssen gem. §10 Abs.1 S.2 BImSchG 
alleZeichnungen,Erläuterungenund sonstigenUnterla-
genenthalten,diezurPrüfungderAnforderungennach
§6BImSchGerforderlichsind.WelcheUnterlagenhierzu
imEinzelnenerforderlichsind,hängtinsbesonderedavon
ab,welche Angaben erforderlich sind, um die Behörde
zu einer abschließenden Entscheidung zu befähigen.209 
Ist die Durchführung der einzelnen fachlichen Untersu-
chungenmöglich,sokönnenauchordnungsgemäßeAn-
tragsunterlagenvorgelegtwerden.Daherwirddazuauf
dieAusführungenzuden jeweiligenGenehmigungsvor-
aussetzungenverwiesen.ImRahmenderÖffentlichkeits-
beteiligung (§10Abs.3S.2BImSchG i.V.m.§10Abs.1
S.1der9.BImSchV)könntesichdieAnzahlbetroffener
AnwohnerundsomiterhobenerEinwendungendadurch
erhöhen,dassdiekonkreteKonfigurationdergenehmig-
tenWindenergieanlage infolgedesausderSpannbreite
folgenden Spielraumsunterschiedlich ausfallen. EinVer-
stoß gegen die Vorgaben zur Öffentlichkeitsbeteiligung
wärehierinwohlabernichtzusehen.
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3.4 Folgeprobleme

210 Bsp.konkretesBrandschutzkonzeptderAnlageoderAngabenzumEinsatzwassergefährdenderStoffe,derenMengesowieAuffangbehälterinderAnlagefürsolche
Stoffe u.v.m.

211 InvielenGutachtenwerdentypenbezogeneHerstellerdatenzugrundegelegt(Bsp.Schall,Schatten,Standorteignung),umstandortspezifischeBerechnungenfürdas
Genehmigungsverfahrenanzustellen.DiesmüsstebeidertypenunabhängigenGenehmigungaufandereundvoraussichtlichkomplexereWeiseangestelltwerden. 
SiehealsBsp.hierzudieHerausforderungenbeiderSchallprognoseohnekonkreteDatenzumAnlagentypunterKapitel3.3.2.

212 Z.B.mehrEinwendungenaufgrundeinergrößerenBandbreiteundeineshöherenMaßesmöglicherBeeinträchtigungen.

213 NachErteilungderGenehmigungfallendieZuständigkeitenwiederdenFachbehördenzu;dieKonzentrationswirkungdes§13BImSchGistaufdieGenehmigungserteilung
beschränkt(Jarass,BImSchG,§13Rn.25).

Nebensolchen,unterKapitel3.3dargestelltenHerausfor-
derungenundProblemen,diedemErlasseiner typenun-
abhängigen Genehmigung als Genehmigungshindernis
entgegenstehenkönnen,ergebensichnochgewisseFol-
geprobleme.ImUnterschiedzugenehmigungsbezogenen
Aspekten, stehen sie zwar der Erteilung einer typenun-
abhängigen Genehmigung in rechtlicher Hinsicht nicht
entgegen,sindinderDiskussionumeinetypenoffeneGe-
nehmigung aber ebenso präsent, was sich insbesondere
auchindenmitBehördenvertretern,ProjektierernundGut-
achterngeführtenFachgesprächenzeigte.AlldiesenPunk-
tenistgemeinsam,dasssiesichalsdirekteKonsequenzder
LoslösungvoneinerkonkretenAnlagenkonfigurationbzw.
ausderAnwendungdesWorst-Case-Ansatzeserweisen.

3.4.1 Mehraufwandfürdas
Genehmigungsverfahren

Zunächstwärewohlzuerwarten,dassdererforderliche
Aufwand für sämtlicheamGenehmigungsverfahrenBe-
teiligte zunehmen würde, zumindest bis sich eine ge-
wisse Routine für derartige Verfahren einstellenwürde.
Für Antragsteller würde dieser Mehraufwand insbeson-
dere daraus resultieren, dass sie zum Zwecke der Um-
schreibung der zu genehmigenden Anlage im Rahmen
der Antragsunterlagen nicht mehr auf typenbezogene
Herstellerinformationen zurückgreifen könnten, sondern
erforderliche Informationen210 selbst zusammenstellen
müssten.VielefachlicheUntersuchungenwäreninhaltlich
umfangreicher,211wasmit einementsprechendenMehr-
bedarfanZeitundGeldeinhergehenkönnte. Inwieweit
sichauchfürBehördeneinMehraufwandergebenwür-
de,wurdeimRahmenderdurchgeführtenFachgespräche
unterschiedlichbeurteilt.Denkbarwärezudem,dasssich
derohnehinnichteinfacheProzessderÖffentlichkeitsbe-
teiligungimFalleeinerangestrebtentypenunabhängigen
Genehmigungweiterverkomplizierenkönnte.212 

3.4.2 AuswirkungenaufWirtschaftlichkeit 
vonProjekten

Aufgrund der Loslösung von einer konkreten Anla-
genkonfiguration entstehen gewisse Unsicherheiten in
verschiedenen Bereichen, die Bedeutung für die Wirt-
schaftlichkeiteinesWindenergieprojekteshabenkönnen.
Soerfordernaussagekräftige,aufeineSpannbreitebezo-
gene fachgutachterlicheUntersuchungen zuweilenkon-
servative Annahmen (siehe z.B. im Bereich des Schalls,
des Schattens und der Standorteignung). Erst auf die-
seWeisekannsichergestelltwerden,dassdiebetreffen-
den Genehmigungsvoraussetzungen auch eingehalten
werden. Außerdem können konservativ gestaltete und
Worst-Case-Untersuchungenergeben,dasseinrechtmä-
ßigerAnlagenbetriebnurunter(weitgehenden)Beschrän-
kungen möglich wäre (z.B. Verbot des Nachtbetriebs).
DieamEndeerrichteteWindenergieanlagebedürfteaber
möglicherweise – insbesondere dann, wenn sie hinter
demWorst Case zurückbleibt – keinen derart strengen
Beschränkungen.AufGrundlagederartiger,theoretischer
Annahmen und der damit einhergehenden Betriebsein-
schränkungen, könnte sich ein Projekt bereits während
derProjektplanungund/oderzumZeitpunktderGeneh-
migungserteilung als unwirtschaftlich erweisen, auch
wennesdasbeiFestlegungaufeinekonkreteAnlagen-
konfiguration möglicherweise gar nicht wäre. Im Rah-
mendergeführtenFachgesprächewurdenverschiedene
Möglichkeiten vorgeschlagen, um eine Anpassung zu-
nächsterforderlicherBeschränkungenentsprechendden
tatsächlichen Bedürfnissen zu erreichen. Grundsätzlich
könnteeineüberschießendeBeschränkungdadurchbe-
seitigtwerden,indemdasGesprächmitderzuständigen
Behördegesuchtwerde,umsoeinenachträglicheAnpas-
sungderGenehmigungzuerreichen.213Denkbarseiauch,
entsprechende Auflagen bereits in der Genehmigung
durch den Nachweis einer fehlenden Beeinträchtigung
auflösendzubedingen.ErweisesichimNachhinein,dass
eineBeeinträchtigung,dieGrundfürdieBeifügungeiner
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beschränkendenAuflagewar,garnichtbestehe,soent-
faltedieBedingungWirkungunddieBeschränkungfie-
leweg.EineandereMöglichkeitkönneeineÜbertragung
der bereits im Artenschutzrecht anzutreffendenGeneh-
migungspraxiszurnachträglichenOptimierungbeschrän-
kender Artenschutzauflagen nach Durchführung eines
Monitoringssein.214Grundsätzlichistbeialldemfolgendes
zubeachten:Esistanzunehmen,dassesfüreinenVorha-
benträger wohl mehr Sicherheit bietet, dieMöglichkeit
nachträglicherReduzierungenbereits imBescheid selbst
angelegtzuwissen.215EtwaigeLösungenüberNebenbe-
stimmungen(BedingungoderAuflage)sindaberrechtlich
nurmöglich,wennsiezurSicherstellungderErfüllungder
Genehmigungsvoraussetzungen erforderlich sind (§12
Abs.1S.1BImSchG).DadieBewältigungdesFolgepro-
blemsderüberschießendenBeschränkungaberkein für
dieErteilungderGenehmigungrelevanterAspektimSin-
ne einer Genehmigungsvoraussetzung ist,216 erscheint
bereits die EinhaltungdieserVoraussetzung zweifelhaft.
ZudemmüsstezurWahrungderhinreichendenBestimmt-
heitbereitsausdemBescheidklarhervorgehen,welche
Folgen sich bei bestimmten nachträglichen Erkenntnis-
senergeben.217Zubeachten istauch,dasseineetwaige
Genehmigungspraxis(Monitoring)alssolchewederetwas
überderenRechtmäßigkeit218nochderenÜbertragbarkeit
aufandereKonstellationenaussagt.219EinMehraufwand
infinanziellerHinsicht könnte sich letztlich auchdaraus
ergeben, dass der Berechnung erforderlicher Kompen-
sationszahlungen ebenfalls der Worst Case zu Grunde
liegt, die betreffendeBeeinträchtigung amEnde jedoch
tatsächlichgeringerausfällt.

214 Siehehierzuz.B.MULNVNRW,Leitfaden»UmsetzungdesArten-undHabitatschutzesbeiderPlanungundGenehmigungvonWindenergieanlageninNRW«,Kap.8Ziff.2b.

215 Vgl.Agatz,WindenergieHandbuch,S.204.

216 AusdiesemGrundfandimRahmendiesesProjektsinsoweitauchkeinevertieftePrüfungstatt.

217 Vgl.zumMonitoringAgatz,WindenergieHandbuch,S.204.

218 Vgl.zumMonitoringRuß,ZUR2017,602undZUR2018,18.

219 DennocherscheintderAnsatzinteressantundaufdenerstenBlickvergleichbar.EswärenaberweitereUntersuchungenerforderlich.

220 VergleichbareSituationenkönnensichinsbesondereauchbeimThemaSchattenwurfundTurbulenzenergeben.

221 GleichesgiltauchfürandereAnlagen,beiwelchenimZulassungsverfahrenLärmimmissionenzuprüfensind.

222 Sou.a.OVGMünster,Beschl.v.27.07.2015–8B390/15,jurisRn.12;Agatz,WindenergieHandbuch,S.260.

223 SiehezudieserProblematikKerkmann/Schröter,ZNER2018,118,119.

224 FAWind,TypenunabhängigeGenehmigungvonWindenergieanlagenanLand,S.3.

225 Vgl.Agatz,WindenergieHandbuch,S.68.

226 HieraufhinweisendAgatz,WindenergieHandbuch,S.68.

3.4.3 Blockadenichtgenutzter,aber
genehmigterKontingente

Sofern der Genehmigungsinhaber hinter einem zu
Grunde gelegten Worst-Case-Szenario zurückbleibt,
kann dies zu einem weiteren Problem führen, das am
BeispieldesThemasSchallerläutertwerdensoll.220Wird
im Rahmen der Schallprognosen der Worst Case zu
Grunde gelegt und realisiert der Genehmigungsinhaber
am Ende aber eine Anlage, die ein geringeresMaß an
Immissionen verursacht, so wird das genehmigte Maß
an Schallimmission tatsächlich nicht voll ausgenutzt. Es
entstehteineDifferenzzwischendendurchdieerrichte-
te Anlage hervorrufbaren und den genehmigten Schal-
limmissionen.SollennunweitereWindenergieanlagen221 
in der Nähe der typenunabhängig genehmigten Anla-
ge errichtetwerden, ist diese als Vorbelastung im Rah-
menderschalltechnischenUntersuchungdieserAnlagen
zuberücksichtigenundzwarimUmfangdesgenehmig-
tenMaßes.222EinneuesVorhabenwäresomitdurchein
genehmigtes,abertatsächlichnichtgenutztesSchallkon-
tingentbeschränkt223undverfügbareFlächenwürdenso
nichtoptimalausgenutztwerden.224Zudemwirdzuweilen
befürchtet,dassesinKonkurrenzsituationengarzueiner
missbräuchlichen Sicherung weitreichender Kontingente
kommenkönnte.225EtwaigeProblemekönntensichnoch
potenzieren,wennmehreretypenunabhängigeGenehmi-
gungenineinemAusbaugebieterteiltwerdenwürden.226

JedochkannauchbeieinemtypengebundenenVerfahren
die Situationauftreten,dassder tatsächlichauftretende
Immissionswerthinterdemprognostiziertenzurückbleibt.
Dies ist z.B. der Fall,wenn sichnacheinerbishernicht
erfolgtenMehrfachvermessungvonAnlagenherausstellt,
dassdieseleisersindalszumZeitpunktderGenehmigung
bekannt. Angesichts dessen ist zumindest festzustellen,

https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/web/babel/media/20171110_nrw%20leitfaden%20wea%20artenhabitatschutz_inkl%20einfuehrungserlass.pdf
https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Veranstaltungen/Workshop_Typenunabh._Genehm._18.10.2016/FA_Wind_Dokumentation_Workshop_typenfreie_Genehmigung_18-10-2016.pdf
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dassesauchbeitypengebundenenGenehmigungenKon-
stellationengibt,indeneningewissemUmfangeineBlo-
ckadevonSchallkontingentenentstehenkann.Esergibt
sichsomit imGrundsatzkeinevölligneueSituation.Al-
lenfallsdasAusmaßeineretwaigenBlockadekönnte im
Falle einer typenunabhängigen Genehmigung den Un-
terschied machen. Allerdings ist zu beachten, dass die
beantragteundgenehmigteSpannbreiteeiner typenun-
abhängigenGenehmigung inder Praxismöglicherweise
vonüberschaubaremAusmaßwäre. Zumeinendürften
nämlich Vorhabenträger eine relativ konkrete Vorstel-
lungdavonhaben,welcheKonfigurationeinebeabsich-
tigteWindenergieanlageaneinembestimmtenStandort
inetwahabenwirdoderzumindestwelcherAnlagenklas-
sesiezugeordnetwerdenkönnte.Zumanderenhatsich
an verschiedenen Stellen imRahmenderUntersuchung
der Genehmigungsvoraussetzungen gezeigt, dass sich
dieVerringerungderSpannbreitepositivaufdieErfüllung
bestimmter Genehmigungsvoraussetzungen auswirken
kann. Im Streben danach, einen möglichst genehmi-
gungsfähigenAntrageinzureichen,könntedasinderPra-
xis zu einer weiteren Konkretisierung der Spannbreite
bereits durch den Antragsteller führen. Möglicherweise
wäredasAusmaßetwaigerBlockadenimEinzelfallsomit
nicht(wesentlich)höheralsauchinbisherigen,vergleich-
barenSituationen.DieszubeantwortenfälltimRahmen
einer theoretischen Betrachtung allerdings schwer. Das
Drohen einer Blockade an sichwird in jedem Fall nicht
alsUmstandangesehen,derdieErteilungeinertypenun-
abhängigenGenehmigungrechtlichhindert,sondernsei
gegebenenfalls imWege des Vollzugs zu korrigieren.227 
Hierfür spricht, dass die Verhinderung einer drohenden
BlockadekeineGenehmigungsvoraussetzungist.Isteiner
aufdemWorstCasebasierendenSchallprognosezuent-
nehmen,dassmithinreichenderWahrscheinlichkeitkeine
schädlichenUmwelteinwirkungenhervorgerufenwerden,
soistdieinsoweitrelevanteGenehmigungsvoraussetzung
des§5Abs.1Nr.1BImSchGeingehalten.EinspäteresZu-
rückbleibenhinterdemWorstCaseändertdarannichts.228 

Unabhängig davon, ist eine Blockade tatsächlich nicht
genutzterFlächenundKontingentegleichwelchenAus-
maßes angesichts der für Windenergieanlagen nur in
begrenztem Maße zur Verfügung stehenden Flächen

227 Maslaton,NVwZ2013,542,546;Kerkmann/Schröter,ZNER2018,118,119.

228 Mankönnteallenfallsdarübernachdenken,obsichausderVorsorgepflicht(§5Abs.1Nr.2BImSchG)docheinentsprechendesBedürfnisergibt.

229 Vgl.auchKerkmann/Schröter,ZNER2018,118,119.

230 Zudemistu.a.dieAnforderungderhinreichendenBestimmtheitzubeachten.

undmitBlickaufeinemöglichsteffektiveUmsetzungder
EnergiewendedennochkeinerstrebenswerterUmstand.
Soverwundertesnicht,dasssichdiedeutlicheMehrheit
derGesprächspartnerderFachgesprächedafüraussprach,
die zunächst typenunabhängigerteilteGenehmigung in
demZeitpunkt,indemderAntragstellereinenzuerrich-
tendenunddergenehmigtenSpannbreite entsprechen-
denAnlagentypgewählthat,zukonkretisieren.Diedurch
Genehmigung einer Spannbreite zunächst bestehende
Weite an genehmigenderWirkung solle im Nachhinein
gewissermaßenaufdas tatsächlich inAnspruchgenom-
meneMaßbeschränktwerden.Wiediesallerdingsum-
gesetztwerdenkönnte,wurdeunterschiedlichbeurteilt.
Sowurdevorgeschlagen,demGenehmigungsinhaberim
WegeeinerNebenbestimmungaufzugeben,derGeneh-
migungsbehördedieKonfigurationdererrichtetenWind-
energieanlage anzuzeigen.229 Auf dieseWeise hätte die
BehördezumindestKenntnisüberdieParameterder re-
alisiertenAnlage und könnte überprüfen, ob sich diese
innerhalb der genehmigten Spannbreite bewegen.Aus-
wirkungenaufdiegenehmigteWeitewärendamitaller-
dingsnichtverbunden.Umderartigeszuerreichen,wäre
inErwägungzuziehen,diebisherigetypenunabhängige
Genehmigung entweder im Wege einer Änderungsge-
nehmigungzuändernoderteilweisezuwiderrufen.Un-
abhängig davon, dass hierfür die Voraussetzungen der
§16BImSchGbzw.§21BImSchGvorliegenmüssten,was
durchaus fraglich erscheint, käme es auf diese Art und
Weise jedenfallszueinemzweitenBescheid.Einsolcher
würdeweitereKostenmit sichbringenundkönntevon
betroffenenDrittenangegriffenwerden.DiesenNachteil
umgehteineLösungübereineNebenbestimmung,nach
der sich die zunächst typenunabhängige Genehmigung
mitGebrauchmachen(ErrichtungeinerkonkretenWind-
energieanlage)nurnochaufdieseAnlagebezieht.Sofern
eine solche Nebenbestimmung (wohl eine Bedingung)
allerdings vom Antragsteller nicht mit beantragt wird,
müsste sie erforderlich sein, umdie EinhaltungderGe-
nehmigungsvoraussetzungensicherzustellen (§12Abs.1
S.1BImSchG).230AusSichtderAutorenistesabernicht
ersichtlich,dassdiespätereReduzierungdesgenehmig-
tenGegenstandeserforderlichindiesemSinneistundda-
mitausstrenggenehmigungsrechtlicherSichtauchnicht
zufordernseindürfte.EbensobestündedieMöglichkeit,
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dass der Genehmigungsinhaber nicht benutzte Kontin-
gentedurcheinefreiwilligeVerzichtserklärunggegenüber
derBehördeundsomitauchgegenüberanderenVorha-
ben freiräumt. Auch eine solche Verzichtserklärung ist
jedochrechtlichnichtzuerzwingen.EinweitererGedan-
kewäre, einederartige Erklärung sowiegegebenenfalls
weitere,eineetwaigeBlockadezuverhindernsuchende

231 Mann,in:L/R,Umweltrecht,71.EL2014,§12BImSchGRn.153.

232 SiehefürallesMann,in:L/R,Umweltrecht,71.EL2014,§12BImSchGRn.153.

233 Sieheallg.Wasielewski,in:F,GK-BImSchG,§12Rn.24;Storost,in:U/L/R,Bundes-Immissionsschutzgesetz,170.EL2010,§12BImSchGRn.D3.

Elemente zum Gegenstand eines öffentlich-rechtlichen
Vertrages zwischen Antragsteller/Genehmigungsinhaber
undGenehmigungsbehördezumachen.AufdieseWei-
sekönnteeinegewisserechtlicheVerbindlichkeiterreicht
werden.DieseÜberlegungenundAnsätzebedürftenei-
nerweitergehendenBetrachtung,die imRahmendieses
Projektsnichtgeleistetwerdenkonnte.

3.5 SonstigeÜberlegungen

3.5.1 Annahmevon»Erfüllbarkeit«
bestimmterGenehmigungsvoraus-
setzungenausreichend?

ImRahmenderdurchgeführtenFachgesprächewurdezu-
weilendiskutiert,obund inwieweitdieGenehmigungs-
behörde im Rahmen des Genehmigungsverfahrens ihre
ÜberzeugungderEinhaltungbestimmterGenehmigungs-
voraussetzungen weniger auf fachliche Untersuchun-
gen,sondernverstärktaufbisherigeErfahrungenstützen
könne. InderLiteraturfindetsichtatsächlichdieAussa-
ge,dassesKonstellationengäbe,indenenesausreiche,
dassdieBehördedieErfüllbarkeiteinerbestimmtenGe-
nehmigungsvoraussetzung annehmen dürfe.231 Denk-
bar sei dies z.B.,wenn zur Einhaltung einer nach dem
Stand der Technik erforderlichen Emissionsbegrenzung
verschiedeneLösungswegezurVerfügungstünden.Die-
se Lösungswegemüssten entweder allgemein bekannt,
indenGenehmigungsunterlagenaufgezeigtoderdieGe-
nehmigungsbehördemüssteaufgrundihrerErfahrungen
odereingeholterGutachtenderÜberzeugungsein,dass
dieEmissionsbegrenzungrealistischsei.Ineinemsolchen
Fall,seieszulässig,durcheineAuflageanzuordnen,eine
technisch machbare Einrichtung zur Emissionsbegren-
zungzu installierenunddieentsprechendenUnterlagen
imDetailnachzureichen,umeineabschließendePrüfung
imAufsichtsverfahrendurchzuführen.232DieSchwelledes
»Sichergestellt«bzw.»Nichtentgegenstehens«(§6Abs.1
BImSchG)scheinthierinsoweitnichterstmitGewissheit
über die hinreichende Wahrscheinlichkeit der Erfüllung
einer Genehmigungsvoraussetzung, sondern bereits bei
AnnahmevonErfüllbarkeit,d.h.dererst inderZukunft
herstellbarenErfüllungerreicht. Füreine typenunabhän-

gigeGenehmigungkönnteesgrundsätzlichhilfreichsein,
wenndieGenehmigungsbehördeaufGrundlagedervor-
gelegtenUnterlagenundihrerErfahrungbereitsvorFest-
legungaufeinekonkreteAnlagenkonfigurationdennoch
zudemSchlusskommenkann,dassdiejeweiligeGeneh-
migungsvoraussetzungzumindesterfüllbarist.Fraglichist,
obundinwieweitdieseLockerungüberdaso.g.Beispiel
im Zusammenhang mit der Emissionsbegrenzung auch
auf andere Konstellationen übertragen werden kann.
DemStandderTechnikentsprechendeEmissionsbegren-
zungen fordert das BImSchG zum Zwecke der immissi-
onsschutzrechtlichenVorsorge(§5Abs.1Nr.2BImSchG).
GehtesdagegenumdieÜberprüfungsolcherGenehmi-
gungsvoraussetzung, deren Einhaltung erhebliche, den
UmfangoderBetriebeinerWindenergieanlagebetreffen-
deBeschränkungenerforderlichmachenkann,erscheint
eineÜbertragungdagegenproblematisch.Daswirddeut-
lich,wennmansichvergegenwärtigt,dassbestimmte,im
ZusammenhangmitdemBetriebeinerWindenergieanla-
ge stehendeGenehmigungsvoraussetzungendurchent-
sprechende Regelung des Betriebs immer eingehalten
werdenkönnten.SokönntenetwaVorgabenzuSchall,
SchattenoderTurbulenzenimmerdadurcherfülltwerden,
dassdieAnlageabgeschaltetwird.DieBehördekönnte
folglichimmerdie(theoretischmachbare)Erfüllbarkeitder
betreffenden Genehmigungsvoraussetzung annehmen.
EinedurchentsprechendeNebenbestimmungenerreich-
teErfüllbarkeitbegegnetaberbereitsdeshalbBedenken,
daderartigeBeschränkungennurrechtmäßig(insbeson-
dereverhältnismäßig)233sind,wennsie erforderlichsind,
um die Einhaltung der Genehmigungsvoraussetzungen
sicherzustellen(§12Abs.1S.1BImSchG).Demscheinen
derartpauschaleBeschränkungennurschwerlichzuge-
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nügen.ZudemwürdedieBehördeaufdieseWeiseihrer
Prüfpflicht wohl nicht in ausreichendem Umfang nach-
kommen(vgl.hierzuKapitel3.1).

3.5.2 Vergleichmitandereneuropäischen
Mitgliedstaaten

In anderen europäischen Mitgliedstaaten scheint es
durchausüblichzusein,GenehmigungenvonWindener-
gieanlagennichtaufeinenkonkretenTypzubeziehen.234 
FürweitereUntersuchungenderThematikkönnteeser-
folgversprechend sein, zu untersuchen, inwieweit sich
aus einer vergleichenden Betrachtung mit den rechtli-
chenVorgabenundderGenehmigungspraxisinentspre-
chenden Ländern, Schlüsse für eine typenunabhängige
Genehmigung vonWindenergieanlagen in Deutschland
ergebenkönnten.

3.5.3 Verfahrenskosten

In typengebundenen Genehmigungsverfahren setzen
sich die Verfahrenskosten üblicherweise aus der
Genehmigungsgebühr sowie den erstattungsfähigen
Auslagen zusammen. Die Gebühr betrifft den Verwal-
tungsaufwand und ihrwerden zumeist zur Berechnung

234 DiesführtenProjektiererimmerwiederimRahmendergeführtenFachgesprächean.

die Investitionskosten zugrunde gelegt. In den Fachge-
sprächenwurdemehrfachdieAuffassungvertreten,dass
diese Kosten im typenoffenen Genehmigungsverfahren
grundsätzlich geschätztwerden könnten. Hierzu sollten
zumVergleichdieKostenverschiedenerAnlagenderzu
genehmigendenSpannbreiteherangezogenwerden.Las-
sensichdieinnerhalbderSpannbreitemöglichenAnlagen
einerAnlagenklassezuordnen,dürftensichdiejeweiligen
Investitionskosteneinanderannähern.Danebenwärees
auchdenkbar,dieKosteneinfach imSinneeinesWorst
Case anzusetzen. Durch die Fachgespräche wurde je-
dochimmerwiederdeutlich,dassKostenbescheidehäu-
fig separat unddamit auchnachgelagert ergehen.Dies
wärevonVorteilfürdietypenoffeneGenehmigung,denn
dann könnte erst im Zeitpunkt der Konkretisierung auf
einenAnlagentyp ein Kostenbescheid ergehen,welcher
danndietatsächlichenInvestitionskostenzugrundelegen
könnte.Umsichdavorzuschützen,dassVerfahrenskos-
tenniebezahltwerden,weildasgenehmigteVorhaben
niekonkretisiertwird,könntedieGenehmigungsbehörde
einenZeitraumfestlegeninnerhalbdessenbezüglichder
Verfahrenskostenkonkretisiertwerdenmüsste,ansonsten
würdenWorst-Case-Kostenangesetzt.
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4Fazit
Ein Jahr lang Untersuchungen zur typenunabhängigen
Genehmigung für Windenergie – intensive Arbeit an
einem kontrovers diskutierten Thema innerhalb der
Windenergiebranche,inMinisterienundGenehmigungs-
behörden.EsgibtklareBefürworterundklareGegner.In-
nerhalbderGesprächeimRahmendesProjektshattesich
aberfürallegezeigt,dasses insgesamtnichteinfachist
undesvieleBereichegibt,diekomplexersindalssiebeim
erstenHinsehenerscheinen.

InnerhalbdesProjektvorhabenswarensowohldierechtli-
chen,alsauchdiefachlichenHindernisseeinertypenun-
abhängigen Genehmigung zusammenzustellen, wobei
beideElemente insoweitzusammenhängen,alssichdas
ErfordernisfachlicherPrüfungenstetsausmateriell-recht-
lichenGenehmigungsanforderungenergibt.Infachlicher
HinsichtkonntenVermutungennahegelegtwerden,dass
eszwareinigeBereicheinnerhalbdesGenehmigungsver-
fahrensgibt,dieauchtypenoffenrechtunproblematisch
abzuhandelnerscheinen;esjedochauchBereichegibt,die
äußerstkomplexsindundaufdieimRahmendesProjekts
keineeindeutigenAntwortengefundenwerdenkonnten.
Die Gruppe der weniger problematischen Bereiche teilt
sichnochmalsinzweiKategorien:Hierkönneneinerseits
imGenehmigungsverfahrenallgemeineAussageninGut-
achtenzugrundegelegtwerdenundbeiKonkretisierung
auf einen Anlagentyp bzw. vor Baubeginn werden der
Genehmigungsbehördekonkreteanlagen-undtypenspe-
zifische Konzepte nachgereicht – dies gilt insbesondere
für die Bereiche Brandschutz, Arbeitsschutz, Abfall, Eis-
wurfundWasserschutz.AndererseitsgibtesBereiche,in
welchenGutachter der Behörde anhand vonDimensio-
nenbzw.anhanddesWorstCaseeineEinschätzungund
Einordnungdesgeplantenund zugenehmigendenPro-
jektsplausibeldarlegenkönnen–diesgilt fürdieBerei-
cheNatur-undArtenschutz,Forst,Denkmalschutzsowie
Luftverkehr.InderGruppe,derschwierigerabzuhandeln-
denBereichesindTeilbereicheangesiedelt,diegrundsätz-
lichauchimtypengebundenenVerfahrenschonaufgrund
derderzeitigenFlächenkulisse (sehrengstehendenAnla-
gensowiezuberücksichtigendeVorbelastunginimmissi-
onsrechtlicherHinsicht)Schwierigkeitenmitsichbringen.

DieseTeilbereichebekommendurcheineTypenoffenheit
des Genehmigungsverfahrens zusätzliche Herausforde-
rungenundsogarUnsicherheiten,wiees sich innerhalb
des Projekts insbesondere für die Themen Schall und
Standorteignunggezeigthat.FürbeideThemenerwieses
sich schwierig, klareMethodender typenunabhängigen
Gutachtenerstellung zu erarbeiten und vorzulegen. Für
diebefragtenGutachterwareshäufignichteinfach,sich
von den gewohnten Methoden abzuwenden und sich
aufvölligneueMethodenundIdeeneinzulassen.Konn-
tedieserSchrittimGesprächgemeinsammitdenbefrag-
tenGutachterngegangenwerden,danngabeszumeist
hervorragendeHinweiseund Impulse,wieundwoman
sichdenProblemennähernkann.ZurendgültigenLösung
einestypenoffenenSchall-undStandorteignungsgutach-
tens müssen jedoch offensichtlich noch Antworten ge-
fundenwerden,denndiese konnten imRahmendieses
Vorhabensnichtabschließendgeklärtwerden.Dieswar
sowohl aufgrund des zeitlichen als auch aufgrund des
inhaltlichenUmfangsdesProjektsnichtmöglich.Hierzu
könnte sich unter anderem ein VergleichmitGenehmi-
gungsverfahrenimAuslandundhierbeierstellterGutach-
tenanbieten.

ImVergleichzudenfachlichenHerausforderungen,erwie-
sensichdiejenigenrechtlicherArtinsgesamtalsweniger
schwerwiegend. Das Gebot hinreichender Bestimmtheit
stelltkeinunüberwindbaresHindernisdar.Diesgiltumso
eher,jekleinerdiegenehmigteSpannbreiteist.DerStand-
ortmussallerdingsfeststehen.DieErfüllungdermateri-
ell-rechtlichen Genehmigungsvoraussetzungen hängt
in erster Linie von den Ergebnissen fachlicher Untersu-
chungenab.Lässt sichdiesenentnehmen,dassdieGe-
nehmigungsvoraussetzungen auch bezogen auf eine
Spannbreite möglicher Anlagen eingehalten werden,
so darf undmuss die Behörde genehmigen. Die späte-
re Begrenzung der genehmigten Spannbreite auf das
tatsächlich errichteteMaß konnte an keiner imGeneh-
migungsverfahrenzubeachtendenunddieErteilungder
Genehmigung hindernden Anforderung festgemacht
werden. Dennoch ist darauf hinzuweisen, dass sämtli-
che Gesprächspartner der Fachgespräche ein gewisses
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»Störgefühl« äußerten, wenn eine Genehmigung auf
Grundlage von Worst-Case-Szenarien am Ende dazu
führt, dass Flächen nicht optimal ausgenutzt werden.
SollteeinetypenunabhängigeGenehmigungernsthaftin
Betrachtgezogenwerden,soerscheintesdahersinnvoll,
weitereUntersuchungenanzustellenundeingangbares
MittelzumUmgangmitetwaigenBlockadenzufinden.
Als Ansatz können die Überlegungen des Kapitels 3.4 
dienen.Vorabwäre es allerdings interessant, praktische
Erfahrungen darüber zu sammeln, inwelchemUmfang
etwaige Blockaden überhaupt auftreten würden. Denn
eskannangenommenwerden,dassdiebeantragteund
genehmigteSpannbreite imFalleeinertypenunabhängi-
genGenehmigungzwartheoretischrechtgroßseinkann,
praktisch bzw. realistischwohl aber ein durchaus über-
schaubaresMaßhabenkönnte.

DieUntersuchungenerfolgtenaufderGrundlagedesbe-
stehenden Rechtsrahmens. Daherwäre es hilfreich und
rechtsanwenderfreundlich, regulatorisch klarzustellen,
dassbestimmte rechtlicheVorgabenauchohnedieAn-
gabeeinerTypenbezeichnungerfülltwerdenkönnen.Das
beträfez.B.dasGebotderhinreichendenBestimmtheit,
sowieAnforderungenandenAntragsinhalt.

Insgesamt zeigte sich im Projekt, dass ein Umdenken
bei allen Akteuren stattfinden muss, möchte man eine
typenoffeneGenehmigungerfolgreichpraktizieren.Nicht
nurdieGutachtenerstellungmussinmanchenBereichen
anderserfolgen,dadieheuteangewendeteSoftwarefür
die Berechnungen innerhalb der Gutachten häufig Da-
tenzumAnlagentypbenötigt, sondernauchdieHeran-
gehensweiseallerAkteuremusszumeistanderserfolgen.
InsbesonderedieErstellungfachlicherUntersuchungenist
zumeist235nichtrechtlichverbindlichvorgegeben,sodass
einAbweichenvondenbisherigenMethodenzumindest
keinerechtlichenHindernisseentgegenstehen.AuchVor-
gaben verwaltungsinterner Leitfäden der Bundesländer
habenzwarpraktischeinehoheBedeutung,bindenaber
lediglich die Verwaltung und können durch die jeweils
übergeordneteVerwaltungsbehördegeändertwerden.236

235 AusgenommenhiervonsindinsbesondererelevanteVorgabenderTALärm,deralsnormkonkretisierenderVerwaltungsvorschriftgrundsätzlichrechtlicheAußenwirkung
zukommt(u.a.BVerwG,Urt.v.29.08.2007–4C2/07,jurisRn.12;Hansmann,in:L/R,Umweltrecht,50.EL2006,TALärmVorb.Rn.6).

236 ImVergleichzurÄnderungvonGesetzenoderRechtsverordnungenisteinsolchesVorgeheninderRegelschlankerundschnellerdurchführbar.

ObdurcheinetypenoffeneGenehmigungtatsächlichdie
FlexibilitätbeimAusbauderWindenergieerhöhtwerden
kann,istauchnachAbschlussdesProjektsnichteinheit-
lich zu beantworten und bedarf weiterer Untersuchun-
geninderPraxis.Deutlichwurdejedoch,dassvorallem
Antragsteller einer typenoffenen Genehmigung mehr
Vorarbeit leisten müssen, da nicht einfach auf konkre-
teHerstellerdatenzueinemAnlagentypzurückgegriffen
werdenkann.AbhängigvomStandortunddeneinzelnen
Projektdetailsistesdannwahrscheinlicheineindividuelle
Abwägung,obdieseMehrarbeiteineFlexibilitätbeider
Auswahl des Anlagentyps später aufwiegt. Auch wäre
es denkbar, dass die Überlegungen für eine typenoffe-
neGenehmigunginmehrereVerfahreneinfließenundso
gegebenenfalls an einzelnen Stellen eineVereinfachung
fürdenAntragstellerdarstellen.

UmdiebishersehrtheoretischeDiskussionaufeineprak-
tischeEbenezuheben,könntensich(weitere)Pilotverfah-
renanbieten,umErfahrungenzusammeln.Daskönnte
nichtunerheblichzurweiterenKlärungeinzelnerFragen
und zur Versachlichung derDebatte beitragen. Können
bestehendeUnsicherheitendagegennichtbeseitigtwer-
den,sowärewohldieTypenänderungüberdie§§15,16
BImSchGdersicherereundgewohnteWeg.Ausreichen-
deSicherheitundeinebefriedigendeLösungböteauch
diese Alternative allerdings erst dann, wenn insoweit
– entgegender derzeitigen Entwicklung – einegewisse
VereinheitlichungundsomitPlanungssicherheitimimmis-
sionsschutzrechtlichenÄnderungsregimeerreichtwerden
könnte.
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Anhang1: 
LeitfadenfürFachgespräche

Leitfaden

FachgesprächzurtypenunabhängigenGenehmigung 
für Windenergieanlagen

Einführung:

237 Inder4.BImSchVwirddieGenehmigungsbedürftigkeitvonWindenergieanlagenüber50mfestgelegt(Anhang1,Nr.1.6).AussagenzueinerTypenfestlegungerfolgennicht,
esfindetsichnurdieallgemeineSpezifikation»AnlagenzurNutzungvonWindenergie«bzw. »Windkraftanlage«.

238 DieWortetypenunabhängigundtypenoffenwerdenimFolgendensynonymverwendet.

239 ImFolgendenausschließlichmitSpannbreitebezeichnet.

Im Genehmigungsverfahren für Windenergieanlagen
anLandnachdemBundesimmissionsschutzgesetz (BIm-
SchG)wirdmomentan bereits imGenehmigungsantrag
ein bestimmter Anlagentyp festgelegt, der in der Re-
gel auch im späteren Genehmigungsbescheid bezeich-
netwird.237Genehmigungsrechtlichbesteht jedoch kein
Erfordernis zur Nennung eines konkreten Anlagentyps,
vgl.§§3,4,4aund21der9.BImSchV.Gesetzlichgefor-
dertsindallerdingsAngabenzuArt,Umfangunderwar-
teten(Umwelt-)AuswirkungendesVorhabens.Diebloße
Typbezeichnungals solchebeinhaltet keinedieser Infor-
mationen. Hinter ihr verbirgt sich aber eine bestimmte
Windenergieanlagemit ganz konkretenAusmaßen und
einer konkreten Konfiguration. Vor diesemHintergrund
stelltsichdieFrage,obundinwelcherWeiseWindener-
gieanlagen an Land in Deutschland ohne Typenfestle-
gungausreichendumschriebenwerdenkönnen,umdie
genehmigungsrechtlichen Anforderungen zu erfüllen.
Bei einer typenunabhängigen238Genehmigungwürdedie
WindenergieanlagedurchBeschreibungbestimmterPara-
meterimSinneeinesRahmensdargestelltwerden(Maxi-
malwerte–Worst-Case-Szenario),diefüraufdemMarkt
(absehbar) erhältlicheAnlagen stehenunddieeventuell
einerAnlagenklasse zugeordnetwerdenkönnen.Ange-
strebtwirdalsodieLoslösungvonder (durcheinenAn-
lagentyp bestimmten) konkreten Anlagenkonfiguration
hin zurGenehmigung eines Rahmens (kein Fall des §6
Abs.2 BImSchG) bzw. einer Hülle oder Spannbreite.239 

Innerhalb der so gesteckten undgenehmigtenGrenzen
wähltderGenehmigungsinhabererstvorBaubeginndie
konkreteKonfigurationderzuerrichtendenAnlage.

Wir möchten gernemit Ihnen überMöglichkeiten und
Probleme einer solchen typenunabhängigen Genehmi-
gung sprechen.DerVorbereitungundals Leitfadenun-
seres Gespräches sollen die folgenden Punkte dienen,
die sich aus unserer Bestandsaufnahme der bisherigen
Diskussion zu dem Thema und unseren bisherigen Er-
kenntnissenspeisen.SiesindnichtimSinneeinerstrikten
AgendafürunserGesprächzuverstehen.Unsgehtesin
ersterLiniedarum,unsereErkenntnissezuspiegelnund
mitaufgrundihrerfachlichenundpraktischenErfahrung
ausgewähltenFachleutenzudiskutieren.Hierauskönnen
sichzudemweitere,bishernichtberücksichtigteAspekte
ergeben.
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I.Block:AllgemeineFragen(zumGenehmigungsverfahren)

1.  In der Einführungwird kurz dargestellt, wie eine ty-
penunabhängige Genehmigung aussehen könnte.
GenehmigtwirdeineAnlage,derenKonfigurationbe-
stimmteParametereinhält.DieParameter sindderart
gewählt,dasssieeineSpannbreitebeschreiben,inner-
halbderersichdiespäterzuerrichtendeAnlagebewe-
genmuss. SehenSie andereMöglichkeiten,wie eine
TypenunabhängigkeitoderzumindesteinhöheresMaß
an Flexibilität imGenehmigungsverfahren vonWind-
energieanlagenerreichtwerdenkann?

2. BestehtausIhrerSichteinBedürfnisdafür,derGeneh-
migungsbehörde in dem Zeitpunkt, in dem sich der
InhabereinertypoffenenGenehmigungfüreinekon-
krete Anlage entscheidet, mitzuteilen, welche Kon-
figuration diese Anlage aufweist? Wenn ja, ist dies
erforderlich,umdieGenehmigungüberhaupterteilen
zu können (Genehmigungsvoraussetzung) oder aus-
schließlich zur Bewältigung etwaiger Folgeprobleme
(z.B. Blockade nicht genutzter »Schallkontingente«,
s.hierzuauch III.Block)?Wasmüsste imRahmenei-
nersolchenzweitenStufe(ersteStufewäreGenehmi-
gungserteilung)erfolgen?

3.  SehenSiemehrArbeitsaufwandbeitypenoffenenGe-
nehmigungenalsbeitypengebundenen?Wennja,wa-
rum,beiwelchenBeteiligtenundanwelchenPunkten?

4.Ist es aus Ihrer Sicht hilfreich oder gar notwendig,
beim Erlass einer typenunabhängigen Genehmigung
verstärkt auf Nebenbestimmungen zurückzugreifen?
Wennja,welcheAspektekönntenüberNebenbestim-
mungen geregelt werden und welche Arten an Ne-
benbestimmungenkommeninsoweitinBetracht(z.B.
aufschiebende Bedingung, Auflagenvorbehalt gem.
§12Abs.2aBImSchG,etc.)?

5. WasstelltsichfürSiealsVor-undNachteilederTypen-
offenheitdar?

6.Worin sehen Sie Vor- und Nachteile der bisherigen
Vorgehensweise des Typwechsels zwischen Geneh-
migungserteilung und Baubeginn (Genehmigung für
einen konkreten Anlagentyp  Änderung des An-
lagentypsvorBaubeginnüberÄnderungsanzeige/Än-
derungsgenehmigung/Neugenehmigung)?

7.InwelcherArtundWeisebeeinflusstdieNennleistung
der Windenergieanlage deren Genehmigungsverfah-
ren/Genehmigung?
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II.Block:FachlicheundrechtlicheHindernisse/ProblemeimGenehmigungsverfahren

Es gibt verschiedene Punkte im Rahmen des Genehmi-
gungsverfahrens, bei denen das Abrücken von einer
durcheinenAnlagentypkonkretisiertenAnlagenkonfigu-
rationhinzueinerSpannbreiteunddiedamiteinherge-
hendeUngewissheitüberdiekonkreteKonfigurationder
amEndezuerrichtendenAnlagealsproblematischange-
sehenwerden.FachlicheundrechtlicheHindernissesind
hierbei nicht immer strikt voneinander zu trennen. Aus
diesemGrunderfolgteinethematischeUnterteilungder
Problembereiche.

1. Verfahren
a)Antragsunterlagen

• SehenSieUnterschiedezwischendenAntragsunter-
lagenfüreintypenoffenesGenehmigungsverfahren
und ein typengebundenes Genehmigungsverfah-
ren?Wennja,woundwarum?

• WieerklärenSiesichdieBesonderheit,dassbeiGe-
nehmigung von Windenergieanlagen in den An-
tragsunterlagen schon der Anlagentyp genannt
wird?

• Welche Unterlagen können Ihrer Meinung nach
gem.§7Abs.1Satz5der9. BImSchVnachGeneh-
migungserteilungundvorBeginnderErrichtungder
Windenergieanlagenachgereichtwerden?Kanndie
NormhilfreichfürdenErlasseinertypenunabhängi-
genGenehmigungsein?

b)Sehen Sieweitere Probleme verfahrensrechtlicher Art
beiBeantragungeinerSpannbreite?Z.B.bezüglich

• Antragsinhalt?

• UVP?

• ÖffentlicherAuslegung(§10Abs.3BImSchG)?

• Sonstiges?

2. Bestimmtheit
ErfüllteinetypenoffeneGenehmigungdierechtlichenAn-
forderungender hinreichenden Bestimmtheit gem. §37
Abs.1VwVfG?SpieltdieGrößedergenehmigtenSpann-
breiteIhrerMeinungnachhierbeieineRolle?

3.Schall
a)Schallgutachten

• Wie sollten Schallgutachten bei typenoffenenGe-
nehmigungenaussehenbzw.welcheAussagekraft
muss ein Schallgutachten für die entscheidende
Behörde haben, um eine rechtssichere Entschei-
dungtreffenzukönnen(Sicherstellung,dasskeine
schädlichen Umwelteinwirkungen hervorgerufen
werden)?SehenSieSchwierigkeitenz.B.imZusam-
menhangmitderBerechnungnachdem Interims-
verfahren?

• IstimSchallgutachtendasPrinzipderRückrechnung
möglich?GemeintisteineBerechnungdessen,was
vonderAnlagemaximalemittiertwerdendarf,um
diemaßgeblichenRichtwerte(TALärm)amImmis-
sionsorteinzuhalten.SehenSiedabeiSchwierigkei-
ten z.B. im Zusammenhang mit der Berechnung
nachdemInterimsverfahren?

b)HaltenSiedenWorst-Case-Ansatz für eingeeignetes
Instrument zur Überprüfung, ob schädliche Umwelt-
einwirkungen in Form von Schall hervorgerufenwer-
den?ErmöglichteinesolchePrüfungeineverlässliche
Prognosedarüber,obnebendemWorstCaseauchalle
anderen Anlagenvarianten innerhalb der Spannbreite
schädlicheUmwelteinwirkungenhervorrufen?

c)KannimGenehmigungsbescheidaufdieVorgabevon
EmissionswertenverzichtetundnurmitImmissionswer-
tengearbeitetwerden?Wennja,wäredashilfreichfür
denErlasseinertypenunabhängigenGenehmigung?
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4. Schatten
a)Wie sollten Schattenwurfgutachten bei typenoffenen
Genehmigungen aussehenbzw.welcheAussagekraft
musseinSchattenwurfgutachtenfürdieentscheiden-
deBehördehaben,umeinerechtssichereEntscheidung
treffen zu können (Sicherstellung, dass keine schädli-
chenUmwelteinwirkungenhervorgerufenwerden)?

b)HaltenSiedenWorst-Case-Ansatz für eingeeignetes
InstrumentzurÜberprüfung,obschädlicheUmweltein-
wirkungen in Form von Schatten hervorgerufenwer-
den?ErmöglichteinesolchePrüfungeineverlässliche
Prognosedarüber,obnebendemWorstCaseauchalle
anderen Anlagenvarianten innerhalb der Spannbreite
schädlicheUmwelteinwirkungenhervorrufen?

c)Istesausreichend,wennderGenehmigungsbescheidle-
diglichdenSchattenwurfaufdieastronomischmaximal
mögliche Beschattungsdauer von 30 Std. pro Kalen-
derjahr und 30Min. pro Tag begrenzt? Beziehungs-
weise: Ist es bei Einsatz einer Abschaltautomatik, die
die meteorologischen Parameter berücksichtigt, aus-
reichend, dass der Bescheid die tatsächliche Beschat-
tungsdauerauf8Std.proJahrbegrenzt?Odermüssen
Ihres Erachtens im BescheidweitergehendeAussagen
inBezugaufdenSchattenwurfgetroffenwerden?

5. Standorteignungsgutachten(Turbulenzgutachten)
a)Auch die Erstellung des Standorteignungsgut-
achtens scheint ohne feststehende konkrete
Anlagenkonfigurationsehrproblematischzusein.Kön-
nenSiedemzustimmen?Wennja,wogenausehenSie
Probleme?

b)Im Rahmen des Standorteignungsgutachtensmüssen
Einwirkungen auf die Standsicherheit benachbarter
Anlagen infolge vonTurbulenzenuntersuchtwerden.
WiekönntehiereinWorst-Case-Szenarioaussehen?

6. Natur-undArtenschutz
DieBewertungen imNatur-undArtenschutzerscheinen
mitParameternzuminimalerundmaximalerNabenhöhe,
minimalemundmaximalemRotordurchmessersowieden
Standortdatengutmöglichzusein.SehenSiedasanders?
Wennja,warumundwosehenSieProbleme?

7. NaturschutzfachlicheEingriffsregelung
a)StellensichIhrerMeinungnachProblemebeiderAb-
arbeitungdernaturschutzrechtlichenEingriffsregelung
der§§13ff.BNatSchG?

b)SehenSieeinenWiderspruchzwischenMinimierungs-
gebotundWorst-Case-Ansatz?

c)Es wird vertreten bezüglich der Eingriffswirkung und
der Prüfung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
aufdenWorstCaseabzustellen,dagegenbeiderFra-
gederErsatzzahlungdengeringstenEingriffzuGrunde
zu legen. Halten Sie ein solches Vorgehen fürmach-
bar/sinnvoll?

8. Forstrecht
WiekannimtypenoffenenVerfahrenmitdemForstrecht
umgegangenwerden,insbesonderemitfolgendenPunk-
ten?

• Waldumwandlung

• BerechnungderWalderhaltungsabgabe (reichtdie
AngabederFormelaus?)

• NachweisundSicherungderErsatzsaufforstung

9. Wasserschutzrecht
Wie kann im typenoffenen Verfahrenmit demWasser-
schutzrechtumgegangenwerden,insbesonderemitdem
ProblemvonwassergefährdendenStoffeninderWEA?
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10.Bodenschutzrecht
Wie kann im typenoffenen Verfahren mit dem Boden-
schutzrechtumgegangenwerden, insbesonderemit fol-
gendenPunkten?

• Versiegelungsbilanz

• WannundwiewürdedieAnpassungaufdentat-
sächlichenEingrifferfolgen?Brauchteseinesolche
Anpassung?

• WannundwiewürdederNachweisderSicherung
derA+E-Maßnahmenerfolgen?

11. Abfallrecht
WiekannimtypenoffenenVerfahrenmitdemAbfallrecht
umgegangenwerden?ErscheinenIhnenallgemeingültige
Aussagen imGenehmigungsbescheidzur fachgerechten
Entsorgung und zum Recycling als ausreichend? Sehen
SiehierProbleme?

12. Denkmalschutzrecht
WiekannimtypenoffenenVerfahrenmitdemDenkmal-
schutzrecht – vor allem im Hinblick auf Baudenkmäler
undbezüglichSichtbeziehungen-umgegangenwerden?
SehenSiehierweitereProbleme?

13. Luftverkehrsrecht
Wie kann im typenoffenen Verfahrenmit dem Luftver-
kehrsrechtumgegangenwerden?SehenSiehierProble-
me?

• Hinderniskennzeichnung (§§12ff. LuftVG i.V.m.
AVV)?

• Störung von Flugsicherungseinrichtungen (§18a
LuftVG)?

• Weiteres?

14. Straßenverkehrsrecht
Wiekann im typenoffenenVerfahrenmitdemStraßen-
verkehrsrechtumgegangenwerden?SehenSiehierPro-
bleme?

15. Baurecht
Wiekann im typenoffenenVerfahrenmitAspektendes
Baurechts umgegangen werden, insbesondere mit fol-
gendenPunkten?SehenSieweitereProblemeimRahmen
desBaurechts?

a)AspekteausdemBauordnungsrecht

• Standsicherheit(Statik)

• Sicherung der bauordnungsrechtlichen Abstands-
flächen(z.B.durchBaulast)

• Eiswurf

• Brandschutz

b)AspekteausdemBauplanungsrecht

• Radar-undFunkanlagen(§35Abs.3Nr.8BauGB)

• Rückbauverpflichtung (insb. Rückbaukosten) (§35
Abs.5S.2–3BauGB)

• Gebot der Rücksichtnahme (optisch bedrängende
Wirkung)

16. SehenSieweiterePunkte,diealsfachlicheund/oder
rechtliche Hindernisse im typenoffenen Genehmigungs-
verfahrenzukategorisierenwären?(DieAuflistungunter
Punkt1bis15sollnichtdenAnscheinderVollständigkeit
erwecken)

17. WiesinddieVerfahrenskosten imtypenoffenenGe-
nehmigungsverfahrenzuberechnen?
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III.Block:FolgeproblemeeinertypenoffenenGenehmigung

NebensolchenProblemen,diedemErlasseinertypenun-
abhängigen Genehmigung entgegenstehen könnten,
werdenweitereProblemefürdenFalldiskutiert,dasseine
typenunabhängigeGenehmigungerteiltwurde(Folgepro-
bleme).BleibtdietatsächlicherrichteteAnlagehinterdem
zurück,wasnachdererteiltenGenehmigungmöglichge-
wesenwäre,kannesinsbesonderezurBelegungtatsäch-
lich nicht genutzter Schall- oder Schattenkontingente
kommen.AuchdienichtoptimaleFlächennutzungkann
ein Folgeproblem darstellen. Auf der anderen Seite hat
derGenehmigungsinhaber–mitdemdamitverbundenen
Aufwand – nachgewiesen, dass die Genehmigungsvor-
aussetzungenauchfürdenWorstCaseeingehaltenwer-
den.DieweitergehendegenehmigendeWirkungbesteht
grundsätzlichunabhängigdavon,obdietatsächlicheAn-
lagedahinterzurückbleibt.

1. BestehtIhrerMeinungnacheinBedürfnis,dieinfolge
derGenehmigungeinerSpannbreitegewonneneWei-
teangenehmigenderWirkungnachGenehmigungs-
erteilungaufdastatsächlichinAnspruchgenommene
Maß zu beschränken?Wenn ja, wie könnte das er-
reichtwerden?BereitsimRahmenderGenehmigungs-
erteilungodernachgelagert?

2.  Ansätze/Überlegungen zum Umgangmit dem Prob-
lemderBlockadedesSchallkontingents:

• WärederAbschlusseinesöffentlichrechtlichenVer-
tragszwischenBehördeundAntragstellereingeeig-
netesMittel,umzuerreichen,dassnachErrichtung
derkonkretenAnlagedasnichtausgeschöpfteKon-
tingent»freigemacht«werdenmuss?

• LässtsichdieGenehmigungso(rechtlichbestimmt)
formulieren, dass mit Festlegung auf einen An-
lagentyp (nach Genehmigungserteilung) die Ge-
nehmigung auf diese Anlage reduziert wird und
nurfürdieseAnlagegilt?Wärediesz.B.miteiner
»wenn…,dann…«-Formulierungmöglich?

• WäreeineAuflageausreichend,mitderdemBetrei-
beraufgegebenwird,dieBehördeübereinetwaiges
ZurückbleibenhinterdemmaximalGenehmigtenin
Kenntniszusetzen?

3. Ansätze/Überlegungen zum Umgangmit dem Prob-
lemderBlockadevonAbstandsflächen:Lässtsicheine
etwaigeBlockadedurchfolgendeKonstruktionverhin-
dern:

• VorlageeinerBaulasterklärungdesEigentümersdes
relevantenGrundstücksfürdenWorstCase,

 und

• EinräumungeinernotariellenVollmachtzugunsten
desVorhabenträgers,dieBaulastamEndeaufdas
tatsächlicheMaßreduzierenzukönnen?

4.SehenSieweitereProbleme,dieinderFolgeeinerty-
penoffenen Genehmigung auftreten können? Wenn
ja,welcheundhabenSievielleichteine Idee,wiemit
ihnenumgegangenwerdenkönnte?
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Anhang2: 
Danksagung
AndieserStellemöchtenwirunssehrherzlichbeiallenGesprächspartnernunsererleitfadengestütztenFachgespräche
bedanken.DieseGesprächegabenunseinengutenEinblickindiePraxisdesGenehmigungsprozessesvonWindenergie-
anlagenundermöglichtenuns,unseretheoretischenErkenntnisseundunserWissenzuspiegelnundimmerwiederauch
zuhinterfragen.

ImWeiterenmöchtenwirunsauchbesondersbeiallenGutachternbedanken,dieimLaufedesProjektsimmerwieder
geduldigFragenzurGutachtenerstellung,zuRechenmodellenundzuphysikalischenZusammenhängenbeantworteten.
DieGelegenheitmitIhnenMöglichkeitenzurtypenunabhängigenGutachtenerstellungauszudenkenwaräußerstwert-
vollfürdenVerlaufdesProjekts.

MitdenbestenGrüßenausBerlinundWürzburg 

KathrinaBaurundMaximilianSchmidt
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